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Bild 30: Beispiel für den Anschluss einer Pflasterdecke an einen Plattenbelag in gebundener Ausführung

11.3 Ausführung

11.3.1	Allgemeine Ausführungshinweise

Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen sind selb-
ständige Konstruktionselemente, die in der Regel vor 
der Ausführung der Pflasterdecke hergestellt werden 
und somit auch die Funktion des Widerlagers beim Ver-
dichten der angrenzenden Tragschichten ausüben.

Die Abstände zwischen Randeinfassungen und Ent-
wässerungsrinnen sollten auf die Nennmaße der zu 
verwendenden Pflastersteine unter Berücksichtigung 
der geforderten Sollfugenbreite abgestimmt werden. Um 
das Zuarbeiten von Pflastersteinen zu vermeiden, kann 
es zweckmäßig sein, den genauen Abstand zwischen 
Randeinfassungen oder Entwässerungsrinnen – unter 
Beachtung der geforderten Verlegebreite – durch Aus-
legen einzelner Steinzeilen vorher zu ermitteln.

Die Herstellung von Entwässerungsrinnen hat grund-
sätzlich immer in gebundener Ausführung zu erfolgen.

11.3.2	Fundament und Rückenstütze

Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen sind mit 
einem Fundament aus Beton herzustellen. Die Dicke 
des Fundamentes sollte grundsätzlich mindestens 20 cm 
betragen. Bei Randeinfassungen von Pflasterflächen, 
die ausschließlich begangen werden, kann die Dicke des 
Fundamentes geringer, jedoch mindestens 8 cm, ausge-
führt werden (Beispiel siehe Bild 23).

Randeinfassungen sind zudem mit einer Rückenstütze 
aus Beton zu versehen. Entwässerungsrinnen sind – 
sofern sie auch als Randeinfassung dienen – ebenfalls 
mit einer Rückenstütze aus Beton zu versehen. Die 
Breite von Rückenstützen sollte 15 cm ± 2 cm betragen, 
sofern eine befahrbare Pflasterdecke anschließt. Bei 
Randeinfassungen von Pflasterflächen, die ausschließ-
lich begangen werden, kann die Breite der Rücken-

stütze geringer, jedoch mindestens 8 cm, ausgeführt 
werden (Beispiel siehe Bild 23).

Nach den ATV DIN 18318 ist bei Randeinfassungen und 
Entwässerungsrinnen für befahrbare Pflasterdecken ein 
Beton mit einer Zusammensetzung entsprechend einem 
C 20/25 für Fundament und Rückenstütze zu verwenden. 
Anforderungen an die Festigkeit im fertigen Bauwerk 
ergeben sich gegebenenfalls aus den Planungsvorgaben 
(siehe Abschnitt 11.2.1).

Die Mengen des für die Herstellung der Fundamente und 
Rückenstützen anzuliefernden oder auf der Baustelle 
herzustellenden Frischbetons sollte auf die Einbauleis-
tung derart abgestimmt werden, dass die jeweiligen 
Verarbeitungszeiten des Frischbetons unter Berück-
sichtigung der gerade vorherrschenden Witterungsver-
hältnisse eingehalten werden. Es sollte zudem eine auf 
die gerade vorherrschenden Witterungsbedingungen 
abgestimmte Nachbehandlung des eingebauten Betons 
für Fundament und Rückenstütze durchgeführt werden.

Die Rückenstütze ist in Schalung herzustellen und 
sollte möglichst weit hoch geführt werden, um eine gute 
Stützwirkung zu erreichen. Die Rückenstütze sollte 

Verzögerer für Frischbetone mit steifer Konsis-
tenz sinnvoll? 

Grundsätzlich kann bei Frischbetonen durch den 
Einsatz spezieller Zusätze (Verzögerer) das An-
steifen bzw. der Erstarrungsbeginn hinausgezögert 
werden. Dies funktioniert jedoch erfahrungsgemäß 
nicht bei Betonen mit steifer Konsistenz, wie sie für 
Fundamente und Rückenstützen verwendet werden, 
da diese im Allgemeinen sehr wasserarm zubereitet 
werden und relativ schnell austrocknen. Es finden 
sich in Regelwerken und der Fachliteratur auch kei-
nerlei Hinweise auf eine Technologie für Betone mit 
Verzögerer bei steifer Konsistenz.
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zudem nach außen leicht abgeschrägt ausgeführt wer-
den. Beispiele sind im Abschnitt 11.2.2 und im Abschnitt 
11.2.3 dargestellt.

Falls hinter der Randeinfassung eine Vegetationsfläche 
vorgesehen ist, kann es aufgrund der Anforderungen 
an die Dicke der Vegetationstragschicht zu Problemen 
hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben der ATV DIN 
18318 für die Rückenstütze kommen. In solchen Fällen 
ist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Stabilität der Randeinfassung bzw. an 
die Dicke von Vegetationstragschichten abzuwägen, 
welche bauliche Lösung ausgeführt werden soll.

11.3.3	Versetzen der Bauteile

11.3.3.1 Regelausführung

Die Bauteile für Randeinfassungen und Entwässerungsrin-
nen sind in den noch frischen Fundamentbeton zu verset-
zen (siehe auch Abschnitt 11.2.1). Dabei wird unabhängig 
von der zu erwartenden Belastung die Verwendung eines 
Haftvermittlers an der Unterseite der Bauteile empfohlen.

Die Bauteile müssen vor dem Versetzen in den noch 
frischen Fundamentbeton oder vor dem Auftragen des 
Haftvermittlers gegebenenfalls vorgenässt werden, 
damit dem Frischbeton bzw. dem Haftvermittler kein 
Wasser entzogen wird.

Nach dem Versetzen der Bauteile sollte der gegebenen-
falls erforderliche Rückenstützenbeton frisch in frisch 
mit dem Fundamentbeton eingebaut und verdichtet wer-
den. Dabei sind Maßnahmen vorzusehen, die ein Aus-
weichen der Einfassungs- oder Rinnenelemente infolge 
der Verdichtung des Rückenstützenbetons verhindern.
Der Rückenstützenbeton muss ausreichend verdichtet 
werden, damit er eine ausreichende bzw. die geforderte 
Festigkeit entwickeln und damit die notwendige ab-
stützende Funktion ausüben kann.

Müssen Bauteile für Randeinfassungen und Entwässe-
rungsrinnen angepasst werden, zum Beispiel in Kurven-
bereichen oder an Straßenabläufen, sollte dies immer 
durch Nassschnitt erfolgen. Entwässerungsrinnen in 
Bögen lassen sich ohne großen Schneideaufwand mit 
Rinnenpflastersteinen oder speziellen Formsteinen, 
zum Beispiel Kurven- oder Keilsteinen, ausführen.

Der Einbau der Tragschicht(en) entlang des Fundamen-
tes der Randeinfassung oder Entwässerungsrinne sollte 
erst erfolgen, wenn der Fundamentbeton ausreichend 
erhärtet ist und seine Widerlagerfunktion ausüben kann.

Bei Randeinfassungen ohne angrenzende Entwässe-
rungsrinne sind nach ATV DIN 18318 die Bauteile 
mit 4 mm breiten Stoßfugen (Sollmaß) zu versetzen, 
die nicht verfugt werden müssen. Gleichwohl sollten 
die Stoßfugen immer dann partiell geschlossen oder 
abgedichtet werden, wenn eine Pflasterdecke in unge-
bundener Ausführung anschließt, um das Ausrieseln 
von Bettungs- und Fugenmaterial zu verhindern. Dafür 
eignen sich zum Beispiel Kunststoffeinlagen oder ein 
einfacher Mörtelstrich (siehe Bild 31).

Merke

Sind die ZTV Pflaster-StB Bestandteil des Bauver-
trages, ist die Verwendung eines Haftvermittlers an 
der Unterseite der zu versetzenden Bauteile vom AN 
geschuldete Leistung und zwar

•	 bei Einfassungen von Verkehrsflächen ab einer 	
	 Belastungsklasse Bk1,8 gemäß den RStO,

•	 bei regelmäßig von Schwerverkehr überfahrenen 	
	 Einfassungen sowie

•	 bei Entwässerungsrinnen.

Nach dem M RR wird der Einsatz eines Haftvermittlers 
generell bei allen Arten von Einfassungen und Rinnen 
empfohlen.

Merke

„Frisch in frisch“

Einen Beton bezeichnet man im Allgemeinen als 
„frisch“, solange sein Erstarrungsbeginn noch nicht 
eingesetzt hat. Den Zeitraum unmittelbar nach dem 
Anmischen bis zum Erstarrungsbeginn bezeichnet 
man als Ansteifen, den Zeitraum nach dem Erstar-
rungsbeginn als Erhärten. Der Zeitpunkt des Erstar-
rungsbeginns ist von zahlreichen Faktoren abhängig, 
so zum Beispiel vom Wasserzementwert, der Frisch-
betontemperatur, der Umgebungstemperatur und der 
verwendeten Zementart.

Bild 31: Seitlich verschlossene Fugenspalten einer einzeiligen Ent-	
	 wässerungsrinne zum Schutz des Fugenmörtels vor dem 
	 Auslaufen 
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Bei Randeinfassungen mit angrenzender Entwässe-
rungsrinne sind nach ATV DIN 18318 die Bauteile für die 
Randeinfassung mit 10 mm breiten Stoßfugen (Sollmaß) 
zu versetzen, die mit einem zementgebundenen Mörtel 
(ebenfalls nach ATV DIN 18318) zu vermörteln sind.

Nach den ATV DIN 18318 sind Bordsteineinfassungen 
mit Radien unter 12 m aus Kurvensteinen herzustellen. 
Bei Radien ab 12 m bis unter 20 m sind gerade Bordstei-
ne mit einer Länge von 0,50 m, bei Radien ab 20 m sind 
gerade Bordsteine mit einer Länge von 1 m zu verwenden.

Die Bauteile für offene Entwässerungsrinnen, zum Bei-
spiel Pflastersteine, Rinnenplatten oder Muldensteine, 
sind mit einer Fugenbreite von 10 mm (Sollmaß) zu 
versetzen. Die ausgeführten Fugenbreiten dürfen ± 5 mm 
vom Sollmaß abweichen.

Die Fugenspalte sind vor dem Verfugen von losen 
Bestandteilen zu säubern. Die freien senkrechten 
Fugenspalten sollten vorher partiell geschlossen oder 
abgedichtet werden, zum Beispiel mit einem Mörtel-
strich (Bild 31), damit der Fugenmörtel nicht seitlich 
entweichen kann.

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem 
zementgebundenen Mörtel nach ATV DIN 18318 zu ver-
mörteln. Der Fugenmörtel endet im erhärteten Zustand 
1 mm bis 4 mm unter der Oberkante der betreffenden 
Bauteile für die Entwässerungsrinne oder – für den Fall, 
dass die Bauteile gefaste oder gerundete Kanten auf-
weisen, sollte der Fugenmörtel bis an deren Unterkante 
heranreichen (siehe Bild 32).

Es ist darauf zu achten, dass durch das Verfugen keine 
Verunreinigung angrenzender Bauteile entsteht.
Die vorherigen, aus den ATV DIN 18318 zitierten Anfor-
derungen gelten nur für den Fall, dass der Bauvertrag 

keine abweichenden Anforderungen vorsieht.

Für die Ausführung der Fugen von geschlossenen Ent-
wässerungsrinnen oder solchen mit Nut-und-Feder-Prin-
zip sind die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten.

11.3.3.2 Ausführung auf bereits erhärtetem 		
	  Fundament

Müssen Bauteile für Randeinfassungen oder Entwässe-
rungsrinnen auf den bereits erhärteten Fundamentbeton 
aufgebracht werden, muss dieser eine ausreichende 
Rauheit an der Oberfläche aufweisen.

Zunächst ist die Fundamentoberfläche von Staub und 
lose anhaftenden Teilen zu befreien und gegebenenfalls 
vorzunässen. Sodann wird ein Haftvermittler aufge-
tragen. Im Anschluss wird der Bettungsmörtel auf den 
frischen, das heißt noch verarbeitbaren, Haftvermittler 
aufgebracht.

Die Bauteile für Randeinfassungen oder Entwässe-
rungsrinnen sind an ihrer Unterseite gegebenenfalls 
vorzunässen, mit einem Haftvermittler zu versehen und 
sofort in den frischen, das heißt noch verarbeitbaren, 
Bettungsmörtel durch hammerfestes Versetzen in ihre 
endgültige Lage zu bringen.

Die Dicke des verdichteten Mörtelbettes sollte in der 
fertig hergestellten Randeinfassung oder Entwässe-
rungsrinne grundsätzlich 5 cm nicht überschreiten. Bei 
Muldenrinnen, die aus einzelnen Steinen hergestellt 
werden, muss das Mörtelbett zur Modellierung der 
Muldenform mit entsprechend variierender Dicke ausge-
führt werden (Beispiel siehe Bild 19).

Bild 32: Fugenausbildung bei offenen Entwässerungsrinnen
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11.3.4 Nachbehandlung

Die in gebundener Bauweise ausgeführten Bau- und 
Konstruktionsteile, wie Fundamente, Rückenstützen, 
Randeinfassungen mit vermörtelten Fugen und Entwäs-
serungsrinnen, sind grundsätzlich nachzubehandeln. 
Art und Dauer der Nachbehandlung sind auf die zum 
Bauzeitpunkt vorherrschenden Witterungsbedingungen 
abzustimmen.

Damit soll erreicht werden, dass die für die Hydratation 
benötigte Wassermenge in den zementgebundenen 
Baustoffen und Bauteilen erhalten bleibt. Insbesondere 
bei hohen Temperaturen oder starker Sonneneinstrah-
lung sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, zum 
Beispiel Abdecken mit feucht zu haltenden Geotextilien.

Bei Lufttemperaturen über 25°C und direkter Sonnen-
einstrahlung sowie bei Lufttemperaturen unter 5°C 
sollten hydraulisch erhärtende Baustoffe nicht verar-
beitet werden oder es sollten besondere Vorkehrungen 
abgestimmt und getroffen werden.

11.3.5	Lage, zulässige Abweichungen

Randeinfassungen sind höhen- und fluchtgerecht herzu-
stellen. Abweichungen der Oberfläche von der Sollhöhe 
und dem Sollabstand von der Bezugsachse dürfen an 
keiner Stelle mehr als 20 mm betragen (siehe ATV DIN 
18318). Für Entwässerungsrinnen sind diese Anforde-
rungen sinngemäß anzuwenden.

An den Stoßfugen dürfen Auftritt- und Vorderflächen 
von benachbarten Einfassungselementen nicht mehr als 
2 mm voneinander abweichen. Dies gilt für den übli-
chen Fall, dass die Einfassungselemente eine ebene 
Oberfläche aufweisen (siehe ATV DIN 18318). Für 
Entwässerungsrinnen ist diese Anforderung sinngemäß 
anzuwenden.

Zur Breite der Stoßfugen bei Randeinfassungen ohne 
oder mit angrenzender Entwässerungsrinne siehe Ab-
schnitt 11.3.3.1. Die ausgeführten Fugenbreiten dürfen 
höchstens ± 2 mm vom Sollmaß abweichen.

Entwässerungsrinnen sind mit einer Längsneigung von 
mindestens 0,5 % auszuführen.

Zur Breite der Fugen zwischen Bauteilen für offene Ent-
wässerungsrinnen, zum Beispiel Pflastersteine, Rinnen-
platten oder Muldensteine, siehe Abschnitt 11.3.3.1. Die 
ausgeführten Fugenbreiten dürfen höchstens ± 5 mm 
vom Sollmaß abweichen.

Zur Breite der Fugen zwischen Bauteilen für geschlos-
sene Entwässerungsrinnen, zum Beispiel Kasten- und 
Schlitzrinnen nach DIN EN 1433, sowie zu den zuläs-
sigen Abweichungen sind die Planungsvorgaben oder 
gegebenenfalls Angaben der Hersteller oder Lieferanten 
zu beachten.

11.3.6	Bewegungsfugen in Randeinfassungen 	
	 und Entwässerungsrinnen

Siehe auch M RR. Bewegungsfugen sind in Entwäs-
serungsrinnen und gegebenenfalls in Randeinfassun-
gen in den von der Planung vorgegebenen Abständen 
(siehe auch Abschnitt 11.2.2 und Abschnitt 11.2.3) 
auszubilden.

Bewegungsfugen sind zudem vor und hinter jedem in 
der Rinne gesetzten Straßenablauf anzuordnen.

Bewegungsfugen sind mindestens 8 mm und höchstens 
15 mm breit auszuführen. Bei Randeinfassungen sollten 
dauerhaft komprimierbare und rückstellfähige Einlagen 
entsprechend dem Profil des verwendeten Bord- oder 
Einfassungssteins eingebaut werden. Bei Entwässe-
rungsrinnen sind grundsätzlich dauerhaft komprimierba-
re und rückstellfähige Einlagen zu verwenden.

In den oberen 3 cm der Bewegungsfuge der Entwäs-
serungsrinne ist eine elastische Pflasterfugenmasse 
gemäß den ZTV Fug-StB einzubauen. Dabei müssen 
die Fugenflanken im Bereich der Haftflächen trocken, 
sauber und von Staub frei sein.

12	Betonpflasterdecke – Planung

12.1 Allgemeines

Pflasterdecken sind zur Befestigung von Verkehrsflä-
chen mit einer Verkehrsbelastung gemäß den Belas-
tungsklassen Bk0,3 bis Bk3,2 nach den RStO sowie für 
Rad- und Gehwege anwendbar (siehe auch Abschnitt 4). 
Für höhere, über Bk3,2 hinausgehende Verkehrsbelas-
tungen wird die Bauweise mit Pflasterdecke gemäß den 
Technischen Regelwerken nicht empfohlen.

Nachfolgend wird die Planung und Ausführung von 
Pflasterdecken in ungebundener Ausführung, das heißt, 
unter Verwendung von ungebundenem Bettungs- und 
ungebundenem Fugenmaterial, beschrieben. Die ge-
bundene Bauweise, das heißt unter Verwendung von 
Bettungs- und Fugenmörtel, für die noch kein vollstän-
diges vertragsrelevantes Technisches Regelwerk des 
Verkehrswegebaus zur Verfügung steht (zum Beispiel in 
Form einer ZTV), wird in diesem Technischen Handbuch 
nicht behandelt.

Üblicherweise wird die Auswahl der Pflastersteinform, 
der Farbe, der Oberflächentextur sowie eines Verle-
gemusters nach gestalterischen Aspekten entschie-
den. Konstruktive Gesichtspunkte sind vor allem dann 
vorrangig zu berücksichtigen, wenn die Pflasterdecke 
von Fahrzeugen des Schwerverkehrs befahren werden 
soll bzw. hohe Horizontalbeanspruchungen zu erwarten 
sind, zum Beispiel durch Lenk-, Brems- und Beschleuni-
gungsvorgänge.

Technisches Handbuch Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen
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12.2 Einflüsse auf das Tragverhalten von 	
        Pflasterdecken

Siehe auch M FP. Durch den Kraftfahrzeugverkehr kön-
nen teilweise hohe statische und dynamische Lasten 
auf die Verkehrsflächenbefestigung einwirken. Insbe-
sondere die von der Fahrgeschwindigkeit abhängenden 
dynamischen Lasten, die sowohl in horizontaler als 
auch in vertikaler Richtung wirken, können Schäden an 
der Pflasterdecke erzeugen. Daher sollte die Fahrge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs auf Verkehrs-
flächen mit Pflasterdecken nicht mehr als etwa 60 km/h 
betragen. Eine Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit ist 
auch aus Gründen des Lärmschutzes sinnvoll, da die 
Fugencharakteristik der Pflasterdecke zu einer Erhö-
hung der Rollgeräuschemissionen beitragen kann.

Die Tragfähigkeit und die Verformungsstabilität der 
Pflasterdecke werden neben der Intensität des Kraft-
fahrzeugverkehrs auch von anderen Einflussparametern 
bestimmt, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.
Es sind dies:

•	Bettung
	 Art der Gesteinskörnung (gebrochen/rundkörnig), 		
	 Kornzusammensetzung und Widerstand gegen
	 Kornzertrümmerung des Bettungsmaterials sowie 
	 Dicke und Wasserdurchlässigkeit der Bettung (vgl. 
	 auch Abschnitt 12.3.2).

•	Fugenfüllung
	 Art der Gesteinskörnung (gebrochen/rundkörnig), 
	 Kornzusammensetzung und Widerstand gegen Korn-		
	 zertrümmerung des Fugenmaterials sowie Breite und 		
	 Verfüllungszustand der Fugen (vgl. auch Abschnitt 12.3.3)

•	Pflastersteine
	 Form und Abmessungen der Pflastersteine (vgl. auch 	
	 Abschnitt 12.6)

•	Verband
	 Geometrische Anordnung der Pflastersteine zuein-
	 ander sowie zur Beanspruchungsrichtung (vgl. auch 	
	 Abschnitt 12.7).

Die Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten der 
gesamten Verkehrsflächenbefestigung wird zusätzlich 
maßgebend von der Anordnung und Dicke der Trag-
schichten sowie von Verdichtungsgrad, Verformungs-
modul und Wasserdurchlässigkeit der Tragschichten 
und des Untergrundes/Unterbaus beeinflusst.

12.3 Bettung und Fugenfüllung

12.3.1	Allgemeines

Als Baustoffe für Bettung und Fugenfüllung sollten stets 
Gesteinskörnungen verwendet werden, die den ge-
steinsspezifischen und wasserwirtschaftlichen Anfor-

derungen gemäß den TL Gestein-StB genügen. Die TL 
Gestein-StB enthalten Anforderungen an natürliche, in-
dustriell hergestellte und rezyklierte Gesteinskörnungen, 
die unter anderem bei der Herstellung von Pflasterde-
cken und Plattenbelägen verwendet werden. Mit diesem 
Regelwerk wurde unter anderem die europäische Norm 
DIN EN 13242 Gesteinskörnungen für ungebundene 
und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingeni-
eur- und Straßenbau in Deutschland umgesetzt. Weitere 
Anforderungen an Bettungs- und Fugenmaterialien – so 
genannte gemischspezifische Anforderungen – sind in 
den TL Pflaster-StB beschrieben.

12.3.2	Bettung

12.3.2.1 Dicke der Bettung

Die Pflasterbettung stellt das Auflager der Pflastersteine 
dar. Sie dient außerdem dazu, Maßabweichungen bezüg-
lich der Pflastersteindicke auszugleichen (Bild 33). Die 
planmäßige Dicke der Bettung soll, unabhängig von der 
Dicke der Pflastersteine, im verdichteten Zustand 4 cm 
betragen (siehe ZTV Pflaster-StB). Die planmäßige Dicke 
der Bettung darf in begründeten Fällen, zum Beispiel bei 
starker Verkehrsbelastung zur Vermeidung von Spurrin-
nen, um 1 cm geringer gewählt werden. Die planmäßige 
Dicke der Bettung ist im Leistungsverzeichnis anzugeben.

Merke

Seit der Ausgabe April 2010 der ATV DIN 18318 wer-
den darin die Begriffe „Bettungsstoff“ und „Fugenstoff“ 
verwendet. In anderen Regelwerken – konkret in 
den TL Pflaster-StB, den ZTV Pflaster-StB und dem 
M FP werden für dieselben Baustoffe die Begriffe 
„Bettungsmaterial“ und „Fugenmaterial“ verwendet. In 
diesem Handbuch werden in Anlehnung an die letzt-
genannten Regelwerke ausschließlich die Begriffe 
„Bettungsmaterial“ und „Fugenmaterial“ verwendet.

Bild 33: Ausgleich zulässiger Maßabweichungen von der Nenndicke 	
            der Pflastersteine

verlegtes Beton-
pflaster auf abgezo-
genem Pflasterbett

abgerütteltes
Betonpflaster
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In ungünstigen Fällen können sich bei der Bauausfüh-
rung durch Überlagerung von Unebenheiten der oberen 
Tragschicht und der Pflasterdecke relativ große Dicken-
schwankungen der Bettung ergeben. Im verdichteten 
Zustand muss die Dicke der Bettung grundsätzlich jedoch 
an jeder Stelle mindestens 2,0 cm und höchstens 5,0 cm 
betragen. Die Einhaltung der Maximaldicke ist aus Grün-
den der Vermeidung von Spurrinnen und Verdrückungen 
zwingend notwendig (Bild 34 und Bild 35). Unzulässig 
hohe Schwankungen der Bettungsdicke bergen zudem 
die Gefahr der Ausbildung von Unebenheiten und sollten 
daher unbedingt vermieden werden (Bild 36).

12.3.2.2 Bettungsmaterial

Das Bettungsmaterial muss für die Herstellung einer funk-
tionsfähigen Bettung, insbesondere im Hinblick auf die 
geplante Nutzung der Pflasterdecke, geeignet sein. Allge-
meine Anforderungen an ein ungebundenes Bettungsma-
terial für eine Pflasterdecke sind nachfolgend genannt.

•	Geeignete Kornzusammensetzung im Hinblick auf

	 − eine ausreichende Verdichtbarkeit zum Ausgleich der 	
		  produktionsbedingten Dickentoleranzen der Pflaster-	
		  steine,

	 −	eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit im einge-	
		  bauten Zustand und während der Nutzungsdauer,

	 −	die erforderliche Filterstabilität zur oberen ungebun-
		  denen Tragschicht und zum Fugenmaterial (siehe 		
		  Abschnitt 12.4).

•	Ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Schlagzer-	
	 trümmerung und Kornabrieb. Zur Einschätzung der 		
	 Eignung und zur Erfahrungssammlung kann zusätzlich 	
	 der Modifizierte Micro-Deval-Koeffizient nach den TP 	
	 Gestein-StB Teil 5.5.3 bestimmt werden (vgl. auch 		
	 ZTV Pflaster-StB). Derzeit wird in Fachkreisen diskutiert, 	
	 für Verkehrsflächen, die der Belastungsklasse Bk0,3 bis 	
	 Bk3,2 zuzuordnen sind, einen Anforderungswert von
	 MMDE ≤ 25 zu empfehlen.

•	Es sollte eine Gesteinsart gewählt werden, deren Fein-	
	 anteile nicht zu einer latent hydraulischen Verfestigung 	
	 neigen.

Als Bettungsmaterial ist ein Baustoffgemisch aus gebro-
chenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) 
in einer kornabgestuften Zusammensetzung besonders 
geeignet.

Ein kornabgestuftes Bettungsmaterial aus ungebrochenen 
Gesteinskörnungen (Natursand-Kies-Gemisch) sollte nur 
dort eingesetzt werden, wo die Verkehrsbelastung für die 
Pflasterdecke entsprechend gering erwartet werden kann.

Nicht-kornabgestufte Bettungsmaterialien oder Baustoff-
gemische ohne nennenswerte Fein- und Sandanteile, 
wie zum Beispiel Körnung 1/3 oder 2/5, können für 
Pflasterdecken mit untergeordneter Belastung, mit einer 
Belastung durch Geh- und Radverkehr (siehe Tabelle 1) 
und mit einer Belastung entsprechend einer Belastungs-
klasse Bk0,3 gemäß den RStO geeignet sein. Dabei ist 
zu beachten:

•	 Nicht-kornabgestufte Bettungsmaterialien weisen ge-
	 genüber kornabgestuften Materialien ein zum Teil deut-	
	 lich geringeres Verdichtungsmaß auf. Dies kann sich
	 beim Verdichten der Pflasterdecke auf den Ausgleich 		
	 von Dickentoleranzen der Pflastersteine auswirken.
 	

Bild 34: Einfluss der Dicke der Bettung auf das Verhalten der Pflas-	
	 terdecke (Shackel, 1980)

Bild 35: Verdrückungen in der Bettung bei zu großer Bettungsdicke

Bild 36: Verformungen in der Bettung durch ungleichmäßige 
	 Bettungsdicke
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• Nicht-kornabgestufte Bettungsmaterialien weisen 		
	 einen vergleichsweise hohen Hohlraumgehalt auf, was 	
	 für die Auswahl des ungebundenen Fugenmaterials im 	
	 Hinblick auf die Sicherstellung der Filterstabilität zur 		
	 Bettung besonders wichtig ist.

•	 Nicht-kornabgestufte Bettungsmaterialien weisen eine 	
	 vergleichsweise hohe Wasserdurchlässigkeit auf, was 	
	 bei der Planung und Ausführung der Tragschichten
	 zu berücksichtigen ist. Gegebenenfalls sollte für die 	
	 Tragschichten ohne Bindemittel ein höherer Infiltrati-
	 onswert als nach Abschnitt 10.2.3.2.4 angestrebt bzw. 	
	 erreicht werden.

•	 In einer Bettung aus einem nicht-kornabgestuften 		
	 Bettungsmaterial berühren sich eine Vielzahl von Ge-
	 steinskörnungen lediglich punktuell, so dass eine 
	 erhöhte Gefahr für Kornzertrümmerung innerhalb der 	
	 Bettung besteht. Gesteine zur Herstellung von nicht-		
	 kornabgestuften Bettungsmaterialien sollten daher 		
	 einen ausreichenden Widerstand gegen Zertrümmerung 	
	 (siehe TL Gestein-StB) aufweisen und mindestens der 	
	 Kategorie SZ22 bzw. LA25 entsprechen.

•	 Der positive Effekt des Eindringens von Bettungsmate-	
	 rial von unten in die Fugen durch das Abrütteln ist bei
	 der Verwendung von nicht-kornabgestuften Bettungs-
	 materialien gegenüber kornabgestuften deutlich gerin-	
	 ger bis nicht mehr vorhanden.

In jedem Fall sollten für eine Verwendung von nicht korn-
abgestuften Bettungsmaterialien oder solchen ohne nen-
nenswerte Fein- und Sandanteile regional ausreichend 
positive Erfahrungen vorliegen (siehe auch Tabelle 11).

Der Tabelle 11 kann entnommen werden, welches der 
aufgeführten gebrochenen und ungebrochenen Bettungs-
materialien für welche Belastungsart und für welche Bet-
tungsdicke geeignet ist. Dabei bedeutet der Zusatz „G“, 
dass es sich um ein gebrochenes Material handelt.

Den besten Überblick über die von einem bestimmten un-
gebundenen Bettungsmaterial insgesamt zu erfüllenden 
Anforderungen bietet ein entsprechendes eigens dafür 
entwickeltes Produktdatenblatt. Die Produktdatenblätter 
für die in Tabelle 11 genannten Bettungsmaterialien (SLG, 
ZIEGEL, MIRO, 2020) sind im Anhang C aufgeführt.

Wird für die Pflasterbefestigung eine obere gebundene 
Tragschicht (Dränbeton- oder Asphalttragschicht) vorge-
sehen und werden die groben oberflächlichen Öffnun-
gen der Tragschicht mit Splittkörnern verschlossen (vgl. 
Abschnitt 10.3.3), ist zur Sicherstellung der Filterstabilität 
das darauf aufzubringende Bettungsmaterial hinsichtlich 
seiner Korngrößenverteilung auf diese Art der Ausführung 
abzustimmen.

Tabelle 11: Empfehlungen zu ungebundenen Bettungsmaterialien für Pflasterdecken aus Beton in Abhängigkeit der Belastungsart und 
	 Solldicke der Bettung

untergeordnete 
Belastung sowie 

Geh- und Radwege

+

+

+

+

+

+

Bettungs-
material	

B0/4

B0/4G, B0/5G

B0/8

B0/8G

B1/3G2)

B2/5G2)

Solldicke der 
Bettung

	    +	   +

	    +	   +

	             +

	             +
		
	    +	

 +           +

nach den RStO 
klassifizierbare 

Verkehrsbelastung 
bis max. Bk0,3

+

+

+

+

Belastungsart der Betonpflasterdecke 1)

außerge-
wöhnliche 
Belastung

3) 4)

+

+

Legende:

1)	 Beispiele für die Verkehrsbelastung, für Einsatzbereiche und Verkehrsflächen siehe Tabelle 1.

2)	 Der Schlagzertrümmerungswert sollte ≤ 22 oder der Los Angeles Koeffizient sollte ≤ 25 betragen (Kategorie SZ22 oder Kategorie LA25).

3)	 Der Schlagzertrümmerungswert sollte ≤ 18 oder der Los Angeles Koeffizient sollte ≤ 20 betragen (Kategorie SZ18 oder Kategorie LA20).

4)	 Gemäß den ZTV Pflaster-StB kann zur Einschätzung der Eignung und zur Erfahrungssammlung zusätzlich der Modifizierte 
	 Micro-Deval-Koeffizient nach der TP Gestein-StB Teil 5.5.3 bestimmt werden. Siehe auch Aufzählung weiter vorn.

  

3 cm       4 cm
nach den RStO 
klassifizierbare 

Verkehrsbelastung 
Bk3,2 3) 4)

+

+

nach den RStO 
klassifizierbare 

Verkehrsbelastung 
Bk1,0 oder Bk1,8 2) 4)

+

+

=	 geeignet
=	 bei regional positiven Erfahrungen anwendbar
=	 Anwendung nicht empfohlen
=	 nicht geeignet

+
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Merke

Technische Aufgaben der Fuge sind

•	Ausgleich der fertigungsbedingten Maßtoleranzen 	
	 der Pflastersteine,

•	Reduzierung von Spannungen in der Pflasterdecke 	
	 bei temperaturbedingten Bewegungen,

•	Lastübertragung durch Aufnahme von Schub- und 	
	 Scherkräften aus der Verkehrsbelastung, das heißt 	
	 Aufbau einer Verbundwirkung.

Ohne eine ordnungsgemäße Fugenbreite und Fugen-
füllung kann es vor allem bei befahrenen Flächen zu 
Schäden kommen.

12.3.3	Fugenfüllung

12.3.3.1 Fugenbreite und Fugenverlauf

Zur Erfüllung der technischen Aufgaben müssen die 
Fugenbreiten bei Pflasterdecken grundsätzlich so eng wie 
möglich, aber so weit wie notwendig sein und mit einem 
geeigneten Fugenmaterial vollständig gefüllt sein. Es hat 
sich als zweckmäßig herausgestellt, wenn die Sollfugen 
bei dickeren Pflastersteinen grundsätzlich breiter geplant 
und ausgeführt werden, als bei dünneren Pflasterstei-
nen. So wird im Allgemeinen bei der Ausführung leichter 
erreicht, dass das Fugenmaterial über die gesamte Stein-
dicke bis nach unten eingebracht werden kann.

Die Sollfugenbreite sollte betragen (siehe auch ZTV 
Pflaster-StB):

•	4 mm bei Pflastersteinen aus Beton mit einer Nenndicke 	
	 unter 120 mm und

•	6 mm bei Pflastersteinen aus Beton mit einer Nenndicke 	
	 ab 120 mm.

Die zulässigen Abweichungen sind derzeit in den ATV 
DIN 18318 und in den ZTV Pflaster-StB unterschiedlich 
geregelt. Daher sind sie gegebenenfalls in der Leistungs-
beschreibung gesondert anzugeben.

Ein gleichmäßiger Fugenverlauf wird in den ATV DIN 18318 
zwar grundsätzlich gefordert, jedoch werden keine quantitati-
ven, messbaren Anforderungen gestellt. Wird also seitens der 
Planung Wert auf die Einhaltung einer bestimmten Gleich-
mäßigkeit beim Fugenverlauf gelegt, sind entsprechende 
Angaben in der Leistungsbeschreibung aufzunehmen. Dabei 
ist darauf zu achten, dass diese Anforderungen unter den übli-
chen Bedingungen der Steinherstellung und den Baustellen-
bedingungen auch erfüllbar sind. Je geringer die zulässigen 
Abweichungen vom Fugenverlauf formuliert werden, desto 
größer ist der Aufwand bei der Produktion der Pflastersteine 
im Betonwerk und bei der Ausführung auf der Baustelle.

Abweichungen vom Verlauf der Fugenachse oder der 
Fugenflucht in einer Größenordnung von ± 5 mm – bezo-
gen auf eine Länge von 4 m – können je nach gestalte-
rischem Anspruch der Flächenbefestigung als technisch 
und optisch unkritisch angesehen werden. Entsprechende 
Anforderungen sollten im Leistungsverzeichnis beschrie-
ben werden.

12.3.3.2 Fugenmaterial

Das Fugenmaterial muss für die Herstellung einer funk-
tionsfähigen Fuge, insbesondere im Hinblick auf die ge-
plante Nutzung der Pflasterdecke, geeignet sein. Allgemei-
ne Anforderungen an ein ungebundenes Fugenmaterial für 
eine Pflasterdecke sind nachfolgend genannt.

•	Geeignete Kornzusammensetzung im Hinblick auf

	 - die Fugenbreite und eine vollständige Fugenfüllung,

	 - ein ausreichendes Lastübertragungspotenzial,

	 - die erforderliche Filterstabilität zum Bettungsmaterial 	
		  (siehe Abschnitt 12.5),

	 - ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Fugenaus-	
		  trag (Kfz-Verkehr, Kehrsaugmaschinen).

•	 Zudem muss das Material eine ausreichende Wider-
	 standsfähigkeit gegen Schlagzertrümmerung und
	 Kornabrieb aufweisen. Zur Einschätzung der Eignung
	 und zur Erfahrungssammlung kann zusätzlich der Modi-
	 fizierte Micro-Deval-Koeffizient nach den TP Gestein-	
	 StB Teil 5.5.3 bestimmt werden (vgl. auch ZTV Pflas		
	 ter-StB). Derzeit wird in Fachkreisen diskutiert, für 		
	 Verkehrsflächen, die der Belastungsklasse Bk0,3 bis 	
	 Bk3,2 zuzuordnen sind, einen Anforderungswert von 
	 MMDE ≤ 25 zu empfehlen.

•	 Es darf keine bleibenden Verfärbungen auf der Oberflä-	
	 che der Pflastersteine hinterlassen. Es kann zweckmä-	
	 ßig sein, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer in 		
	 Frage kommende Fugenmaterialien in Vorversuchen zu 	
	 untersuchen.

Als Fugenmaterial ist grundsätzlich ein Baustoffgemisch 
aus gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch) in einer kornabgestuften Zusammensetzung 
besonders geeignet.

Ein Fugenmaterial aus ungebrochenen Gesteinskörnun-
gen (Natursand-Kies-Gemisch) sollte nur auf Flächen 
ohne Schwerverkehrsbelastung verwendet werden und 
sofern darauf keine maschinelle Reinigung erfolgt.

Zweckmäßig kann aber auch die Verwendung von nur 
einem Baustoffgemisch als Bettungs- und Fugenmaterial 
sein, wenn damit die eingangs beschriebenen Anforde-
rungen eingehalten werden können, weil dadurch der 
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Nachweis der Filterstabilität entfallen kann.

Der Tabelle 12 kann entnommen werden, welches der auf-
geführten gebrochenen und ungebrochenen Fugenmateri-
alien für welche Belastungsart und für welche Fugenbreite 
geeignet ist. Dabei bedeutet der Zusatz „G“, dass es sich 
um ein gebrochenes Material handelt.

Tabelle 12: Empfehlungen zu ungebundenen Fugenmaterialien für Pflasterdecken aus Beton in Abhängigkeit der Belastungsart und Sollbreite der Fugen

untergeordnete 
Belastung sowie 

Geh- und Radwege

+

+

+

+

+

+

Fugen-
material

F0/2 2)

F0/2G

F0/3G

F0/4 2)

F0/4G

F0/5G

nach den RStO 
klassifizierbare 

Verkehrsbelastung 
bis max. Bk1,8 3) 5)

+

+

+

+

Belastungsart der Betonpflasterdecke 1)

außerge-
wöhnliche 
Belastung

4) 5)

+

+

+

+

Legende:

1)	 Beispiele für die Verkehrsbelastung, für Einsatzbereiche und Verkehrsflächen siehe Tabelle 1.

2) 	 Nicht in überdachten Bereichen.

3)	 Der Schlagzertrümmerungswert sollte ≤ 22 oder der Los Angeles Koeffizient sollte ≤ 25 betragen (Kategorie SZ22 oder Kategorie LA25).

4)	 Der Schlagzertrümmerungswert sollte ≤ 18 oder der Los Angeles Koeffizient sollte ≤ 20 betragen (Kategorie SZ18 oder Kategorie LA20).

5)	 Gemäß den ZTV Pflaster-StB kann zur Einschätzung der Eignung und zur Erfahrungssammlung zusätzlich der Modifizierte 
	 Micro-Deval-Koeffizient nach der TP Gestein-StB Teil 5.5.3 bestimmt werden. Siehe auch Aufzählung weiter vorn.

         

3 mm      4 mm     5 mm     6 mm
nach den RStO 
klassifizierbare 

Verkehrsbelastung 
Bk3,2 4) 5)

+

+

+

+

=	 geeignet
=	 nicht geeignet

+

Sollbreite der Fugen

	  
+
   
+

+
	  

+
   
+

+

	  
+
   
+

+
	  

+

Den besten Überblick über die von einem bestimmten 
ungebundenen Fugenmaterial insgesamt zu erfüllenden 
Anforderungen bietet ein entsprechendes eigens dafür 
entwickeltes Produktdatenblatt. Die Produktdatenblätter 
für die in Tabelle 12 genannten Fugenmaterialien (SLG, 
ZIEGEL, MIRO, 2020) sind im Anhang D aufgeführt.

Merke: Warum Fugenschluss?

Aufgrund der Ergebnisse wissenschaftlicher Unter-
suchungen (Rohleder, 2002) kann in Verbindung mit 
praktischen Erfahrungen davon ausgegangen werden, 
dass bei Pflasterdecken mit einer erst kurzen Liegedau-
er (etwa ein bis zwei Jahre unter Verkehr) ein geringe-
rer Verschiebewiderstand vorliegt, als dies bei älteren 
Pflasterdecken mit deutlich längerer Liegedauer der Fall 
ist. Dies steht vermutlich in direktem Zusammenhang 
mit der unter Verkehrsbelastung stattfindenden Nach-
verdichtung des Fugenmaterials sowie dem Eintrag von 
Feinanteilen in die Fugen, der im Laufe der Liegedauer 
zunimmt und die Pflasterdecke zunehmend stabilisiert.

12.3.4	Fugenschlussmaterial

Um eine gegen Fugenaustrag besonders widerstands-
fähige ungebundene Fugenfüllung zu erreichen, hat es 
sich als zweckmäßig erwiesen, ein Fugenschlussmate-
rial in die zuvor mit Fugenmaterial vollständig gefüllten 
Fugen einzubringen. Vorangehend erfolgt also zunächst 
die für die Stabilität der Pflasterdecke erforderliche Fu-
genfüllung mit einem Material nach Abschnitt 12.3.3.2.

Im Anschluss wird ein Fugenschlussmaterial aufgebracht 
und eingeschlämmt („finish“), um die Fugen möglichst dicht 
auszuführen und durch die Feinstanteile im Fugenschluss-
material ein „Verkleben“ des Fugenmaterials zu erreichen 
(siehe auch Abschnitt 13.6). Durch den Fugenschluss 
wird der mit zunehmender Liegedauer erwartete Eintrag 
von Feinanteilen in die Fugen und die damit verbunde-
ne Zunahme der Stabilisierung der Pflasterdecke quasi 
vorgezogen. Gleichzeitig wird durch den Fugenschluss der 
Widerstand gegen Austrag des Fugenmaterials erhöht.

Als Fugenschlussmaterial eignet sich eine Gesteins-
körnung 0/2 mit einem Feinanteil von etwa 15 M.-% bis 
30 M.-%, welches keine bleibenden Verfärbungen auf 

der Oberfläche der Pflastersteine hinterlassen darf. Das 
Größtkorn sollte höchstens 3 mm betragen.

Gegebenenfalls sind in Abstimmung mit dem Auftrag-
nehmer in Frage kommende Fugenschlussmaterialien 
in Vorversuchen hinsichtlich ihrer technischen und 
optischen Eignung zu untersuchen.
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12.4	Nachweis der Filterstabilität zwischen 	
	 Bettung und oberer Tragschicht 		
	 ohne Bindemittel

Der Nachweis der Filterstabilität zwischen Bettung und 
der darunter befindlichen Tragschicht ohne Bindemittel 
erfolgt mit Hilfe der in Abschnitt 8.3 aufgeführten Filter-
regel 1. Nachfolgend ist ein Beispiel für die Anwendung 

Bettungsmaterial: gebrochene Gesteinskörnung 
(Brechsand-Splitt-Gemisch) 0/5

d15 = 0,10 mm

d50 = 1,00 mm

d85 = 3,59 mm

d10 = 0,08 mm

d60 = 2,09 mm

            Schottertragschichtmaterial: Baustoffgemisch 0/45

D15 = 1,00 mm

D50 = 12,37 mm

D10 = 0,56 mm

D60 = 17,20 mm	  
CU =  D60  / D10 =  30,7CU =  d60  / d10 =  26,1

Tabelle 13:	Kenndaten der Sieblinien zu dem Beispiel „Filterstabilität Bettungsmaterial/Tragschichtmaterial“

Prüfung:

D15/d15 = 1,00 / 0,10 = 10,0 > 1		  Durchlässigkeitsbedingung ist erfüllt

D15/d85 = 1,00 / 3,59 = 0,28 < 5          	 Sicherheitsbedingung gegen Erosion ist erfüllt

D50/d50 = 12,37 / 1,00 = 12,4 < 25		 Sicherheitsbedingung gegen Kontakterosion ist erfüllt

Ergebnis: Der rechnerische Nachweis der Filterstabilität der Baustoffgemische gilt als erbracht. 

Bild 37:	Sieblinien und zugehörige Kenndaten zu dem Beispiel „Filterstabilität Bettungsmaterial/Tragschichtmaterial“

der Filterregel 1 beschrieben:

Gegeben sind ein Schottertragschichtmaterial 0/45 nach 
den TL SoB-StB und ein Bettungsmaterial 0/5 nach den 
ZTV Pflaster-StB mit den im Bild 37 dargestellten Siebli-
nien und den sich daraus ergebenden Kenndaten (siehe 
auch Tabelle 13).

12.5	Nachweis der Filterstabilität zwischen 	
	 Fugen- und Bettungsmaterial

Von besonderer Bedeutung ist die Filterstabilität des 
Fugenmaterials gegenüber dem Bettungsmaterial. Ist 

die Filterstabilität nicht gegeben, kann Fugenmaterial in 
die Bettung eindringen. Die Fugen bleiben dann nicht 
dauerhaft gefüllt. Die Lagestabilität der Pflasterfläche 
wird dadurch gefährdet. Das Bild 38 zeigt einen dadurch 
entstandenen Schaden an einer Pflasterdecke, der zu-
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Bild 38:	Schadhafte Pflasterfläche durch Abwandern des Fugen-	
	 materials aufgrund fehlender Filterstabilität zwischen 	
	 Fugen- und Bettungsmaterial

Fugenmaterial: relativ feinkörnige, rundkörnige 
Gesteinskörnung (Sand) 0/2

d15 = 0,15 mm

d50 = 0,26 mm

d85 = 0,46 mm

d10 = 0,14 mm

d60 = 0,31 mm

                                 Bettungsmaterial: gebrochene Gesteinskörnung (Splitt) 2/5

D15 = 2,18 mm

D50 = 3,39 mm

D10 = 2,05 mm

D60 = 3,84 mm	  
CU =  D60  / D10 =  1,9CU =  d60  / d10 =  2,2

Tabelle 14: Kenndaten der Sieblinien zu dem Beispiel „Filterstabilität Fugenmaterial/Bettungsmaterial 2/5“

Prüfung:

D15 /d15 = 2,18  / 0,15 = 14,5 > 1	 Durchlässigkeitsbedingung ist erfüllt

D15 /d85 = 2,18  / 0,46 = 4,7 > 4           	 Sicherheitsbedingung gegen Erosion ist nicht erfüllt

D50 /d50 = 3,39  / 0,26 = 13,0 > 5  	 Sicherheitsbedingung gegen Kontakterosion ist nicht erfüllt

Bild 39: Sieblinien und zugehörige Kenndaten zu dem Beispiel „Filterstabilität Fugenmaterial/Bettungsmaterial 2/5“	

dem durch einen ungeeigneten Verband, nämlich einem 
Kreuzfugenverband, begünstigt wurde.

Kriterien zur Abschätzung der Filterstabilität sind in den 
ZTV Pflaster-StB enthalten. Die hier anzuwendende 
Filterregel 2 ist im Abschnitt 8.3 aufgeführt. Sie dient 
der notwendigen Abstimmung der Korngrößenverteilung 
des Fugen- und Bettungsmaterials.

Nachfolgend ist ein Beispiel für die Anwendung der 
Filterregel 2 beschrieben:

Gegeben sind ein annähernd gleichkörniges Bettungs-
material 2/5 und ein relativ feinkörniges, nicht
dem Technischen Regelwerk entsprechendes Fugen-
material 0/2 mit den im Bild 39 dargestellten
Sieblinien und den sich daraus ergebenden Kenndaten 
(siehe auch Tabelle 14).
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Körnung 2/5 ein kornabgestuftes Material, zum Beispiel 
0/5, zu verwenden.

Nachfolgend ist ein weiteres Beispiel für die Anwendung 
der Filterregel 2 beschrieben:

Gegeben sind ein relativ grobes Bettungsmaterial 0/5 
und ein Fugenmaterial 0/2 mit den im Bild 40 dargestell-
ten Sieblinien und den sich daraus ergebenden Kenn-
daten (siehe Tabelle 15). Beide Materialien entsprechen 
den TL Pflaster-StB bzw. den ZTV Pflaster-StB.

Fugenmaterial: rundkörnige Gesteinskörnung (Sand) 0/2

d15 = 0,09 mm

d50 = 0,62 mm

d85 = 1,55 mm

d10 = 0,08 mm

d60 = 0,81 mm

            Bettungsmaterial: gebrochene Gesteinskörnung 
(Brechsand-Splitt-Gemisch) 0/5

D15 = 0,50 mm

D50 = 2,52 mm

D10 = 0,25 mm

D60 = 3,18 mm	  
CU =  D60  / D10  =  12,7CU =  d60  / d10  =  10,1

Tabelle 15: Kenndaten der Sieblinien zu dem Beispiel „Filterstabilität Fugenmaterial/Bettungsmaterial 0/5“

Prüfung:

D15/d15 = 0,50   / 0,09 = 5,6 > 1	 Durchlässigkeitsbedingung ist erfüllt

D15/d85 = 0,50   / 1,55 = 0,3 ˂ 4           	 Sicherheitsbedingung gegen Erosion ist erfüllt

D50/d50 = 2,52   / 0,62 = 4,1 ˂ 5  	 Sicherheitsbedingung gegen Kontakterosion ist erfüllt

Bild 40: Sieblinien und zugehörige Kenndaten zu dem Beispiel „Filterstabilität Fugenmaterial/Bettungsmaterial 0/5“

Ergebnis:

Die Sieblinien der beiden Gesteinskörnungen liegen zu 
weit auseinander. Sie sind nicht filterstabil zueinander. 
Anstelle der viel zu feinkörnigen, nicht den TL Gestein-
StB entsprechenden Gesteinskörnung 0/2 ist eine Ge-
steinskörnung 0/2 mit gleichmäßiger Kornabstufung und 
einem angemessenen Anteil von Mittel- und Grobsand 
zu verwenden, so dass damit die Sieblinie zwischen 
den Korndurchmessern 0,063 mm und 2 mm einen 
etwa gleichmäßig steigenden Verlauf aufweist. Gemäß 
den ZTV Pflaster-StB muss der Siebdurchgang durch 
das Sieb mit einer Öffnungsweite von 1 mm 40 M.-% bis 
70 M.-% betragen. Zudem ist anstelle der ungeeigneten 

Ergebnis: 

Der rechnerische Nachweis der Filterstabilität der Baustoffgemische gilt als erbracht. 
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12.6	Pflastersteine aus Beton

Die Dicke und die Form der Pflastersteine haben einen 
erheblichen Einfluss auf die Stabilität und die Nutzungs-
dauer der Pflasterdecke und sollten in Abhängigkeit von 
der zu erwartenden Verkehrsbelastung gewählt werden.

Für Verkehrsflächen, welche von Fahrzeugen des 
Schwerverkehrs befahren werden, sollte die Stein-
Nenndicke mindestens 80 mm betragen. In den Belas-
tungsklassen Bk3,2 und Bk1,8 wird die Verwendung von 
Pflastersteinen mit einer Nenndicke von mindestens 
100 mm empfohlen (siehe auch RStO). Zudem sollten 
Pflastersteinformen und/oder Pflasterverbände gewählt 
werden, welche eine gute Lastverteilung in vertikaler 
Richtung gewährleisten. Bleibende Verformungen, wie 
Spurrinnen und Längsunebenheiten, können dadurch 
wirksamer verhindert werden.

Hinsichtlich der Tragfähigkeit der Pflasterdecke ist 
das Verhältnis von Steinlänge zu Steinbreite, also die 
Schlankheit des Pflastersteins, von besonderer Bedeu-
tung. Bei Flächen mit besonderen Beanspruchungen 
gemäß den RStO sollten Pflastersteine mit einem 
gedrungenen Format, das heißt, mit einem Verhältnis 
Länge zu Dicke L/D ≤ 2,5 und einem Verhältnis Länge 
zu Breite L/B ≤ 2 gewählt werden (siehe auch M FP).

Sind hohe Schubbeanspruchungen zu erwarten, zum 
Beispiel bei Bushaltestellen, Wendestellen, Brems- und 
Beschleunigungsbereichen oder Bereichen mit großer 
Längsneigung, sind Pflastersteine mit einer guten Ver-
bundwirkung (siehe Abschnitt 5.4) vorzuziehen.

Die Steine sollten – sofern es ihre Form erlaubt – in 
einem sich verzahnenden Verband, wie beispielsweise 
dem Fischgrätverband, verlegt werden. Die Stein-Nenn-
dicke sollte hier in keinem Fall 100 mm unterschreiten.

Steine mit Nenndicken unter 80 mm können für Geh- 
und Radwege oder sonstige Flächen angewendet 
werden, wenn die Benutzung durch Fahrzeuge des 
Schwerverkehrs ausgeschlossen werden kann.

Merke: 

Eine Verbundwirkung im Pflaster kann sich, unab-
hängig von Art, Form und Größe der Pflastersteine, 
nur dann aufbauen, wenn die Fugen eine anforde-
rungsgerechte Breite aufweisen, vollständig gefüllt 
sind und dieser Zustand dauerhaft gegeben ist. Ohne 
geeignetes Fugenmaterial zwischen den Steinen ist 
keine Kraftübertragung und damit keine Stabilität der 
Pflasterdecke erzielbar. Eine Verbesserung der Kraft-
übertragung durch die Steinform (zum Beispiel Ver-
bundstein), angeformte Profile und/oder den Verband 
(Verlegemuster) kann nur bei vollständig gefüllten 
Fugen eintreten.

Zusammenhängende Flächen sind mit Pflastersteinen 
gleicher Nenndicke auszuführen. Gleiches gilt für die 
Kombination aus zum Beispiel Pflastersteinen und 
Platten.

Der Bedarf an Steinen pro Quadratmeter verlegter 
Fläche ist unter Berücksichtigung der bautechnisch 
erforderlichen Fugenbreite zu ermitteln. Dementspre-
chend ist die Liefermenge an Betonpflastersteinen im 
Allgemeinen so zu bemessen, dass die betreffende Flä-
che unter Berücksichtigung eines erfahrungsgemäßen 
Mehrbedarfs für den Verschnitt sowie unter Einhaltung 
des Rastermaßes – und damit unter Berücksichtigung 
der Sollfugenbreite – verlegt werden kann.

12.7	Verbände

12.7.1	Allgemeines

Nicht jeder Verband ist für die vorgesehene Belastung ge-
eignet. Daher ist die Wahl des Verbandes nicht nur aus ge-
stalterischen Erwägungen zu treffen (siehe auch Abschnitt 
12.7.3). Der Verband sollte stets zeichnerisch, zum Beispiel 
mit Hilfe eines Verlegeplanes, vorgegeben werden.

12.7.2	Rastermaße

Der obere Teil der Pflasterdecke besteht aus den Pflas-
tersteinen und den Fugen. Dabei ist das Rastermaß, 
zum Beispiel eines Steines oder eines Steinsystems im-
mer der Abstand von Achse Sollfuge bis Achse Sollfuge. 
Daraus folgen zwei wichtige Erkenntnisse:

•	Das Nennmaß eines Steines (Nennlänge oder Nenn-		
	 breite) ist immer kleiner als das zugehörige Rastermaß.

•	Das Nennmaß eines Steines (Nennlänge oder Nenn-
	 breite) zuzüglich dem Sollfugenmaß ergibt das Raster-	
	 maß.

Nennmaß und Rastermaß haben somit unterschiedliche 
Bedeutung und dürfen nicht verwechselt oder gar gleich-
gesetzt werden. Den Zusammenhang macht das Bild 41 
deutlich. Im Folgenden wird auf die unterschiedliche 
Funktion von Rastermaß und Nennmaß eingegangen.

Das Rastermaß ist in erster Linie für den Planer von 
Interesse, da es ein wesentliches Gestaltungselement 
ist. Es bestimmt zum Beispiel die Größe von Flächen 
(auch Teilflächen) oder Wegbreiten. Mit dem Rastermaß 
wird gegliedert, gebändert, optisch geleitet usw. Aber 
auch umgekehrt kann sich ein Rastermaß aus Vorhan-
denem, zum Beispiel aus Bauwerken, bestehenden 
Flächenbefestigungen oder festgelegten Linienführun-
gen, ergeben. Ein weiteres Gestaltungselement bei 
Pflasterdecken ist die Fuge oder genauer gesagt, die 
Fugenbreite. Neben den technischen Aufgaben (siehe 
Abschnitt 12.3.3.1) fällt der Fuge somit auch eine opti-
sche Aufgabe zu.
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Das Rastermaß ist in der Regel die Grundlage für 
die Produktbezeichnungen der Betonsteinhersteller. 
Zudem müssen die Hersteller auch die Nennmaße ihrer 
Pflastersteine – auch Sollmaße genannt – angeben. 
Die Nennmaße sind produktspezifische Kennwerte, um 
damit zum Beispiel ein Steinsystem mit unterschied-
lichen, maßlich aufeinander abgestimmten Formaten 

(wie im Bild 41 beispielhaft dargestellt) entwickeln zu 
können. Die Nennmaße dienen auch dem Vergleich 
mit den tatsächlichen Maßen der Pflastersteine, den 
so genannten Istmaßen, zum Beispiel im Rahmen der 
Qualitätskontrolle, um festzustellen, ob die zulässigen 
Maßabweichungen eingehalten sind.

Bild 41: Zusammenhang zwischen Rastermaß, Nennmaß und Fugensollmaß bei Pflasterdecken bzw. Pflastersteinen aus Beton

12.7.3	Eignung von (Pflaster)Verbänden

Bei Pflasterdecken sind hinsichtlich der Aufnahme 
von Kräften aus der Verkehrsbelastung Verbände von 
Vorteil, deren Längs- und Querfugen diagonal zur 
Fahrtrichtung oder Hauptfahrtrichtung verlaufen oder 
die durch besondere geometrische Anordnung, zum 
Beispiel Fischgrätverband, eine gute Lastverteilung 
erzielen. Bei dieser Art der Verlegung werden beim 
Überrollen des Pflasters mehr Steine, das heißt auch 
ein größerer Fugenanteil – und zwar bis zu 15 % – 
vom Fahrzeugrad erfasst und damit zur Lastverteilung 
herangezogen als bei quer zur Fahrtrichtung verlegten 
Steinen (Bild 42).

Verbände mit Kreuzfugen oder durchgehenden Längs-
fugen in der Hauptfahrtrichtung sind für befahrene 
Pflasterdecken im Allgemeinen ungeeignet, da es leicht 
zu Verschiebungen oder Verdrehungen der Pflasterstei-
ne unter dem Einfluss der dynamischen Beanspruchung 
kommen kann. Im Allgemeinen stellt sich die Eignung 

der Verbände aus Betonpflastersteinen im Hinblick auf 
die Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen – von 
„hoch“ nach „gering“ – wie folgt dar (vgl. auch M FP):

•	Fischgrätverband (Ellenbogenverband, diagonal)

•	Ellenbogenverband, quer

•	Diagonalverband als Läufer- oder Reihenverband

•	Läufer- oder Reihenverband, quer

•	Verbände mit Kreuzfugen oder durchgehenden Fugen 	
	 in Fahrtrichtung.
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Zum Verhalten von Pflasterverbänden bzw. zu deren 
Eignung wurden bereits zahlreiche Untersuchungen 
durchgeführt, zum Beispiel (Roßberg, Wellner & Gleitz, 
1995), (Krass et al., 1997) und (Wellner et al., 2004). 
Dabei konnten folgende Aussagen abgeleitet werden:

•	Der Fischgrätverband ist weniger anfällig gegenüber 	
	 Horizontalverschiebungen und Spurrinnenbildung als 	

Bild 42: Aufstandsfläche eines Lkw-Rades auf Rechtecksteinen im Läuferverband, quer und diagonal zur Fahrtrichtung

	 der Läuferverband. Horizontal- und Vertikalkräfte wer-	
	 den besser aufgenommen als bei quer zur Fahrtrich-		
	 tung verlegten Steinen (Bild 43).

•	In Fahrtrichtung durchgehende Längsfugen sind zu ver-	
	 meiden, da diese eine deutlich schlechtere Lastverteilung 	
	 aufweisen als zum Beispiel der Fischgrätverband (Bild 44).

Bild 43: Einfluss des Verbandes auf das Langzeitverhalten bei gleichzeitiger Horizontal- und Vertikalbelastung von Betonpflasterdecken 
	 (Wellner et al., 2004)
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Sollen Verbände mit Kreuzfugen oder durchgehenden 
Fugen in Fahrtrichtung dennoch zur Ausführung gelan-
gen, zum Beispiel aus gestalterischen Gründen, sollte 
dies nur für gelegentlich befahrene Verkehrsflächen 
und mit besonderen Maßnahmen vorgesehen werden. 
Besondere Maßnahmen können zum Beispiel einzeln 
oder in Kombination sein:

•	Verwendung von ausschließlich gebrochenem Fugen-	
	 material mit einem hohen Widerstand gegen Kornzer-	
	 trümmerung

•	Verwendung von besonders geformten Pflastersteinen, 	
	 zum Beispiel mit Vertikalverbund oder unterseitiger 		
	 Profilierung

•	Verwendung von Pflastersteinen mit derart angeform-	
	 ten Profilen, dass der Verschiebewiderstand, insbe-	
	 sondere in horizontaler Richtung, deutlich erhöht wird.

Mit gegebenenfalls anzuordnenden besonderen Maß-
nahmen sollten bereits positive Erfahrungen vorliegen. 
Zudem ist zu beachten, dass der maßgebende Einfluss 
auf den Widerstand gegen Verschieben oder Verdre-
hen unabhängig von Form, Größe und Ausbildung der 

Pflastersteine im Wesentlichen durch eine ordnungsge-
mäße Fugenfüllung erreicht wird.

Bei der Verwendung von unterschiedlich großen 
Formaten ist zusätzlich zu beachten, dass dies trotz 
gleicher Nenndicke zu unterschiedlichen Nachsetzun-
gen im Verlauf der Nutzung führen kann, da kleinere 
Formate bei gleicher vertikaler Belastung eine höhere 
Flächenpressung in der Bettung erzeugen, als größere 
Formate.

In dem Bild 45 sind typische Pflasterverbände mit 
Rechtecksteinen dargestellt. Ein Diagonalverband als 
Läufer- oder Reihenverband kann auf unterschiedliche 
Weise hergestellt werden, zum Beispiel bei Fahrbah-
nen von Straßen (siehe Bild 46).

Bild 44: Vergleich des Langzeitverhaltens eines Fischgrät- und eines Parkettverbandes bei kombinierter Horizontal- und Vertikalbelastung unter 
	 Laborbedingungen (Wellner et al., 2004)
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12.8	Anschlüsse

12.8.1	Anschluss an Einbauten, Randeinfas-		
	 sungen und Entwässerungsrinnen

Die Bereiche der Pflasterdecke, die an Schächte, Ab-
läufe, Hohlfundamente von Lichtmasten oder Ähnliches 
angrenzen, sind derart auszubilden, dass ungebundenes 
Bettungs- und Fugenmaterial nicht abwandern kann. Für 
die Fugenausbildung am Übergang zu Einbauten kann 
es – je nach Art der Einbauten – zweckmäßig sein, diese 
in flexibler Ausführung oder als Bewegungsfuge zu planen, 
damit zum Beispiel vom Wind erfasste Lichtmaste nicht zu 

Schäden an den Steinen führen können.

Die Fugen der Pflasterdecke, die unmittelbar an Einbauten, 
Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen angrenzen, 
gehören zur Pflasterdecke selbst und unterliegen somit den 
Planungsgrundsätzen, die für die Pflasterdecke gelten, zum 
Beispiel im Hinblick auf Fugenbreite und Fugenfüllung.

Pflasterdecken müssen über angrenzende Einbauten, 
Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen überstehen. 
Die Höhe des Überstandes ist in den ATV DIN 18318 und 
den ZTV Pflaster-StB nicht einheitlich geregelt und daher 
gegebenenfalls durch die Leistungsbeschreibung vorzu-

Bild 45: Beispiele für Verbände (Verlegemuster) mit Rechtecksteinen

Bild 46: Beispiele für die Anordnung eines Läufer- oder Reihenverbandes diagonal zur Fahrtrichtung bei einer zweistreifigen Fahrbahn
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geben. Es wird empfohlen, die Anforderungen der ZTV 
Pflaster-StB zugrunde zu legen:

•	Der Überstand über der Oberfläche von Randeinfas-
	 sungen und Entwässerungsrinnen muss danach 5 mm
	 bis 10 mm betragen (Bild 47, rechter Pfeil).

•	Der Überstand über der Oberfläche von Einbauten muss 	
	 danach mindestens 3 mm und höchstens 5 mm betragen 	
	 (Bild 47, linker Pfeil).

12.8.2	Anschluss an Gebäude

Beim Anschluss von Pflasterbefestigungen an Gebäude ist 
generell darauf zu achten, dass die fachlich dem Hochbau 
zuzuordnende Werkleistung (Gebäudeaußenhaut) nicht 
durch die anschließende Werkleistung des Ausführenden 
für die Pflasterbefestigung beschädigt wird. Zu den Aufga-
ben des Hochbaus gehört in diesem Zusammenhang der 
Schutz der Gebäudeaußenhaut oder anderer betreffender 
Bauteile durch geeignete Maßnahmen vor den zu erwar-
tenden Beanspruchungen aus der Pflasterbefestigung und 
deren Herstellung.

Durch die notwendigen Verdichtungsarbeiten der einzelnen 
Schichten des Oberbaus für die Pflasterbefestigung dürfen 
keine Beschädigungen an den Abdichtungs-, Schutz- und 
Dämmschichten des Gebäudes verursacht werden.

Es ist zu beachten, dass insbesondere ungebunden 
ausgeführte Pflasterdecken am Anfang ihrer Nutzungs-
dauer noch vergleichsweise gut wasserdurchlässig 
sind. Durch die Pflasterdecke in den Oberbau einsi-
ckerndes Wasser ist stets von Gebäuden – dies können 
zum Beispiel auch Altbauten oder Bestandsgebäude 
auf Nachbargrundstücken sein – fern zu halten, damit 
keine Schäden entstehen können, zum Beispiel durch 
Vernässung. Daher ist die Pflasterbefestigung – sofern 
möglich – immer mit einer ausreichenden Neigung weg 
vom Gebäude zu planen und zu bauen. Ist dies nicht 
möglich, sind Maßnahmen vorzusehen, die den Schutz 
des Gebäudes – gegebenenfalls auch im Bestand – vor 
dem einsickernden Wasser sicherstellen. Derartige 
Maßnahmen können auch notwendig werden, wenn 
ehemals „dichte“ Beläge, zum Beispiel im Zuge der 

Sanierung, durch ungebundene Pflasterdecken ersetzt 
werden.

Bei Pflasterbefestigungen, die an Gebäude angrenzen, ist 
grundsätzlich mit einer entsprechenden Spritzwasserbelas-
tung zu rechnen. Dies sollte bei der Planung des Sockelbe-
reiches, zum Beispiel durch Anordnung eines Spritzschutz-
streifens (siehe Bild 48), berücksichtigt werden.

12.8.3	Beschaffenheit von Passsteinen

Bei Anschlüssen, zum Beispiel an schräg verlaufende Kan-
ten oder an Rundungen, sind immer Passsteine erforder-
lich. Dies ist bereits bei der Planung insofern zu berück-
sichtigen, als dass klare Vorgaben für den Ausführenden 
gemacht werden sollten, gegebenenfalls unterstützt durch 
die Bereitstellung von zeichnerischen Darstellungen, zum 
Beispiel für bestimmte Detailpunkte.

Der Aufwand für das Zuarbeiten von Pflastersteinen bei 
Anschlüssen kann dadurch gemindert werden, dass 
im Raster geplant wird, das heißt die Verlegebreite von 
Pflasterflächen ist nach Möglichkeit auf das Rastermaß 
der gewählten Steine abzustimmen. Zudem sollten immer 
dort vorgefertigte Formsteine vorgesehen werden, wo das 
technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Das gleiche 
gilt auch für Bereiche mit besonderer Geometrie, wie zum 
Beispiel in Kurven.

Zur Herstellung von Passsteinen sollte das Nassschnittver-
fahren vorgesehen – sprich ausgeschrieben – werden. Zu 
den handwerklichen Grundregeln siehe Abschnitt 13.3.6.

Das Bild 49 und das Bild 50 zeigen je ein Beispiel für die 
Ausgestaltung von Passsteinen beim Anschluss an eine 
schräg verlaufende Kante. Hierbei müssen grundsätzlich 
zwei Fälle unterschieden werden:

•	Anschluss an Schräge unter einem Winkel > 45º und

•	Anschluss an Schräge unter einem Winkel ≤ 45º.

Bild 47: Die Oberfläche der Pflasterdecke muss an Entwässerungs-	
	 rinnen und Einbauten überstehen

Bild 48: Beispiel für den Anschluss einer Pflasterbefestigung an ein 	
	 Gebäude - Variante Randstein mit Kiesstreifen als Spritzschutz


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Bild 49: Beispiel für den Anschluss von rechteckigen Pflastersteinen an eine Schräge unter einem Winkel von mehr als 45º (hier: 60º)

Bild 50: Beispiel für den Anschluss von rechteckigen Pflastersteinen an eine Schräge unter einem Winkel von höchstens 45º (hier: 30º)

Stehen vorgefertigte quadratische Steine als Ergänzung zu 
den Rechteckformaten (Halbsteine) zur Verfügung, wie in 
dem Bild 49 und dem Bild 50 beispielhaft gewählt, würde 
sich der Aufwand für das Zuarbeiten von Passsteinen auf 
der Baustelle unter Umständen erheblich reduzieren.

Für besondere Anschlüsse, zum Beispiel an Rundungen, 
Lichtmaste, Straßenkappen oder Schachtdeckel, insbe-
sondere bei gestalterisch hochwertigen Flächenbefesti-
gungen, kann es zweckmäßig sein, spezielle Nassschnitt-

verfahren, zum Beispiel das Wasserstrahlschneiden oder 
eine Kernbohrung, vorzusehen (Bild 51). Spezialverfah-
ren sind in der Regel mit höheren Kosten verbunden als 
konventionelle Verfahren. Daher sollten diese – soweit 
vorhersehbar – bereits in der Planungsphase und in der 
Leistungsbeschreibung berücksichtigt werden.
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Bild 51: Passgenauer Anschluss an eine runde Straßenkappe 		
	 durch Kernbohrverfahren

Bild 52: Passgenauer Anschluss an eine quadratische Straßen-		
	 kappe durch geraden Zuschnitt im Nassschnittverfahren

Bild 54: Beispiel für eine fachgerechte Lösung eines Hochpunktes einer Pflasterdecke zur Begrenzung der Fugenbreite durch Nacharbeiten 
	 (Unterwinkeln) von Pflastersteinen

Bild 53: Prinzip einer vertikalen Keilfuge im Hochpunkt einer 		
	 Pflasterdecke

12.9 Hochpunkte bei Neigungswechseln

Der Ausbildung von Pflasterdecken in den Hochpunkten 
von Neigungswechseln ist bereits bei der Planung beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen, um späteren Schäden 
an der Pflasterdecke vorzubeugen.

Zum einen entstehen vertikale Keilfugen (Bild 53), die bei 
Verwendung von besonders dicken Pflastersteinen und 
entsprechender Neigung besondere Maßnahmen erfor-
dern, um die Fugenbreite am oberen Rand der Steine zu 
begrenzen. Dies können sein:

•	Fugenbreite am Fuß der Pflastersteine verringern,

•	gegebenenfalls Nacharbeiten der unmittelbar betroffe-	
	 nen Pflastersteine durch Unterwinkeln (Bild 54)

•	Ausrunden des Scheitelpunktes, das heißt die Größe 	
	 einer Keilfuge auf mehrere Fugen verteilen (Bild 56)

•	Verwendung von Pflastersteinen mit reduzierter Länge 	
	 (Bild 57).

Schon bei der Planung ist darauf zu achten, an welcher 
Stelle der Pflasterdecke vertikale Keilfugen entstehen könn-
ten. Maßnahmen, wie vor beschrieben, sollten dann bereits 
in der Leistungsbeschreibung vorgesehen werden.

Das Bild 53 zeigt das Prinzip einer vertikalen Keilfuge im 
Hochpunkt eines Neigungswechsels. Am oberen Rand 
sollte die maximal zulässige Fugenbreite nach den ZTV 
Pflaster-StB nicht überschritten werden.
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 Bild 55: Überstände in Hochpunkten von Pflasterdecken in Abhängigkeit von der Kantenlänge der Pflastersteine und der Neigung der Pflasterdecke

Bild 56: Beispiel zur Verminderung von Überständen bei einer Pflaster-	
	 decke im Bereich des Hochpunktes eines Neigungswechsels 	
	 durch Ausrunden des Scheitelpunktes

Bild 57: Beispiel zur Verminderung von Überständen bei einer Pflaster- 
	 decke im Bereich des Hochpunktes eines Neigungswechsels 	
	 durch Verwendung von Pflastersteinen mit reduzierter Länge

Neben der Entstehung von vertikalen Keilfugen können 
in den Hochpunkten von Pflasterdecken auch Steinüber-
stände entstehen, die von den Grundrissabmessungen 
der verwendeten Steine und der Neigung der Pflasterde-
cke abhängig sind. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
der Pflasterdecke, das heißt zur Vermeidung von Stolper-
kanten, aber auch zur Vermeidung von Rüttelschäden an 
den Pflastersteinen sind Überstände von mehr als 2 mm 
zu vermeiden.

Zur Vermeidung oder Verminderung von Überständen 
können folgende Maßnahmen einzeln oder in Kombi-
nation angewendet werden:

•	Ausrunden des Scheitelpunktes der Pflasterdecke bei 	
	 allen Verbänden, das heißt Verringerung der Überstän-
	 de durch Verteilung auf mehrere Pflastersteine (Bild 56),

•	Verwendung von Pflastersteinen mit reduzierter Länge 	
	 im Bereich der Hochpunkte (Bild 57) unter Berücksichti-	
	 gung der im Abschnitt 13.3.6 beschriebenen Regeln.

Die Verwendung von Pflastersteinen mit gefasten oder 
abgerundeten Kanten mindern zwar grundsätzlich die 
Neigung von Kantenabplatzungen, jedoch können Pflas-
tersteine mit kleinen Fasen oder gering abgerundeten 
Kanten die Problematik der vorbeschriebenen Überstän-
de nicht maßgeblich lösen.

Schon bei der Planung ist daher darauf zu achten, an 
welcher Stelle der Pflasterdecke Überstände entstehen 
könnten. Maßnahmen, wie vor beschrieben, sollten dann 
bereits in der Leistungsbeschreibung vorgesehen werden.

Das Bild 55 zeigt das Prinzip der Bildung von Überstän-
den im Hochpunkt eines Neigungswechsels in Abhän-
gigkeit von der Kantenlänge des Pflastersteins. Dem Bild 
kann zudem entnommen werden, ab welcher Steinlänge/
Steinbreite bzw. ab welcher Neigung Maßnahmen – wie 
vor beschrieben – zu empfehlen sind.
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12.10 Stark geneigte Flächen

Für befahrbare Pflasterdecken, die eine Längsneigung 
über 6 % bis etwa 15 % aufweisen, sind besondere Maß-
nahmen bei Planung und Ausführung erforderlich. Dies 
können einzeln oder in Kombination sein:

•	Verwendung von Pflastersteinen mit einer über die 	
	 Regeldicke nach den RStO hinausgehenden Nenndicke.

•	Verwendung von Pflastersteinen mit hoher Verbund	-
	 wirkung und/oder mit angeformten Profilen, die eine 	
	 Erhöhung des Verschiebewiderstandes innerhalb der 	
	 verlegten und ausgefugten Pflasterdecke bewirken.

•	Verwendung separater Verschiebeschutzsysteme.

•	Festlegung von Verbänden mit einem hohen Wider-		
	 stand gegen Horizontalverformungen (siehe auch 		
	 Abschnitt 12.7).

•	Festlegung von Verbänden, bei denen durchgehende 	
	 Fugen in Richtung des abfließenden Oberflächenwas-	
	 sers vermieden werden.

•	Verwendung von Bettungs- und Fugenmaterialien, die 	
	 für Verkehrsflächen gemäß den Belastungsklassen 		
	 Bk3,2 oder Bk1,8 nach den RStO geeignet sind.

•	Verwendung eines Fugenschlussmaterials unter Bei-	
	 mischung eines erprobten Zusatzstoffes, der den 		
	 Widerstand gegen Ausspülen erhöht.

Je nach Neigung und Länge der Verkehrsfläche sowie 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsbe-
lastung kann es zweckmäßig sein, die Gesamtfläche in 
Richtung der Längsneigung in Teilflächen zu unterteilen, 
wobei jede Teilfläche durch einen Querriegel nach vorn 
und nach hinten einzufassen ist. Innerhalb der Teilflä-
chen können so die auftretenden Schubkräfte, zum 
Beispiel aus Anfahren und Bremsen, vergleichsweise 
gering gehalten werden.

Querriegel sind nach den für Randeinfassungen beschriebe-
nen Regeln und Empfehlungen zu planen und auszuführen.

Für Pflasterdecken, die von Fahrzeugen befahren 
werden und eine Längsneigung von über 15 % aufwei-
sen, sollte nach bisher vorliegenden Erfahrungen von 
der ungebundenen Ausführung abgesehen werden. In 
jedem Einzelfall ist abzuwägen, ob die Verkehrsfläche, 
wie vor beschrieben, durch Riegel – gegebenenfalls mit 
Entwässerungsfunktion - unterteilt werden kann, mit ei-
ner Pflasterdecke in gebundener Ausführung hergestellt 
werden kann oder ob eine andere Bauweise nach den 
RStO gewählt werden sollte.

Das Verlegen der Pflastersteine sollte immer entgegen 
der Neigung, das heißt „von unten nach oben“ erfolgen.

13 Betonpflasterdecke – Ausführung

13.1 Annahme der Betonwaren auf der 		
	 Baustelle

Unmittelbar nach Eintreffen der Pflastersteine, Bordstei-
ne, Rinnensteine usw. auf der Baustelle ist eine Über-
prüfung der angelieferten Produkte erforderlich. Hin-
weise hierzu sind dem Abschnitt „Eigenüberwachung“ 
der ZTV Pflaster-StB zu entnehmen. Insbesondere ist 
– zumindest anhand des Lieferscheines, durch Inaugen-
scheinnahme und gegebenenfalls durch den Vergleich 
mit Mustersteinen – zu prüfen, ob die Lieferung der 
Bestellung entspricht und ob die Produkte erkennbar 
mängelfrei sind. Bestehen Zweifel oder Bedenken, 
darf mit den Verlegearbeiten oder der anderweitigen 
Verarbeitung der Produkte nicht begonnen werden, bis 
eine Klärung der Angelegenheit erfolgt ist. Das Ausblei-
ben einer unmittelbar erfolgten Mängelrüge kann zum 
Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

13.2	Pflasterbettung

13.2.1 Allgemeines

Die Herstellung der Pflasterdecke beginnt mit dem Vor-
bereiten der Bettung. Die Bettung hat die Aufgabe, die 
zulässigen Unebenheiten der oberen Tragschicht und 
die zulässigen Abweichungen von der Nenndicke der 
Pflastersteine auszugleichen. Im eingebauten Zustand, 
das heißt, während der Nutzungsdauer, hat die Bettung 
die Aufgabe, die in die Pflasterdecke eingebrachten 
Lasten mit ausreichendem Widerstand gegen Verfor-
mung in die Unterlage abzuleiten.

13.2.2 Einbau des Bettungsmaterials

Das Bettungsmaterial muss gleichmäßig gemischt und 
durchfeuchtet angeliefert und eingebaut werden. Es darf 
generell kein gefrorenes Bettungsmaterial verarbeitet 
werden.

Ein für die spätere Verdichtung günstiger Wassergehalt 
sollte bereits werksseitig eingestellt werden. An der 
Einbaustelle wird das Material möglichst ohne Zwi-
schenlagerung zügig auf der Tragschichtoberfläche in 
gleichbleibender Dicke verteilt. Erkennbare Entmischun-
gen des Bettungsmaterials sind durch Nacharbeiten zu 
beseitigen. Im Anschluss wird das Bettungsmaterial mit 
Lehren auf die geplante Höhe, zuzüglich eines Zu-
schlages für die Zusammendrückung durch die spätere 
Verdichtung (das Abrütteln), abgezogen. Die Mehrdicke 
hierfür, das so genannte Verdichtungs- oder Vorhalte-
maß, ist unter anderem abhängig von der Korngrößen-
verteilung des Bettungsmaterials. Sie beträgt erfah-
rungsgemäß, zum Beispiel bei einem kornabgestuften 
Bettungsmaterial 0/5, ca. 20 % bis 25 % der Dicke der 
abgezogenen, unverdichteten Bettung. Die Verlegung 
der Pflastersteine sollte möglichst unmittelbar nach 
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dem Vorbereiten der Bettung erfolgen, um Verände-
rungen des Wassergehaltes im Bettungsmaterial, zum 
Beispiel durch Austrocknen, zu vermeiden.

Ist eine Handverlegung der Pflastersteine vorgesehen, 
sollte das Bettungsmaterial nicht vorverdichtet werden. 
Bei maschineller Verlegung hingegen kann eine Vor-
verdichtung des Bettungsmaterials zweckmäßig sein. 
Dadurch werden Verformungen durch das Befahren 
mit Transport- und Verlegegeräten des bereits verleg-
ten, aber noch nicht abgerüttelten Pflasters verhindert. 
Die Vorverdichtung kann durch Einsatz eines Stra-
ßenfertigers erfolgen, da dieses Gerät das Abziehen 
des Bettungsmaterials in einem Arbeitsgang mit dem 
Vorverdichten erlaubt. Es kann auch mit einer üblichen 
Vibrationsplatte (Betriebsgewicht bis max. 200 kg) oder 
einer leichten statischen Walze (bis 2 t) vorverdichtet 
werden. Im Anschluss ist eine dünne Schicht aus Bet-
tungsmaterial gleichmäßig aufzubringen und nochmals 
höhen- und profilgerecht abzuziehen.

Das Vorbereiten einer vorverdichteten Bettung hat so 
zu erfolgen, dass eine homogene Unterlage für die 
Pflastersteine entsteht und Unebenheiten während der 
Nutzung vermieden werden.

Da der positive Effekt des Eindringens von Bettungsma-
terial von unten in die Fugen mit zunehmender Vorver-
dichtung des Bettungsmaterials abnimmt, sollte eine 
Vorverdichtung insbesondere bei der Verwendung von 
Pflastersteinen mit unterseitiger Profilierung unabhängig 
von der Art der Verlegung unterbleiben.

Die Verdichtung bzw. Endverdichtung der Bettung 
erfolgt durch die im Anschluss gegebenenfalls mehrfach 
durchzuführenden Abrüttelvorgänge der Pflasterdecke, 
die dafür eine ausreichende Fugenfüllung aufweisen 
muss, damit sich die Pflastersteine durch das Abrütteln 
nicht verschieben können.

13.3	Verlegung der Betonpflastersteine

13.3.1 Allgemeines

Die Pflastersteine müssen fluchtgerecht, höhengleich, 
im vereinbarten Verband und mit der vorgegebenen 
Sollfugenbreite verlegt werden.

Betonpflastersteine werden von der bereits verlegten Flä-
che aus verlegt (so genannte Vor Kopf-Verlegung). Gerad-
linige Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren 
in Längs- und Querrichtung sicherzustellen. Das vorberei-
tete Pflasterbett darf nicht betreten werden. Die Verlegung 
kann von Hand erfolgen, mit Handverlegegeräten oder mit 
motorisierten Verlegegeräten (Verlegemaschinen). Dem-
entsprechend unterscheidet sich die Verlegeleistung.

13.3.2 Fugenbreiten

Sofern die Leistungsbeschreibung nichts anderes 
vorsieht, beträgt die Sollfugenbreite 4 mm bei Pflaster-
steinen mit einer Nenndicke unter 120 mm und 6 mm 
bei Pflastersteinen mit einer Nenndicke ab 120 mm. 
Im Rahmen der Ausführung lassen sich Abweichungen 
von der Sollfugenbreite, zum Beispiel zum Ausgleich 
der Maßtoleranzen der Pflastersteine, durch Neigungs-
wechsel, Verschwenkung der Verlegerichtung usw., 
nicht vermeiden.

Durch die Leistungsbeschreibung können andere 
als die vorgenannten Sollfugenbreiten, zum Beispiel 
systembedingt erforderliche Fugenbreiten, vorgegeben 
werden. Derartige Abweichungen von den geltenden 
Regelwerken sind zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer ausdrücklich zu vereinbaren.

Die zulässigen Abweichungen sollten auf der Grund-
lage der ZTV Pflaster-StB festgelegt werden. Diese 
betragen bei einer 4 mm breiten Sollfuge ± 1 mm und 
bei einer 6 mm breiten Sollfuge ± 2 mm.

Die Untergrenze der Fugenbreite sollte grundsätzlich 
nicht unter 3 mm betragen, damit eine vollständige 
Verfüllung der Fugen über die gesamte Fugenhöhe mit 
einem geeigneten Fugenmaterial sichergestellt werden 
kann. Eine unter technischen Gesichtspunkten noch 
akzeptable Obergrenze der Fugenbreite hängt von der 
Dicke der verwendeten Steine einerseits und von der 
Korngrößenverteilung des verwendeten Fugenmateri-
als andererseits ab und beträgt im Allgemeinen 5 mm 
bzw. 8 mm. Durch die Einhaltung einer Obergrenze 
für die Fugenbreite und bei vollständiger Fugenfüllung 
wird eine ausreichende Abstützung der Pflastersteine 
untereinander und eine Querkraftübertragung von Stein 
zu Stein sichergestellt.

Zu breite Fugen bedeuten nicht nur eine Stabilitätsein-
buße der Pflasterdecke; sie können auch, insbesondere 
bei maschineller Reinigung der Pflasterdecke zu einem 
vermehrten Austrag von Fugenmaterial führen. Darüber 
hinaus besteht bei zu breiten Fugen die Gefahr, dass 
Fugenmaterial durch abfließendes Oberflächenwasser 
ausgespült wird, insbesondere in Bereichen mit hoher 
Längsneigung.

In Bereichen, in denen die Pflastersteine „verzogen“ werden 
müssen, zum Beispiel bei Anschlüssen (Bild 58) oder in 
Kurven, sollten bei der Verwendung von unbearbeiteten 
Pflastersteinen die gegebenenfalls entstehenden keilför-
migen Fugen an der breitesten Stelle die vorgegebene 
Sollfugenbreite um nicht mehr als 5 mm überschreiten. 
Anderenfalls sind die Pflastersteine entsprechend zu 
bearbeiten.
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Bild 58: Durch das Verziehen der Pflastersteine entstehen 
	 Keilfugen, deren Breite zu begrenzen ist

Die Einhaltung der vorgegebenen Fugenbreite und der 
zulässigen Abweichungen ist eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen für die Dauerhaftigkeit der Pflasterdecke 
(Krass, Jungfeld & Rohleder, 2002).

An den Pflastersteinen etwaig angeformte Profile geben 
im Allgemeinen nicht das Maß der in der Leistungsbe-
schreibung oder in den Regelwerken angegebenen Soll-
fugenbreiten vor. Derartige Profile können zum Beispiel 
den Verschiebewiderstand des Flächenbelages erhöhen. 
Sie können hinsichtlich der Kraftübertragung eine ord-
nungsgemäße Fugenfüllung jedoch nicht ersetzen. Bei 
der Verlegung ist somit sicherzustellen, dass zwischen 
den Steinen ausreichend Raum für das Verfüllen mit 
einem geeigneten Fugenmaterial zur Verfügung steht.

Die so genannte Press- oder Knirschverlegung ist 
grundsätzlich nicht zulässig, um das flexible Tragver-
halten der Pflasterdecke nicht zu beeinträchtigen. Dies 
gilt für manuelle und maschinelle Verlegung gleicher-
maßen. Die Pflastersteine sollten daher nicht planmäßig 
auf Kontakt gelegt werden. Einzelne punktuelle Kontakt-
stellen sind zulässig.

Bild 59: Ausführung der Pflasterfuge bei Steinen mit angeformten 
	 Profilen, z. B. Abstandshilfen

13.3.3 Verlegung in Kurven

Bei befahrenen, insbesondere vom Schwerverkehr 
genutzten Flächen, ist es besonders wichtig, die Ver-
bundwirkung auch in Kurven aufrecht zu erhalten, da 
hier hohe Schubkräfte von der Pflasterdecke aufgenom-
men werden müssen. In Kurven sollten daher spezielle 
Formsteine, so genannte Kurvensteine oder Kurven-
steinsätze, verwendet werden. Verschiedene Hersteller 
bieten zu den unterschiedlichen Verbundpflasterstein-
systemen derartige Formsteine an. Bei Pflasterdecken, 
die nicht regelmäßig von Kraftfahrzeugen genutzt 
werden, zum Beispiel bei Geh- und Radwegen, kann 
in Kurven auch der so genannte Odenwälder Verband 
ausgeführt werden. Ein Beispiel zeigt das Bild 60.

13.3.4	 Ausbildung der Hochpunkte bei
	 Neigungswechseln

Müssen Pflastersteine mit besonders großen Abmes-
sungen – insbesondere Länge und/oder Dicke – verlegt 
werden, kann es im Hochpunkt eines Neigungswech-
sels zu Problemen in Form von klaffenden Fugen und/
oder zu Steinüberständen kommen. In den betroffenen 
Bereichen der Pflasterdecke sind – um Schäden beim 
Abrütteln oder durch die spätere Nutzung zu vermeiden 
– daher im Zuge der Ausführung besondere Maßnah-
men erforderlich (siehe dazu Abschnitt 12.9).

13.3.5	 Maschinelle Verlegung

Siehe auch Merkblatt für die maschinelle Verlegung 
von Pflastersteinen und Platten aus Beton (SLG, 2024). 
Pflastersteine lassen sich mit dem heutigen technischen 
Standard der Verlegegeräte und -maschinen problemlos 
mit ausreichend breiten Fugen verlegen. Dazu müssen 
die Pflastersteine angeformte Abstandshilfen aufweisen, 
die im geklammerten Zustand einen Abstand zwischen 
den Steinen erzeugen, der etwa 0,5 mm bis 1 mm gerin-
ger ist, als die zu erzielende Sollfugenbreite. Durch das 
Nachlassen der Einspannkraft beim Ablegen der Steine 
in Verbindung mit einer Anlegehilfe oder Abdrückvorrich-

Bild 60: Odenwälder Verband aus Rechtecksteinen bei einem 		
	 kurvenförmig verlaufenden Gehweg (Foto: Wellner)
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Bild 61: Positivbeispiel – Vorbildlich ausgeführte Anschlüsse bei 	
	 einem beidseitigen Anschluss an eine Muldenrinne

tung werden diese aus der Verlegeklammer bogenförmig 
nach unten heraus abgelegt. Dies bewirkt eine Vergrö-
ßerung der Fugenbreite auf das anforderungsgerechte 
Maß. Das horizontale Aneinanderdrücken der Steine im 
Anschluss an das Ablegen, zum Beispiel mit Hilfe von 
Vorschlaghammer und Kantholz, sollte unbedingt unter-
bleiben. Bei Bedarf ist ein Ausrichten der Steine zur Ver-
gleichmäßigung des Fugenbildes durchzuführen. Dies darf 
jedoch nicht zu knirsch aneinander liegenden Pflasterstei-
nen und zur Unterschreitung der regelgerechten Fugen-
breite führen. Der unsachgemäße Einsatz von Richteisen 
kann zu Kantenabplatzungen an den Steinen führen.

Die Art der Verlegung ist bei Planung sowie bei der 
Ausschreibung und Bestellung der Pflastersteine zu 
berücksichtigen, damit diese in verlegegerechter Form 
geliefert werden können. Vom Hersteller werden, gege-
benenfalls unter Einsatz von Passsteinen, die Paletten-
lagen so vorbereitet, dass sie mit Hilfe der Verlegege-
räte eingebaut werden können. Je nach Verlegemuster 
und Steinform sind gegebenenfalls Passsteine zu 
entfernen oder einzelne Pflastersteine einer Palettenla-
ge umzulegen, um einen durchgehenden Verbund bzw. 
ein einheitliches Verlegemuster herzustellen.

Die Möglichkeiten der Vorbereitung von verlegegerech-
ten Steinlagen ist mit den infrage kommenden Herstel-
lern bzw. Lieferanten abzustimmen.

Der Grad der Wirtschaftlichkeit eines Maschinenein-
satzes ist von der Größe und der Art der herzustellen-
den Pflasterdecke abhängig. Neben der Wirtschaftlich-
keit sind der enorme Fachkräftemangel und die Ar-
beitserleichterung die Hauptgründe für den Einsatz von 
Pflaster-verlegemaschinen.

13.3.6 Zuarbeiten von Betonpflastersteinen

Das Zuarbeiten von Betonpflastersteinen zu Passstei-
nen hat nach den Planungsvorgaben (siehe Abschnitt 
12.8.3) und den nachfolgend beschriebenen hand-
werklichen Grundregeln – vorzugsweise im Nass-
schnittverfahren – zu erfolgen. Ist die ZTV Pflaster-StB 
Bestandteil des Bauvertrages, ist das Zuarbeiten durch 
Nassschnitt geschuldete Leistung.

Die Pflastersteine aus Beton sollten vor dem Schneiden 
mit klarem Wasser vorgenässt und unmittelbar nach 
dem Schneiden gründlich mit klarem Wasser abgespült 
und gegebenenfalls abgebürstet werden, damit durch 
anhaftenden Schneidschlamm keine Flecken verbleiben 
oder eine Wolkenbildung entsteht.

Die verbleibende kürzeste Seite des Passsteins sollte 
mindestens ein Drittel der größten Kantenlänge des un-
bearbeiteten Steines sowie mindestens der halben Dicke 
des unbearbeiteten Steines und mindestens 5 cm betra-
gen. Es können auch Passsteine verwendet werden, 
die größer als der Normalstein sind. Spitz zulaufende 

Passsteine, das heißt solche, die einen Winkel unter 
45° aufweisen, sollten vermieden werden. Grundsätzlich 
sollte immer angestrebt werden, die Anzahl der Pass-
steine auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu ist es in der 
Regel erforderlich, den Verband (das Verlegemuster) im 
Bereich von Anschlüssen zu ändern, obwohl dies gege-
benenfalls gestalterischen Vorstellungen widerspricht. 
Jeweils ein Beispiel dazu ist im Bild 49, im Bild 50, im 
Bild 61 und im Bild 62 dargestellt.

Es ist in der Praxis leider häufig zu beobachten, dass – 
entgegen den handwerklichen Regeln – Passsteine mit 
ungeeigneten Abmessungen verarbeitet werden (Bild 63). 
Derartige Passsteine vermindern die Stabilität der 
Pflasterdecke, da sie sich meist schon nach kurzer Zeit 
lockern oder brechen.

Weitere Informationen und Beispiele im Gesamtkontext 
„Zuarbeiten von Pflastersteinen und Platten“ können der 
Foliensammlung (Ulonska, 2021) entnommen werden. 2

Bild 62: Positivbeispiel – Vorbildlich ausgeführter Anschlüsse an 	
	 Schräge und Rundung im Bereich eines Hauseingangs

2 Die Foliensammlung „Regel- und handwerksgerechte 
Anschlüsse mit Pflasterseinen und Platten aus Beton“ 
kann unter https://www.betonstein.org/technik/folien-
sammlung-regel-und-handwerksgerechte-anschluesse-
mit-pflastersteinen-und-platten-aus-beton/ heruntergela-
den werden.
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13.4 Verfugen, Verdichten

Pflasterdecken benötigen zwingend ein funktionierendes 
Fugensystem, damit der Belag die Verkehrsbelastungen 
ordnungsgemäß aufnehmen und in die Unterlage ablei-
ten kann. Vor diesem Hintergrund kommt dem Herstellen 
der Fugenfüllung und dem Verdichten der Pflasterdecke 
eine besondere Bedeutung zu. Jüngere Technische Re-
gelwerke, zum Beispiel das M FP und die ZTV Pflaster-
StB, haben dieser Bedeutung dadurch Rechnung getra-
gen, dass mindestens jeweils zwei Arbeitsgänge für das 
Füllen der Fugen und für das Verdichten des Belages 
vorgesehen sind.

Das Füllen der Fugen muss kontinuierlich mit dem 
Fortschreiten der Verlegearbeiten erfolgen, indem das 
Fugenmaterial auf den Belag aufgebracht und in die 
Fugen eingearbeitet – in der Regel eingekehrt – wird, so 
dass diese weitgehend gefüllt sind (erste Fugenfüllung). 
Das Einkehren kann von Hand, aber auch maschinell 
erfolgen (Bild 64).

Beim Verfugen ist darauf zu achten, dass Straßenab-
läufe und ähnliche Einbauten nicht verunreinigt werden 
und die Oberfläche der Pflasterdecke nicht verfärbt 
wird. Gegebenenfalls sollten in Frage kommende 
Fugenmaterialien in Vorversuchen hinsichtlich ihrer 
Verfärbungsneigung untersucht werden.

Bild 63: Negativbeispiel – Extrem schmal zugeschnittene Passsteine

Bild 64: Pflaster-Einkehrmaschine

Überschüssiges Fugenmaterial ist im Anschluss zu 
beseitigen, indem die Pflasterdecke vollständig und 
sauber abgefegt wird. Danach ist die Pflasterdecke zu 
verdichten, wodurch ihre Standfestigkeit noch nicht 
erreicht werden muss (erstes Verdichten). Das erste 
Verdichten soll vorrangig dafür sorgen, das Fugenma-
terial anzuregen und zu mobilisieren, damit es sich bis 
nach unten in die Fugen einarbeiten und dabei verdich-
ten kann. So wird auch Platz für die zweite Fugenfüllung 
geschaffen.

Im Anschluss ist erneut Fugenmaterial aufzubringen, in 
die Fugen einzuarbeiten und unter begrenzter Wasser-
zugabe einzuschlämmen (zweite Fugenfüllung).

Die Pflasterdecke ist dann wieder vollständig und 
sauber abzufegen und im Anschluss bei abgetrockneter 
Oberfläche bis zum Erreichen der Standfestigkeit zu 
verdichten (zweites Verdichten).

Bei größeren Pflastersteindicken oder bei an den Steinen 
angeformten, ineinandergreifenden Verzahnungssystemen 
kann es mehr als zweimal erforderlich sein, Fugenmaterial 
einzuarbeiten, um die Fugen vollständig zu füllen.

Es darf generell kein gefrorenes Fugenmaterial in der 
Pflasterdecke verarbeitet werden.

Das Verdichten der Pflasterdecke darf – insbesondere 
bei hochwertig gestalteten Oberflächen – nur bei sau-
berer, von überschüssigem Fugenmaterial befreiter und 
oberflächlich trockener Belagsoberfläche erfolgen. Nach 
einem Einschlämmvorgang ist mit dem Verdichten der 
Pflasterdecke stets solange zu warten, bis die Bettung 
und insbesondere die Tragschichten ausreichend abge-
trocknet sind (siehe auch Abschnitt 13.6 und Abschnitt 
13.8). Dies ist erforderlich, da ein vermehrter Eintrag von 
Wasser in die Konstruktion zu einer Verminderung der 
Tragfähigkeit führen kann.

Pflasterdecken sind grundsätzlich in sich überlappenden 
Bahnen beginnend von den Rändern zur Mitte hin bzw. 
entgegen der Neigung der Pflasterdecke (von unten nach 
oben) zu verdichten. Dabei darf der geplante Fugenver-
lauf nicht beeinträchtigt werden.

Generell dürfen Pflasterdecken mit unverfüllten Fugen 
nicht verdichtet, das heißt nicht abgerüttelt, werden.

Für das erste Verdichten genügt in der Regel eine 
vergleichsweise leichte Vibrationsplatte. Das zwei-
te Verdichten dient dem Erreichen der Ebenheit und 
der Standfestigkeit der Pflasterdecke und sollte mit einer 
schwereren Vibrationsplatte erfolgen. Eine Kombination von 
kleiner Amplitude und hoher Frequenz ist bei Vibrationsplat-
ten für die Verdichtung von Pflasterdecken von Vorteil.
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Merke Abrütteln

Durch das Abrütteln der Pflasterfläche erfolgt die 
Verdichtung bzw. Endverdichtung des Bettungsma-
terials. Durch das Verdichten wird zudem bewirkt, 
dass ein Teil des Bettungsmaterials von unten in die 
Fugen eindringt und diese zusätzlich bereits während 
des Verdichtungsvorgangs stabilisiert. Das Eindrin-
gen von Bettungsmaterial von unten in die Fugen 
nimmt mit zunehmender Vorverdichtung des Bet-
tungsmaterials ab. Das Abrütteln darf den geplanten 
Fugenverlauf nicht beeinträchtigen.

In der Regel ist die Pflasterdecke nur bei trockener 
Oberfläche und nur unter Verwendung einer geeig-
neten Vibrationsplatte, zum Beispiel einer solchen 
mit planebener Unterseite, abzurütteln. Dies gilt 
insbesondere für farbiges Pflaster und solches mit 
besonderer Oberflächengestaltung.

Merke Einschlämmen

Das Einschlämmen kann von Hand oder maschinell 
erfolgen. Für das maschinelle Einschlämmen werden 
bereits seit vielen Jahren geeignete Maschinen und 
Anbaugeräte angeboten (siehe Bild 65), mit denen 
sich alle gängigen Fugenmaterialien vollständig in 
die Fugen einarbeiten lassen (Bild 66).

13.5 Geeignete Vibrationsplatten

Die meisten Vibrationsplatten sind als Universalplatten 
oder für den Erdbau konzipiert. Das heißt, dass sie hin-
sichtlich ihrer Form und Arbeitsweise in erster Linie dem 
Erdbau angepasst sind. Die Verwendung dieser Geräte 
zum Verdichten von Pflasterdecken ist grundsätzlich 
möglich, hat aber seine Grenzen.

Vibrationsplatten sollten hinsichtlich ihres Betriebsge-
wichtes, ihrer Zentrifugalkraft und ihrer Frequenz auf die 
Dicke der Pflasterdecke und auf die Beschaffenheit der 
Unterlage, das heißt auf die Steifigkeit der Unterlage, 
abgestimmt sein. In der Praxis haben sich Frequenzen 
ab 70 Hz als sinnvoll erwiesen.

Bild 65: Maschinelles Einschlämmen der Pflasterdecke mit Hilfe der 	
	 am Radlader montierten Einschlämmeinheit 

Bild 66: Vollständige Fugenfüllung nach maschinellem Einschlämmen 

Zum Verdichten von Pflasterdecken eignen sich zum 
Beispiel gummiummantelte Walzenrüttler (vielfach auch 
als Rollenrüttler bezeichnet) oder Vibrationsplatten mit 
planebener Unterseite. Vibrationsplatten aus Stahl soll-
ten immer mit einer Kunststoffmatte an der Unterseite 
ausgestattet sein.

Vibrationswalzen dürfen nicht für die Verdichtung der 
Pflasterdecke eingesetzt werden.

Tabelle 16: Empfehlungen für Vibrationsplatten mit Kunststoffmatte in Abhängigkeit der Nenndicke der verwendeten Pflastersteine (in Anlehnung 	
	 an die Empfehlungen der BOMAG GmbH)

Vibrationsplatte

Nenndicke der 
Pflastersteine

        

Zentrifugalkraft 
[kN] 

   Gewicht [kg]             90 - 130              130 - 160              200 - 250             380 - 450             400 - 450            500 - 600

unter 80 mm

80 mm bis unter 
120 mm

ab 120 mm

	  
+

	  
+
   

+

18 - 20	            20 - 25	      30 - 40	                 45 - 50	            55 - 60	       70

	  
+
   

+
	  

+
   

+

	  
+
   

+

	  
+
   

+

= Anwendung möglich

= Anwendung nicht empfohlen

  Legende         +
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Farbige Betonpflastersteine oder solche mit besonderer 
Oberflächenbeschaffenheit sollten stets durch eine ge-
eignete Vorrichtung, zum Beispiel einer Kunststoffmatte, 
geschützt werden. Besonders vorteilhaft ist die Verwen-
dung so genannter Rollenrüttler oder von Vibrations-
platten mit planebener Unterseite aus Kunststoff. Das 
Abrütteln der Betonpflasterdecke mit der ungeschützten 
Stahlplatte führt häufig zu Schäden, wie Kratzern, Kan-
tenabplatzungen und Scheuerstellen, und sollte daher 
unterbleiben.

Empfehlungen für Vibrationsplatten mit Kunststoffmatte 
sind der Tabelle 16 zu entnehmen.

13.6 Fugenschluss, Reinigung

Es kann zweckmäßig sein, zum Abschluss der Verlege-
arbeiten einen Fugenschluss auszuführen (siehe auch 
Abschnitt 12.3.4). Hierzu wird ein geeignetes Fugen-
schlussmaterial auf die Pflasterdecke aufgebracht, 
verteilt und durch Wasserzugabe in die Fugen einge-
schlämmt. Das Fugenschlussmaterial sollte höchstens 
die oberen 8 bis 10 mm der ansonsten mit Fugen-
material geschlossenen Fuge ausfüllen.

Es darf generell kein gefrorenes Fugenschlussmaterial 
in der Pflasterdecke verarbeitet werden.

Nach dem Herstellen des Fugenschlusses ist die Pflas-
terdecke solange von Fahrzeugen und schweren 
Geräten frei zu halten, bis die Bettung und insbeson-
dere die Tragschichten ausreichend abgetrocknet sind. 
Dies ist erforderlich, um die Gefahr eines Tragfähigkeits-
verlustes in der Befestigung auszuschließen (durchnässte 
Tragschichten sind nicht ausreichend tragfähig).

Unmittelbar nach der Fertigstellung der verdichteten 
und gegebenenfalls mit einem Fugenschluss ausge-
führten Pflasterdecke ist diese gründlich zu reinigen 
und so zum Beispiel von Resten noch verbliebenen 
Fugen- oder Fugenschlussmaterials zu befreien. Hier-
zu hat sich in umfangreichen Untersuchungen (Voß, 
2018d) eine Nassreinigung als zweckmäßig erwiesen. 
Soll die Nassreinigung durch Verwendung eines Hoch-
druckreinigers unterstützt werden, darf dieser lediglich 
mit moderatem Wasserdruck (weniger als 100 bar) und 
unter Einhaltung des vom Hersteller vorgegebenen 
Mindeststrahlabstandes betrieben werden. Verbleibt 
das Fugen- oder Fugenschlussmaterial hingegen über 
längere Zeit auf der Pflasterdecke, steigt das Risiko für 
bleibende Verfärbungen auf den Pflastersteinen.

Gegebenenfalls sollten in Frage kommende Fugen- 
und Fugenschlussmaterialien in Vorversuchen hin-
sichtlich ihrer Verfärbungsneigung untersucht werden 
(siehe auch Abschnitt 12.3.3.2 und Abschnitt 12.3.4).

Bei der Reinigung der Pflasterdecke darf Fugen- bzw. 
Fugenschlussmaterial nicht übermäßig ausgetragen 

werden. Ein geringfügiger Austrag ist im Allgemeinen 
nicht zu vermeiden. Es ist zudem darauf zu achten, 
dass Straßenabläufe und ähnliche Einbauten nicht 
verunreinigt werden.

13.7 Lage der Pflasterdecke, zulässige 		
	 Abweichungen

Die planmäßige Bettungsdicke beträgt in der Regel 
3 cm oder 4 cm (siehe dazu Abschnitt 12.3.2.1). Die 
zulässige Abweichung von der planmäßigen Bettungs-
dicke beträgt ± 1 cm. In jedem Fall darf die Bettungs-
dicke an keiner Stelle den Wert von 2 cm unterschrei-
ten und den Wert von 5 cm überschreiten.

Zu den zulässigen Abweichungen von der Sollfugen-
breite siehe Abschnitt 13.3.2.

Die Neigung der Pflasterdecke muss der in der Leis-
tungsbeschreibung vorgegebenen Neigung entspre-
chen (siehe auch Abschnitt 8.1.1). Abweichungen von 
der Längs- und Querneigung oder von der abflusswirk-
samen Neigung dürfen nicht mehr als ± 0,4 % (absolut) 
betragen.

Pflasterdecken sind höhengleich herzustellen. Ein Hö-
henversprung, das heißt ein Absatz zwischen benach-
barten Pflastersteinen aus Beton darf höchstens 2 mm 
betragen.

Zur Lage der Pflasterdecke im Bereich von Anschlüssen 
an angrenzende Einbauten, Randeinfassungen, Abläu-
fen und Entwässerungsrinnen siehe Abschnitt 12.8.1.

Die zulässige Abweichung der Pflasterdecke von der 
Ebenheit ist in den ATV DIN 18318 und in den ZTV 
Pflaster-StB derzeit unterschiedlich beschrieben. Es 
wird empfohlen, grundsätzlich die Werte der ZTV 
Pflaster-StB und damit die höheren Anforderungen 
einzuhalten (siehe Tabelle 17). Dabei ist zu beachten, 
dass es sich bei den in der Tabelle 17 angegebenen 
Neigungen um die jeweils abflusswirksame Neigung an 
der entsprechenden Messstelle handelt.

Die Messung der Abweichung erfolgt nach den TP Eben 
- Berührende Messungen mit der Richtlatte und einem 
30 cm-Messkeil. Die Messungen mit der 2-m-Latte 
erfolgen lediglich in Anlehnung an diese Prüfvorschrift, 
da die TP Eben nur die 4-m-Richtlatte beinhaltet, nicht 
jedoch kürzere Messwerkzeuge.
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Tabelle 17: Zulässige Abweichung von der Ebenheit der Pflasterdecke aus Betonsteinen in Anlehnung an die ZTV Pflaster-StB

Belastungsart
(siehe auch Tabelle 1)

• untergeordnete Belastung

• Geh- und Radverkehr

• nach den RStO klassifizierbare 	
  Verkehrsbelastung bis max. Bk3,2
• außergewöhnliche Belastung

           zulässige Abweichung
von der Ebenheit

(Stichmaß unter der Messlatte)

Neigung 1)         

≥ 1,6 % 2) und < 2,0 %

≥ 2,0 % und < 2,5 %

≥ 2,5 %

≥ 2,0 % und < 2,5 %

≥ 2,5 %

1) An der Messstelle vorhandene abflusswirksame Neigung. 
2) Der Wert resultiert aus einer Planungsvorgabe von 2,0 % unter Ausnutzung der zulässigen Abweichung im Rahmen der Ausführung 
   von minus 0,4 % (absolut).

2-m-Latte

≤ 5 mm

≤ 6 mm

≤ 8 mm

≤ 5 mm

≤ 6 mm

4-m-Latte

≤ 8 mm

≤ 10 mm

≤ 12 mm

≤ 8 mm

≤ 10 mm

13.8 Verkehrsfreigabe

Die Pflasterdecke darf erst für den Verkehr freigegeben 
werden, wenn Bettung und Tragschichten nach dem 
letzten Einschlämmvorgang ausreichend entwässert 
und abgetrocknet sind. Je nach Wasserdurchlässigkeit 
des Untergrundes und der vorherrschenden Witterungs-
bedingungen kann dies mehrere Tage dauern. Dies gilt 
auch für Teilflächen.

Für die Erhaltung von Pflasterdecken aus Betonsteinen 
wird auf das M BEP verwiesen.

14 Optische Beurteilung von Betonpflaster-	
	 decken

14.1	Allgemeines

Die – im Wesentlichen optische – Beurteilung von 
Pflasterdecken aus Beton durch die Baubeteiligten, zum 
Beispiel Bauherr, Planer, Ausführender oder Baustoff-
hersteller, erfolgt oftmals sehr unterschiedlich. Dies 
kann darauf zurückgeführt werden, dass bisher keine 
objektiven Beurteilungskriterien zur Verfügung stehen 
und somit die subjektiven Eindrücke überwiegen, die 
naturgemäß sehr verschieden sein können.

Für die Beurteilung optischer Belange von Pflaster-
decken aus Beton wird zur Vermeidung oder Beile-
gung von Streitigkeiten empfohlen, die nachfolgenden 
Hinweise sowie den Leitfaden für die Beurteilung von 
Flächenbefestigungen mit Betonbauteilen (AK Beurtei-
lungsgrundlagen, 2023) zu beachten.

14.2	Musterflächen

Das Herstellen einer oder mehrerer Musterflächen zur 
Vereinbarung der zu erreichenden optischen Qualität 
der Pflasterdecke im Vorfeld der Bauausführung hat 
sich – insbesondere bei größeren oder gestalterisch 
anspruchsvollen Bauvorhaben – als zweckmäßig erwie-
sen. Dabei sollten die vorgesehenen Pflastersteine in 
einer Schwankungsbreite verwendet werden, die von 

allen Beteiligten als akzeptabel angesehen wird. Das 
Herstellen von Musterflächen sollte unter praxistypi-
schen Baustellenbedingungen erfolgen. Abweichungen 
davon, zum Beispiel ohne Verwendung von Fugenmate-
rial, sind zu vereinbaren.

Eine Musterfläche sollte annähernd quadratisch und 
ausreichend groß sein, das heißt, sie sollte aus einer 
genügend großen Anzahl von Pflastersteinen bestehen, 
um den optischen Eindruck des Belages hinsichtlich sei-
ner Oberflächenbeschaffenheit, wie Farbe, Textur und 
Wirkung des Fugenbildes, ausreichend wiedergeben zu 
können (siehe M FPgeb).

Im Anschluss sollte eine Musterfläche als Referenzmu-
sterfläche für die bevorstehende Bauausführung festge-
legt werden. Mehrere Referenzmusterflächen, zum Bei-
spiel für unterschiedliche Bauabschnitte, sind möglich. 
Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren. Referenz-
musterflächen sollten mindestens bis zur Abnahme der 
betreffenden Baumaßnahme erhalten bleiben.

14.3 Gesamteindruck

Die optische Beurteilung von Pflasterdecken – dies gilt 
auch für Muster- und Referenzflächen – sollte bei Tages-
licht, trockener Witterung und trockener Belagsober-
fläche sowie aus dem üblichen Betrachtungsabstand 
vorgenommen werden. Ein Betrachtungsabstand von 
2 m – horizontal vom zu betrachtenden Punkt aus gemes-
sen – ist bei Flächenbefestigungen in der Regel üblich.

14.4 Einzelkriterien

14.4.1	 Verband, Fugenbreite, Fugenverlauf

Der Verband muss in den dafür vorgesehenen Flächen 
– dies können auch Teilflächen sein – grundsätzlich 
gleichmäßig ausgeführt werden.

Das Aufheben der gleichmäßigen Anordnung der Pflas-
tersteine kann in Anschlussbereichen, Kurven, Rundun-
gen oder Abwinkelungen erforderlich sein, um die in den 
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Abschnitten 12.8.3 und 13.3.6 genannten Anforderun-
gen und Empfehlungen umsetzen zu können.

Einzelne geringe Unter- oder Überschreitungen der 
geforderten Fugenbreite (Sollfugenbreite einschließlich 
zulässiger Abweichung) sind unbedenklich, wenn Stabi-
lität und Nutzungssicherheit der Pflasterdecke dauerhaft 
nicht gefährdet sind.

Der Fugenverlauf ist anhand des vereinbarten Verban-
des zu beurteilen. Abweichungen im Fugenverlauf fallen 
bei durchgehenden Fugen, zum Beispiel in Längsrich-
tung eines Läuferverbandes, erheblich mehr auf, als bei 
einem Verband mit regelmäßig unterbrochenen Fugen, 
zum Beispiel einem Ellenbogen- oder Fischgrätverband.

Sofern eine zulässige Abweichung vom Verlauf der Fu-
genachse oder der Fugenflucht nicht vereinbart worden 
ist, kann eine Abweichung in einer Größenordnung von 
± 5 mm – bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke – 
als technisch und optisch unkritisch angesehen werden.

14.4.2	 Kantenabplatzungen

Kantenabplatzungen können planungs-, ausführungs-, 
nutzungs- und/oder materialbedingte Ursachen haben. 
Scharfkantige Pflastersteine haben unabhängig von 
ihren Festigkeitseigenschaften eine höhere Kantenemp-
findlichkeit als solche mit gefasten oder ähnlich ausge-
bildeten Kanten.

Kantenabplatzungen oder -ausbrüche, die ein horizon-
tales und vertikales Maß von 2 mm nicht überschreiten 
(Ausfransen der Kanten), sind aufgrund von mechani-
schen Einwirkungen beim Transport, Abladen, Einbau 
und durch Nutzung während der Bauphase im Allgemei-
nen nicht zu vermeiden.

14.4.3	 Unregelmäßigkeiten des äußeren 
	 Erscheinungsbildes

Unregelmäßigkeiten des äußeren Erscheinungsbildes 
sind für Pflastersteine aus Beton rohstoff- und ferti-
gungsbedingt nicht vermeidbar und für die Technologie 
dieser Erzeugnisse charakteristisch.

Anforderungen an eine zum Beispiel besonders glatte 
und gleichzeitig farbgleiche Sichtfläche sind konkur-
rierend und im Allgemeinen nicht gleichzeitig erfüllbar. 
Je rauer und strukturierter die Sichtfläche des Pflaster-
steins aus Beton ist, umso weniger fallen Farbschwan-
kungen, Wolkenbildungen, Marmorierungen sowie auch 
Ausblühungen und Haarrisse optisch auf.

Im Allgemeinen nicht zielsicher erfüllbare Anforderun-
gen an Pflastersteine aus Beton sind:

•	 gleichmäßiger Farbton der Sichtflächen über die 		
	 gesamte Pflasterdecke oder auch über Teilflächen

•	 gleichmäßige Textur der Sichtflächen über die 
	 gesamte Pflasterdecke oder auch über Teilflächen

• 	porenfreie Sichtflächen

•	 gleichmäßige Porenstruktur, das heißt gleichmäßige 	
	 Größe und Verteilung von Poren

•	 Sichtflächen ohne Haar- oder Netzrisse.

Festlegungen über das äußere Erscheinungsbild der 
Pflastersteine innerhalb einer gewissen Schwankungs-
breite sollten im Vorfeld mit Hilfe von Muster- bzw. 
Referenzflächen getroffen werden (siehe auch 14.2).

14.4.4	 Ausblühungen, Verfärbungen

Unter Ausblühungen wird eine zumeist weißliche Abla-
gerung auf der Sichtfläche oder anderen Oberflächen 
von Betonprodukten verstanden, die unterschiedlich in-
tensiv oder fleckenförmig sein kann. Verunreinigungen, 
die zum Beispiel durch Lagerung von Baumaterialien 
oder Bauabfällen, aber auch infolge der Verfugung mit 
einem ungeeigneten Fugenmaterial oder Fugenschluss-
material entstehen, können ein ähnliches Erscheinungs-
bild aufweisen, sind jedoch technologisch betrachtet 
keine Ausblühungen.

Ausblühungen können bei den Pflastersteinen aus 
Beton selbst auftreten oder – bei gebundenen Pflaster-
decken – zum Beispiel aus einer Verfugung mit hydrau-
lisch gebundenem Fugenmaterial herrühren. Ausblühun-
gen sind technisch unbedenklich und beeinträchtigen 
nicht die mechanischen Eigenschaften der Pflastersteine 
sowie der daraus hergestellten Pflasterdecke.

Ausblühungen können auch infolge fehlerhafter Pla-
nung oder Ausführung auftreten, wenn zum Beispiel die 
Unterlage unter der Pflasterdecke nicht ausreichend 
wasserdurchlässig ist und dadurch die Pflastersteine 
ständig oder über einen längeren Zeitraum einer durch-
feuchteten Bettung ausgesetzt sind.

14.4.5	 Haarrisse

Bei Pflastersteinen aus Beton können an der Oberflä-
che Haarrisse auftreten. Unter einem Haarriss wird in 
der Betontechnologie ein oberflächlich erkennbarer 
feiner Riss verstanden. Nach dem M FPgeb weist ein 
Haarriss eine Breite von maximal 0,2 mm auf. Haarrisse 
sind technologisch unbedenklich. Sie beeinträchtigen 
weder die mechanische Festigkeit noch die Dauerhaftig-
keit der Produkte. Der Gebrauchswert der Pflastersteine 
aus Beton und der Pflasterdecke wird somit durch das 
Vorhandensein von Haarrissen nicht gemindert, sofern 
die Pflastersteine ansonsten den technischen Spezi-
fikationen (siehe DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB) 
entsprechen. 
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Im Allgemeinen fallen Haarrisse am trockenen Produkt 
optisch nicht auf. Sie werden erst erkennbar, wenn eine 
zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist.

14.4.6	 Alterung, Nutzungs- und Gebrauchs-		
	 spuren

Pflasterdecken „altern“ und verschmutzen wie jedes 
andere Bauwerk auch, das heißt, Farbe und Textur der 
Oberseite oder Sichtfläche der Pflastersteine können 
sich im Laufe der Nutzung verändern. Unterschiede im 
Erscheinungsbild können durch wechselnde Witterungs-
bedingungen, zum Beispiel während der Abtrocknungs-
phase nach Niederschlägen, oder durch unterschiedliche 
mechanische Beanspruchung, zum Beispiel Fahrgasse/
nicht befahrene Randbereiche, verursacht werden.

Nutzungs- und Gebrauchspuren sind auf Pflasterdecken 
bei bestimmungsgemäßer Nutzung nicht vermeidbar. 
Dies können zum Beispiel Schleifspuren, Kratzer oder 
Schmutzeintrag sein. Bei Pflasterdecken, die der Nutzung 
durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch 
Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf hellen 
Pflasterdecken deutlicher zu erkennen als auf dunklen.

14.4.7	 Abtrocknungsverhalten

Eine ungleichmäßige Abtrocknung von Pflastersteinen 
aus Beton innerhalb einer größeren zusammenhängen-
den Fläche (und bei Betonwaren im Allgemeinen) ist 
nichts Ungewöhnliches (siehe auch (Mentlein, 2016)). 
Dies wird auch durch Versuche unter Laborbedingun-
gen bestätigt. Die Zeitdauer bis zu einer augenschein-
lich trockenen Oberfläche von im Labor untersuchten 
Pflastersteinen hängt sowohl von der Wassermenge, 
die der einzelne Stein aufgenommen hat, als auch von 
seiner Oberflächentextur und seiner Hohlraumstruktur 
nahe der Oberfläche ab. Außerdem ist das Abtrock-
nungsverhalten im Freien wesentlich von der Exposition 
der betroffenen Fläche (zum Beispiel Lage und Wind-
bewegung) und der gerade vorherrschenden Witterung 
(zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonnen-

einstrahlung) abhängig. Eine vergleichsweise lange Ab-
trocknungsdauer muss daher nicht zwingend bedeuten, 
dass die betreffenden Produkte fehlerhaft sind oder eine 
mangelnde Dauerhaftigkeit aufweisen.
Ein Grenzwert für die Abtrockungsdauer kann derzeit 
weder genannt, noch aussagekräftig ermittelt werden. 
Zum einen sind die Einflüsse auf das Abtrocknungsver-
halten ausgesprochen vielfältig (siehe vor), zum ande-
ren ist ein Prüf- oder Messverfahren zur Bestimmung 
des Abtrocknungsverhaltens von Betonpflastersteinen 
in abgestimmter bzw. standardisierter Form weder auf 
nationaler noch auf europäischer Ebene dokumentiert.

Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über das Ab-
trocknungsverhalten und damit einhergehender Zwei-
fel an der Normkonformität der Pflastersteine sollten 
gegebenenfalls streitende Parteien die normgemäßen 
Prüfverfahren im Hinblick auf die Wasseraufnahme und 
auf die Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit veranlassen. 
Nur die Ergebnisse aus diesen Prüfungen lassen einen 
objektiven Vergleich der ermittelten Produkteigenschaf-
ten mit denen zu, die in der DIN EN 1338 festgelegt 
sind. Falls Untersuchungen durchgeführt werden sollen, 
ist im Voraus über deren Umfang und darüber, wer die 
Kosten dafür zu tragen hat, Einvernehmen zu erzielen.

15	Erhaltung von Verkehrsflächen mit 
	 Betonpflasterdecken

15.1 Grundbegriffe der Erhaltung

Mit der Übergabe einer Verkehrsfläche an den Bauherrn 
beginnt nach der Bauausführung und der Bauabnahme 
der Nutzungszeitraum, der gleichzeitig als Erhaltungs-
zeitraum zu bezeichnen ist. Betonpflasterdecken haben 
bei fachgerechter Planung und Ausführung sowie bei 
sorgfältiger Auswahl der Baustoffe und Baustoffgemi-
sche eine lange Nutzungsdauer, die vor allem durch die 
Dauerhaftigkeit der Tragschichten sowie der Bettung und 
Fugenfüllung bestimmt wird. Um die angestrebte Nutzungs-
dauer zu erreichen, sind für Verkehrsflächenbefestigun-
gen mit Pflasterdecke – ähnlich wie bei Asphalt- und 

Tabelle 18: Begriffssystematik der Erhaltung und Erhaltungsmaßnahmen

Erhaltung

        Kontrolle

Wartung (Betriebliche Unterhaltung); z. B. Reinigung, Winterdienst

Instandhaltung (Bauliche Unterhaltung)

Bauliche Maßnahmen auf Teilflächen oder in kurzen Abschnitten, die in der Regel mit geringem 
Aufwand sofort nach dem Auftreten eines örtlich begrenzten Schadens von Hand oder maschinell 
ausgeführt werden.

Instandsetzung

Bauliche Maßnahmen zur Substanzerhaltung oder zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften 
von Verkehrsflächen, die auf zusammenhängenden Flächen, auf Straßen in der Regel zumindest über 
eine Fahrstreifenbreite, ausgeführt werden.

Erneuerung

Bauliche Maßnahmen zur vollständigen Wiederherstellung einer Verkehrsflächenbefestigung oder 
Teilen davon.

Betriebliche
Erhaltung

	

Bauliche
Erhaltung
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Betondecken – Erhaltungsmaßnahmen notwendig.

Die Erhaltung von Verkehrsflächen besteht aus der 
Betrieblichen Erhaltung und der Baulichen Erhaltung. 
Zur Betrieblichen Erhaltung zählen die regelmäßige 
Straßenkontrolle sowie die Wartung, zum Beispiel 
Reinigung, Winterdienst. Die Bauliche Erhaltung wird – 
je nach Umfang und Intensität der Maßnahme – in die 
Instandhaltung, die Instandsetzung und die Erneuerung 
unterteilt (siehe Tabelle 18 und M BEP).

15.2 Betriebliche Erhaltung

15.2.1 Straßenkontrolle

Im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht führen die öffentlichen Baulastträger regel-
mäßige Straßenkontrollen durch, deren Häufigkeit sich 
an der Verkehrsbedeutung der Verkehrsfläche orientiert. 
Die dabei festgestellten Mängel können unmittelbar zum 
Auslösen von Erhaltungsmaßnahmen führen. Wesent-
liches Augenmerk ist auf den Zustand der Fugen und 
der Fugenfüllung zu legen. Sind die Fugen nicht mehr 
vollständig gefüllt, muss unverzüglich fehlendes Fugen-
material ergänzt werden.

15.2.2 Reinigung, Pflege

15.2.2.1	Allgemeines

Bezüglich der Reinigung einer Verkehrs- und Nutzfläche 
im Außenbereich wird im Allgemeinen zwischen Bauab-
schlussreinigung, Unterhaltsreinigung und Grundreini-
gung unterschieden.

Die Oberflächenbeschaffenheit der Pflastersteine aus 
Beton sowie die Nutzungs- und Gebrauchseigenschaf-
ten der Pflasterdecke dürfen weder durch die Art der 
Reinigung, noch durch das verwendete Reinigungsmittel 
übermäßig beeinträchtigt werden. So ist zum Beispiel 
darauf zu achten, dass es durch die Reinigung nicht zu 
einem Verlust der Gleit- und Rutschsicherheit des Bela-
ges kommt.

15.2.2.2	Bauabschlussreinigung

Unter Bauabschlussreinigung im Sinne dieses Techni-
schen Handbuchs versteht man das gründliche Säubern 
der Pflasterdecke – das kann auch für Teilflächen gelten 
– nach Beendigung der entsprechenden Baumaßnahme. 
Bei dieser kann es sich um Neubau-, Umbau- oder Erhal-
tungsarbeiten handeln.

Nach Abschluss der Ausführungsarbeiten sind im Zuge 
der Bauabschlussreinigung alle vorhandenen und durch 
den Ausführenden verursachten Verschmutzungen, wie 
lose aufliegender Sand, Fugenmaterial oder Grobstaub, 
anhaftende Mörtelreste und Markierungen, zum Bei-
spiel Kreidestriche, durch diesen von der Pflasterdecke 

zu entfernen, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von 
geeigneten Reinigungsmitteln (siehe dazu auch Abschnitt 
15.2.2.5). Zu entfernen sind zudem gegebenenfalls her-
umliegende Schutzfolien und Paketbeileger ebenso 
wie eventuell an den Pflastersteinen noch verbliebene 
Etiketten oder Etikettenreste.

Für eventuell entstandene Verunreinigungen der Pflaster-
decke durch andere Gewerke, zum Beispiel durch Maler 
oder Verputzer, ist der Ausführende der Pflasterdecke 
grundsätzlich nicht verantwortlich. Gleichwohl sollte er auf 
entsprechende Verunreinigungen unverzüglich hinweisen, 
damit die Zuständigkeiten geklärt und die notwendigen 
Reinigungsarbeiten eingeleitet werden können.

15.2.2.3	Unterhaltsreinigung

Verkehrsflächen mit Pflasterdecken werden – je nach 
örtlicher Lage und Zweck – täglich von zahlreichen Men-
schen genutzt. Hinzu kommen Festivitäten, Märkte usw., 
gegebenenfalls Baustellen sowie die Launen des Wetters. 
Verunreinigungen auf den Verkehrsflächen sind zwangs-
läufig die Folge. Eine regelmäßige Reinigung der Pflas-
terdecke ist daher unverzichtbar, um deren gepflegtes 
Erscheinungsbild und deren tadellose Funktion dauerhaft 
sicherstellen zu können.

Die Unterhaltsreinigung obliegt dem Nutzer oder Betrei-
ber der entsprechenden Verkehrsfläche und dient der 

Bild 67: Pflasterdecke, bei welcher die Bauabschlussreinigung offen-
bar versäumt wurde. Dies kann zu hartnäckigen Verschmutzungen, 
zum Beispiel durch das Fugenmaterial, führen 

Merke

Die Bauabschlussreinigung ist innerhalb eines VOB-
Vertrages eine vom Auftragnehmer geschuldete 
Leistung, ohne dass dies einer besonderen Erwäh-
nung im Leistungsverzeichnis bedarf. Denn, bei der in 
den ATV DIN 18299 erwähnten Leistung „Entsorgen 
von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers 
sowie Beseitigen der Verunreinigungen, die von den 
Arbeiten des Auftragnehmers herrühren“ handelt es 
sich um eine so genannte Nebenleistung.
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Beseitigung von stets wiederkehrenden und nicht zu 
vermeidenden Verschmutzungen. Die Häufigkeit der Un-
terhaltsreinigung ist sowohl von der Art und Intensität der 
Nutzung als auch von dem Anspruch an die Pflasterdecke 
hinsichtlich deren Funktionalität und Optik abhängig. Die 
Zyklen, in denen eine Unterhaltsreinigung durchzuführen 
ist, sollten gegebenenfalls durch den Nutzer oder Betrei-
ber festgelegt werden.

15.2.2.4	Grundreinigung

Eine Grundreinigung der Pflasterdecke sollte durchge-
führt werden, wenn sich Verschmutzungen trotz regel-
mäßiger Unterhaltsreinigung nicht mehr rückstandslos 
entfernen lassen.

Wie häufig eine Grundreinigung durchzuführen ist, 
hängt von Art und Intensität der Nutzung, vom Anspruch 
an die Pflasterdecke hinsichtlich deren Funktionalität 
und Optik sowie selbstverständlich von der Intensität 
und Häufigkeit der Unterhaltsreinigung ab.

15.2.2.5	Reinigungsmethoden und Reinigungsmittel

Pflasterdecken aus Beton sind grundsätzlich schonend 
zu reinigen.

In Anbetracht der zahlreichen unterschiedlichen Arten 
von möglichen Verschmutzungen und Verunreinigun-
gen sowie mit Blick auf die heute bei Betonprodukten 
üblichen und vielfältigen Oberflächenschutzsysteme 
können nachfolgend nur grundlegende Hinweise und 
Empfehlungen gegeben werden. Es wird empfohlen, sich 
zum Thema Reinigung gegebenenfalls auch mit Artikeln 
aus der Fachliteratur auseinanderzusetzen, zum Beispiel 
(Rohowski H. , 2016) und (Rohowski H. , 2017).

Pflasterdecken aus Beton können im öffentlichen und 
gewerblichen Bereich mit den üblichen Straßenreini-
gungsgeräten gereinigt werden. Dies darf jedoch nicht 
zu einem signifikanten Austrag von Fugenmaterial füh-
ren, da dies die Stabilität der Pflasterdecke gefährden 
würde.

Eine maschinelle Reinigung – insbesondere von unge-
bundenen Pflasterdecken – sollte daher erst einsetzen, 
wenn sich das Fugenmaterial mit Feinanteilen derart an-
gereichert und verfestigt hat, dass es gegen Fugenaus-
trag ausreichend widerstandsfähig ist. Je nach örtlicher 
Lage und Nutzung der Fläche können hierzu unter-
schiedlich lange Zeiträume erforderlich sein. Als Anhalts-
wert kann eine Liegedauer von mindestens einem Jahr 
genannt werden, in welcher auf eine maschinelle Reini-
gung verzichtet werden sollte. Ist dies nicht möglich oder 
nicht umsetzbar, sollte während dieser Zeit auf saugende 
Beanspruchung – insbesondere in vertikaler Richtung – 
verzichtet werden. Wissenschaftliche Untersuchungen, 
bei denen der horizontale Verschiebungswiderstand von 
Pflasterdecken mit einem Spreizgerät gemessen wurde 

(siehe zum Beispiel Krass, Jungfeld & Rohleder, 2002) 
zeigen, dass neue Pflasterdecken bis zu einem Alter 
von etwa ein bis zwei Jahren einen geringeren Verschie-
bungswiderstand aufweisen als ältere Pflasterdecken.

Führt die Reinigung dazu, dass die Fugen nicht mehr 
vollständig mit Fugenmaterial gefüllt sind, muss un-
verzüglich fehlendes Fugenmaterial ergänzt werden. 
Unvollständig gefüllte Fugen können zu Verschie-
bungen und Verkantungen einzelner Pflastersteine, 
insbesondere in stark beanspruchten Bereichen, führen 
und die Funktionsfähigkeit der Pflasterdecke erheblich 
einschränken. Der Gefahr des Austrags von Fugenma-
terial sollte bereits bei der Planung durch Auswahl eines 
für die jeweiligen Bedingungen geeigneten Fugenma-
terials entgegengewirkt werden (siehe auch Abschnitt 
12.3.3.2). Für überdachte Bereiche wird die Verwen-
dung von gebrochenem, ungebundenem Fugenmaterial 
empfohlen. Zudem wird empfohlen, dort auf den Einsatz 
maschineller Reinigungsgeräte nach Möglichkeit zu 
verzichten.

Kleinere Flächen, zum Beispiel im privaten Wohnumfeld, 
werden im Allgemeinen durch regelmäßiges trockenes 
Kehren mit einem Besen oder einer Bürste sauber 
gehalten. Um das Reinigungsergebnis im Bedarfsfall zu 
verbessern, kann die Pflasterdecke nach einer Trocken-
reinigung nochmals mit viel Wasser und einem Besen 
oder eine Bürste gesäubert werden.

Verschmutzungen durch beispielsweise Getränke, 
Fettspritzer, frisches Obst usw. sollten unverzüglich 
nass gereinigt werden, damit keine fleckenbildenden 
Stoffe tiefer in die Poren der Betonoberfläche eindrin-
gen können. Organische Materialien, wie Laub, Gras 
oder andere Pflanzenteile sollten zeitnah entfernt wer-
den, um hartnäckige Verschmutzungen zu verhindern.

Für spezielle Verschmutzungen sowohl im öffentlichen, 
im gewerblichen als auch im privaten Bereich, wie 
Moose, Algen, Schimmel, Flechten, Vogelkot, Öl, Rost, 
Gerbsäure (Laub), Braunverfärbungen, Reifenabrieb 
usw., sind im Allgemeinen spezielle Reinigungsmittel 
notwendig, die wiederum auf die Art der Betonober-
fläche und gegebenenfalls deren Vergütung, wie 
Beschichtung, Imprägnierung oder Hydrophobierung, 
abzustimmen sind. Es wird daher empfohlen, sich zu 
diesbezüglichen Fragen an die Hersteller der betreffen-
den Betonprodukte oder an die Hersteller von entspre-
chenden Reinigungsmitteln zu wenden.

Über Spezialreinigungsgeräte oder –methoden zum 
Entfernen von Kaugummi konnten in den letzten Jahren 
einige Informationen aus der Fachpresse entnommen 
werden. Siehe zum Beispiel (Jadon (Niederlande), 
2018), (Kärcher, 2018) oder (TH Köln, 2017). Die Wir-
kungsweise sowie die Eignung der Geräte und Verfah-
ren können jedoch vom Herausgeber dieses Handbuchs 
bisher nicht eingeschätzt werden.
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Die Verwendung falscher oder ungeeigneter Reini-
gungsmittel kann Pflastersteine aus Beton angreifen 
oder gar zerstören.

15.2.3 Winterdienst

Für den Winterdienst auf Pflasterdecken sollte das 
Motto „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“ befolgt 
werden. Grundsätzlich können auftauende oder ab-
stumpfende Streustoffe eingesetzt werden. Auftauende 
Streustoffe erhöhen die Griffigkeit der Pflasterdecke auf 
physikalisch-chemischem Wege, abstumpfende Streu-
stoffe auf mechanischem Wege. Dem Umweltschutz-
gedanken folgend sollten ausschließlich abstumpfende 
Streustoffe verwendet werden.

Als abstumpfender Streustoff eignet sich ein Splitt der 
Korngröße 1/3, 1/4 oder 2/5, da ähnliche Materialien 
auch häufig zum Füllen der Fugen verwendet werden. 
So kann der Winterdienst auch gleichzeitig ein Nach-
füllen der Fugen in der Pflasterdecke mit sich bringen, 
wodurch die Funktionsfähigkeit der Pflasterdecke im 
Allgemeinen verbessert wird. Abstumpfende Streustoffe 
können zu Kratzern auf der Oberfläche der Pflaster-
steine führen, wodurch zwar die Gebrauchstauglichkeit 
nicht gemindert wird, das optische Erscheinungsbild 
aber beeinträchtigt werden kann.

Pflastersteine aus Beton gemäß der DIN EN 1338 sind 
„Frost-Tausalz-widerstandsfähig“, wenn sie mit dem 
darin genormten Prüfverfahren untersucht worden sind 
und die entsprechenden in der Norm beschriebenen 
Anforderungen erfüllen. Das Normprüfverfahren sieht 
die Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem meist 
verwendeten Auftausalz, vor. Beim Einsatz anderer 
Taumittel im Zuge des Winterdienstes, zum Beispiel 
hochkonzentrierte Calciumchloride, hochkonzentrierte 
Magnesiumchloride, Abfallsalze oder stark sulfathaltige 
Taumittel, können insofern Schädigungen an normge-
rechten Produkten und möglicherweise eine Verkürzung 
der Nutzungsdauer der Verkehrsfläche nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden.

Das maschinelle Schneeräumen sollte auf Pflaster-
decken zu deren Schutz vor mechanischen Beschädi-
gungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten 
Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. Zudem sollte 
die Pflugschar mit einer Gummischürfleiste oder einer 
Vollkunststoffleiste ausgestattet sein. „Aggressives 
Räumen“ sollte grundsätzlich vermieden werden. Als 
Alternative zum herkömmlichen Schneeräumen mit der 
Pflugschar bietet sich das Räumen mit Hilfe von Kehr-
besen oder Schneefräsen an.

Auf das (Merkblatt Winterdienst, 2010) und auf das 
M FP wird verwiesen.

15.3 Bauliche Erhaltung

15.3.1 Zustandserfassung und –bewertung

Im Verlauf der Nutzungsdauer ist eine regelmäßige, etwa 
im Abstand von 4 bis 5 Jahren erfolgende Erfassung des 
Zustandes der Pflasterdecke durch die öffentlichen Bau-
lastträger notwendig, da sich infolge der Beanspruchung 
durch Verkehr und Witterung Zustandsveränderungen 
einstellen können (siehe auch M BEP). Die Zustandser-
fassung kann in Form einer visuellen Zustandserfassung 
oder einer messtechnischen Zustandserfassung mit Hilfe 
von Messfahrzeugen, die mit multifunktionalen Messsys-
temen ausgestattet sind, erfolgen. Die Zustandserfas-
sung erfolgt formalisiert anhand einer vom Baulastträger 
erstellten Erfassungsrichtlinie. Es werden in der Regel 
die Zustandsmerkmale der Ebenheit und die Substanz-
merkmale offene Pflaster- oder Plattenfugen, Störungen 
im Verband, Risse, Abplatzungen, Gefügeauflösungen 
und Flickstellen erfasst. Als Grundlage für eine systema-
tische Erhaltungsplanung sollte im Anschluss an die Zu-
standserfassung eine Zustandsbewertung durchgeführt 
werden, um den Gebrauchswert und den „Substanzwert 
(Oberfläche)“ zu ermitteln. Eine systematische Zustand-
serfassung und -bewertung ist nicht identisch mit der 
regelmäßigen Straßenkontrolle.

Werden bei der Zustandserfassung unvollständige Fugen-
füllungen festgestellt, so ist unverzüglich ein Nachfüllen 
von Fugenmaterial als Instandhaltungs- oder Instand-
setzungsmaßnahme durchzuführen. Andernfalls besteht 
die Gefahr, dass die Pflasterdecke Horizontalkräfte nicht 
mehr ordnungsgemäß übertragen kann. Verschiebungen 
und Verkantungen von Pflastersteinen wären die Folge. 
Weitreichende Schäden an der Fläche wären zu erwarten. 
Wie die Ergebnisse von Forschungsarbeiten (Rohleder, 
2002) und (Lerch, 2006) zeigen, ist ab einer Fugenent-
leerung von ca. 20 % der Steindicke bzw. der Fugenhöhe 
bereits die Stabilität der Pflasterdecke gemindert.

Werden bei der Zustandserfassung Unebenheiten, zum 
Beispiel als mulden- oder wellenartige Verformung, 
festgestellt und sind diese so stark ausgeprägt, dass sie 
einen Wasserrückhalt verursachen können, so sind sie 
unverzüglich zu beseitigen.

15.3.2	 Art und Ursache von Schäden und 		
	 technischen Mängeln

Das Verhalten der Verkehrsflächenbefestigung oder ein-
zelner Schichten wird mit den vorgenannten Verfahren 
der Zustandserfassung nicht erfasst. Zur Feststellung 
der Ursachen von Schäden und technischen Mängeln 
sind daher gegebenenfalls ergänzende Messungen 
notwendig, um die Schadensursachen weiter einzu-
grenzen. Hinweise zu möglichen Schadensursachen für 
die Ausprägung des jeweiligen Zustandsmerkmals sind 
dem M BEP zu entnehmen.

Technisches Handbuch Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen
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Tabelle 19: Erhaltungsmaßnahmen für Pflasterdecken aus Beton

Bauliche
Erhaltung

        Bauliche Maßnahmen auf Teilflächen oder in kurzen Abschnitten.
Hierzu zählen:
•	 das Nachfüllen von Fugenmaterial,
•	 das Richten/Anheben oder Austauschen einzelner Pflastersteine und 
•	 der vorübergehende Ersatz.

Bauliche Maßnahmen auf zusammenhängenden Flächen, auf Straßen in der Regel zumindest über 
eine Fahrstreifenbreite.
Hierbei sind zu nennen:
•	 das Aufrauen der Oberfläche,
•	 das großflächige Nachfüllen von Fugenmaterial und
•	 der Fugenverguss.

Bauliche Maßnahmen zur vollständigen Wiederherstellung einer Verkehrsflächenbefestigung oder 
Teilen davon.
Dies beinhaltet:
•	 die Erneuerung der Decke oder 
•	 die Erneuerung der Decke und der Tragschicht(en).

Instandhaltung
(Bauliche
Unterhaltung)
	

Instandsetzung

Erneuerung

15.3.3 Maßnahmen der Baulichen Erhaltung

In Abhängigkeit vom flächenhaften Umfang und der Tie-
fe des Eingriffs in die Verkehrsflächenbefestigung wer-
den Maßnahmen der Baulichen Erhaltung in Instandhal-
tungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen 
unterteilt (siehe Tabelle 19 und M BEP).

15.4 Aufgrabungen

Betonpflastersteine in ungebundenen Pflasterdecken 
lassen sich problemlos abschnittsweise aufnehmen und 
später an gleicher Stelle wieder verlegen. Die ungebun-
dene Pflasterbauweise bietet daher den großen Vorteil, 
Aufgrabungen, zum Beispiel zur Verlegung oder Repara-
tur von Ver- und Entsorgungsleitungen, so durchzufüh-
ren, dass in der Regel keine optischen und funktionalen 
Beeinträchtigungen der Verkehrsfläche verbleiben. 
Hierzu ist es jedoch wesentlich, dass die aufgenomme-
nen Steine sorgfältig zwischengelagert werden, damit 
sie später für die Wiederherstellung der Pflasterdecke 
wieder vollständig zur Verfügung stehen. Insbesondere 
bei größeren Aufgrabungen muss sichergestellt werden, 
dass keine Steine mit dem Aushubmaterial oder durch 
Diebstahl verloren gehen. Müssen ersatzweise neue 
Steine eingesetzt werden, sind Farbabweichungen zu 
den bereits vorhandenen Steinen in der Regel gegeben. 
In Einzelfällen, insbesondere, wenn die Fläche gestal-
terisch in Teilflächen untergliedert ist, kann es daher 
zweckmäßig sein, die Pflastersteine einer zusammen-
hängenden, von der Aufgrabung betroffenen Teilfläche 
komplett auszutauschen. Lässt sich die Aufgrabungs-
fläche unter Verwendung der Steine nicht vollständig 
schließen, so ist gegebenenfalls das Schneiden von 
Passsteinen notwendig.

Bei der Herstellung eines Leitungsgrabens oder einer 
Baugrube ist das Pflaster so breit aufzunehmen, dass 
beim weiteren Aushub der verbleibende Belag nicht 
mehr beschädigt oder gelöst wird. Nach den ZTV A-StB 
muss in einem Bereich, dessen Breite über die Graben-

breite hinausgeht, das Pflaster aufgenommen werden, 
um die gelockerten Randbereiche der ungebundenen 
Tragschicht nachverdichten zu können. Es sind deshalb 
parallel zur Grabenkante Abtreppungen auf jeder Seite 
der Aufgrabung in einer Breite von mindestens 15 cm bei 
Grabentiefen bis zu 2,00 m und von mindestens 20 cm 
bei Grabentiefen von mehr als 2,00 m vorzusehen (vgl. 
Maß „c“ in Bild 68). Bei gepflasterten Fahrbahnen und 
Parkstreifen sind verbleibende Reststreifen mit einer 
Breite bis zum Pflasterrand von weniger als 40 cm eben-
falls aufzunehmen. Bei Geh- und Radwegen müssen 
Reststreifen von einer Formatbreite oder einer Breite 
von bis zu 20 cm einschließlich der eventuell vorhande-
nen gebundenen Tragschicht entfernt werden.

Je nach vorgefundenem Bettungsmaterial besteht die 
Gefahr, dass beim Verdichten der Grabenverfüllung 
oder der ungebundenen Tragschicht Bettungsmaterial 
unter den Steinen am Grabenrand ausrieselt und sich 
die Steine lockern. Ist an den Fugenbreiten erkenn-
bar, dass sich der Pflasterverband seitlich neben dem 
Grabenrand in größeren Bereichen gelockert hat, so 
sind entsprechend größere Randstreifen, mindestens in 
Formatbreite, aufzunehmen.

Die gleiche Problematik entsteht, wenn Pflasterdecken 
in einer ungebundenen Bettung auf einer gebundenen 
Tragschicht, zum Beispiel Asphalttragschicht, verlegt 
wurden. Hier muss vor dem Einbau der gebundenen 
Tragschicht ein Rückschnitt dieser Schicht nach den 
ZTV A-StB erfolgen, um die darunter befindliche unge-
bundene Tragschicht im Randbereich nachverdichten 
zu können. In der Pflasterdecke ist eine zusätzliche 
Abtreppung von mindestens einer Formatbreite erfor-
derlich (vgl. Maß „e“ in Bild 68). Zusätzlich kann die 
Aufnahme weiterer Pflastersteine notwendig werden, 
wenn diese sich augenscheinlich gelockert haben. 
Wurden die Pflastersteine in einer Mörtelbettung auf der 
gebundenen Tragschicht verlegt, lockern sich diese im 
Allgemeinen nicht. Die Abtreppung gemäß den ZTV A-StB 
ist dennoch erforderlich.
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Bild 68: Abtreppung bei Pflasterdecken und Plattenbelägen gemäß den ZTV A-StB

Die Wiederherstellung der Pflasterdecke ist nach den 
Vorgaben der ZTV A-StB unter Berücksichtigung der 
ZTV Pflaster-StB durchzuführen. Dies gilt insbesondere 
für die Wiederherstellung von Zwickelflächen oder von 
Anschlüssen und das damit verbundene Zuarbeiten von 
Passsteinen.

Gemäß den ZTV A-StB sind die einzubauenden 
Pflastersteine in Form und Farbe an die vorhandenen 
anzupassen. Dort, wo ganze Pflastersteine vorhanden 
waren, sind auch wiederum ganze Steine in gleicher 
Farbe zu verwenden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
wiederverwendete Pflastersteine in den Bereichen 
eingebaut werden, in denen sie aufgenommen wurden. 
Neue Pflastersteine, die als Ersatz für beschädigte oder 
verlorengegangene Steine vorgesehen sind, sollten in 
zusammenhängenden Flächen eingebaut werden.
Das für die Wiederherstellung der Aufgrabung zu 
verwendende Bettungs- und Fugenmaterial sollte dem 
jeweils vorgefundenen Material entsprechen. Entspricht 
das vorgefundene Material nicht den Vorgaben der TL 
Pflaster-StB bzw. der ZTV Pflaster-StB, ist vor der Wie-
derherstellung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, 
wie zu verfahren ist.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Wiederher-
stellung ist die sorgfältige Reinigung der aufgenomme-
nen Steine von gegebenenfalls anhaftenden Resten 
von Bettungs- oder Fugenmaterial (so genannter 
Pflasterkitt). Nur mit sorgfältig gereinigten Steinen kann 
wieder eine durchgängige, den Technischen Regelwer-
ken entsprechende Fugenfüllung erreicht werden, die 
für die Standfestigkeit der Pflasterdecke unabdingbare 
Voraussetzung ist.
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Anhang A.1 Dimensionierung des Oberbaus

Die Dimensionierung von Verkehrsflächenbefestigungen 
mit Pflasterdecke erfolgt prinzipiell auf der Grundlage 
der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus 
von Verkehrsflächen (RStO).

Das schrittweise Vorgehen nach den RStO ist im Fol-
genden detailliert dargestellt:

1. Schritt: Zuordnung der Belastungsklasse

In Abhängigkeit von der Belastung durch Fahrzeuge 
des Schwerverkehrs werden sieben Belastungsklas-
sen (Bk100 bis Bk0,3) definiert. Bei Fahrbahnen ist als 
Kenngröße der Verkehrsbelastung die dimensionie-
rungsrelevante Verkehrsbeanspruchung B zugrunde zu 
legen (siehe Tabelle A 1). Die dimensionierungsrelevan-
te Beanspruchung B entspricht der Anzahl der gewich-
teten äquivalenten 10-t-Achsübergänge im vorgesehe-
nen Nutzungszeitraum.

Ermittlung der dimensionierungsrelevanten 
Beanspruchung B

Die dimensionierungsrelevante Beanspruchung B kann 
gemäß den RStO 12/24, Abschnitt 2.7, nach zwei Me-
thoden ermittelt werden:

•	nach Methode 1, wenn lediglich DTV(SV)-Angaben 		
	 vorliegen,

•	nach Methode 2, wenn detaillierte Achslastdaten 		
	 vorliegen.

Methode 1: Hiernach kann aus den DTV(SV)-Werten die 
dimensionierungsrelevante Beanspruchung B rechne-
risch unter Annahme einer durchschnittlichen Anzahl 
von Achsen je Fahrzeug des Schwerverkehrs sowie 
eines Auslastungsgrades der Fahrzeuge über den 
mittleren Lastkollektivquotienten berechnet werden.

Methode 2: Aus Angaben von Achslastwägungen oder 
bei genauer Kenntnis der zu erwartenden Fahrzeuge 
des Schwerverkehrs, zum Beispiel bei der Dimensio-
nierung der Befestigung von Industrie- oder Busver-
kehrsflächen, kann B berechnet werden. Mit Methode 2 
sind realitätskonformere Ergebnisse zu erwarten als 
mit Methode 1. Daher sollte die Methode 2 vorgezogen 
werden.

Zu Methode 1

Die Berechnung der dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B erfolgt nach folgender Gleichung (siehe Methode 
1.1 der RStO):

mit:
B	 Summe der gewichteten äquivalenten 10-t-Achsübergänge im zugrunde gelegten Nutzungszeitraum

N	 Anzahl der Jahre des zugrunde gelegten Nutzungszeitraumes; in der Regel 30 Jahre

qBm	 Einer bestimmten Straßenklasse zugeordneter mittlerer Lastkollektivquotient (siehe Tabelle 7 der RStO), 		
der die straßenklassenspezifische mittlere Beanspruchung der je weiligen tatsächlichen Achsübergän-
	 ge ausdrückt. Der Lastkollektivquotient ist der Quotient aus der Summe der äquivalenten 10-t-Achsüber-	
	 gänge und der Summe der tatsächlichen Achsübergänge des Schwerverkehrs (SV) für einen festgelegten 	
	 Zeitraum in einem Fahrstreifen.

f3	 Steigungsfaktor (siehe Tabelle 10 der RStO)

DTV(SV)
i-1	 Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i-1 [Fz/24h]

DTA(SV)
i-1	 Durchschnittliche Anzahl der täglichen Achsübergänge (Aü) des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i-1 [Aü/24h]

mit

dimensionierungsrelevante Bean-
spruchung B in Mio. äquivalenten 
10 t-Achsübergängen 

	 über 32

	 über 10 bis 32

	 über 3,2 bis 10

	 über 1,8 bis 3,2

	 über 1,0 bis 1,8

	 über 0,3 bis 1,0

	 bis 0,3

            

Tabelle A 1: Dimensionierungsrelevante Beanspruchung B und zuge-	
	 ordnete Belastungsklasse nach den RStO

Belastungsklasse

	 Bk100

	 Bk32

	 Bk10

	 Bk3,2

	 Bk1,8

	 Bk1,0

	 Bk0,3
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fA	 Durchschnittliche Achszahl pro Fahrzeug des Schwerverkehrs (d. h. der Achszahlfaktor) [A/Fz] (siehe Tabelle 6 	
	 der RStO)

f1i	 Fahrstreifenfaktor im Nutzungsjahr i (siehe Tabelle 8 der RStO)

f2i	 Fahrstreifenbreitenfaktor im Nutzungsjahr i (siehe Tabelle 9 der RStO)

pi	 Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i (siehe Tabelle 11 der RStO).

Ist abzusehen, dass sich über den betrachteten Zeitraum keine Änderungen an der Verkehrsflächenbefestigung bzw. 
keine Änderung der Verkehrsorganisation usw. ergeben, das heißt, die Faktoren f1, f2, f3, fA, und qBm als konstant über 
den Nutzungszeitraum anzunehmen sind, kann die oben genannte Gleichung vereinfacht werden. Eine Änderung an 
der Verkehrsflächenbefestigung kann zum Beispiel ein zusätzlicher Fahrstreifen sein, eine Änderung der Verkehrs-
organisation kann zum Beispiel eine zusätzliche Einmündung im betrachteten Straßenabschnitt während der Nut-
zungsdauer sein. Treffen keine Änderungen zu, kann die Berechnung dann für den Betrachtungszeitraum mit jeweils 
konstanten Werten für f1, f2, f3, fA, qBm und fz erfolgen. Die Gleichung vereinfacht sich für diesen Fall zu (siehe Methode 
1.2 der RStO):

	

mit:
p	 Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs (siehe Tabelle 11 der RStO).

fz	 Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs (siehe Tabelle 12 der RStO).

Zu Methode 2

Die erforderlichen Achslastdaten können aus Achslastwägungen gewonnen werden, können aber auch anhand der 
zu erwartenden Verkehrsbelastung abgeschätzt werden. Letzteres ist zum Beispiel möglich bei der Berechnung von 
B für Verkehrsflächen für Busse oder industriell genutzte Verkehrsflächen, wenn die zu erwartende Anzahl und Art der 
Fahrzeuge und damit entweder die zu erwartenden oder die zulässigen Achslasten und deren Häufigkeiten der Fahr-
zeuge bekannt sind. Weiterhin wird im Rahmen eines FGSV-Arbeitspapieres (AP EDS-1, 2022), ein Verfahren zur Be-
stimmung von zu erwartenden Achslastkollektiven auf der Grundlage entweder von Daten aus den Zählstellen für den 
Verkehr oder durch Auswertung von Videoerfassung von Fahrzeugsilhouetten zur Verfügung gestellt. Die Achslasten 
werden auf Grundlage dieser Daten dann in Achslastklassen (in der Regel 1-t-Schritte) eingeteilt Die Berechnung der 
dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B erfolgt nach folgender Gleichung (siehe Methode 2.1 der RStO):

mit:

B	 Summe der gewichteten äquivalenten 10-t-Achsübergänge im zugrunde gelegten Nutzungszeitraum

N	 Anzahl der Jahre des zugrunde gelegten Nutzungszeitraumes; in der Regel 30 Jahre

f3	 Steigungsfaktor (siehe Tabelle 10 der RStO)

EDTA(SV)
i-1	 Durchschnittliche Anzahl der täglichen äquivalenten Achsübergänge des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i-1

DTA(SV)
i-1	 Durchschnittliche Anzahl der täglichen Achsübergänge (Aü) des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i-1 [Aü/24h]

mit

mit

fz ergibt sich zu:
N-1
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k	 Lastklasse, als Gruppe von Einzelachslasten definiert

DTA(SV))
i-1	 Durchschnittliche Anzahl der täglichen Achsübergänge (Aü) des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i-1 		

	 [Aü/24h] der Lastklasse k

Lk	 Mittlere Achslast in der Lastklasse k

L0	 Bezugsachslast: 10 t

f1i	 Fahrstreifenfaktor im Nutzungsjahr i (siehe Tabelle 8 der RStO)

f2i	 Fahrstreifenbreitenfaktor im Nutzungsjahr i (siehe Tabelle 9 der RStO)

pi	 Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr i (siehe Tabelle 11 der RStO). 
	 Für das erste Jahr wird p1 = 0 angesetzt.

Ergibt sich über den betrachteten Zeitraum keine entwurfstechnische Änderung an der Verkehrsflächenbefestigung 
bzw. keine Änderung der Verkehrsorganisation usw., das heißt, die Faktoren f1, f2, f3 sind als konstant über die ge-
samte Nutzungsdauer anzusetzen, vereinfacht sich die Formel. Eine Änderung an der Verkehrsflächenbefestigung 
kann zum Beispiel ein zusätzlicher Fahrstreifen sein. Eine Änderung der Verkehrsorganisation kann zum Beispiel eine 
zusätzliche Einmündung im betrachteten Straßenabschnitt während der Nutzungsdauer sein. Treffen keine Änderungen 
zu, vereinfacht sich die oben genannte Gleichung zur Berechnung von B dann zu (siehe Methode 2.2 der RStO):

	 fz ergibt sich wiederum zu:

mit:

p	 Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs (siehe Tabelle 11 der RStO)

fz	 Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs (siehe Tabelle 12 der RStO)

Die dimensionierungsrelevante Beanspruchung B entspricht damit der Anzahl der gewichteten äquivalenten 
10-t-Achsübergänge im vorgesehenen Nutzungszeitraum.
 

Zuordnung der Belastungsklasse anhand der typi-
schen Entwurfssituation nach den RASt

Die Belastungsklasse darf für Innerortsstraßen in Aus-
nahmefällen, zum Beispiel wenn Verkehrsbelastungs-
daten nicht erhoben werden können, auch anhand der 
typischen Entwurfssituation nach den RASt zugeordnet 
werden (siehe Tabelle A 2). Für Neben- und Rastan-
lagen bzw. Abstellflächen erfolgt eine tabellarische 
Zuordnung der Belastungsklasse (siehe Tabelle A 4 
bzw. Tabelle A 5). Bei Anwendung dieser Tabellen kann 

es jedoch zu einer erheblichen Fehleinschätzung der 
Verkehrsbelastung kommen.

Für Busverkehrsflächen darf eine Zuordnung nach der 
Tabelle A 3 nur dann vorgenommen werden, wenn keine 
anderen Angaben zum Busverkehr aus dem Fahrplan 
oder aus Informationen der zuständigen Verkehrsbetrie-
be zu entnehmen sind. Gerade bei Busverkehrsflächen 
besteht die große Gefahr der Fehleinschätzung der 
Verkehrsbelastung bei Zugrundelegung der Tabelle A 2. 
Siehe auch Anhang A 2.
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fz ergibt sich wiederum zu:
N-1
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typische Entwurfssituation

Anbaufreie Straße 

Verbindungsstraße 

Industriestraße 

Gewerbestraße

Hauptgeschäftsstraße 

Örtliche Geschäftsstraße 

Örtliche Einfahrtsstraße

Dörfliche Hauptstraße

Quartiersstraße

Sammelstraße

Wohnstraße

Wohnweg

            
Tabelle A 2: Mögliche Belastungsklassen gemäß den RStO für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt

Belastungsklasse

Bk10 bis Bk100

Bk3,2 oder Bk10

Bk3,2 bis Bk100

Bk1,8 bis Bk100

Bk1,8 bis Bk10

Bk1,8 bis Bk10

Bk3,2 oder Bk10

Bk1,0 bis Bk3,2

Bk1,0 bis Bk3,2

Bk1,0 bis Bk3,2

Bk0,3 oder Bk1,0

Bk0,3

Straßenkategorie

VS II, VS III

HS III, HS IV

HS IV, ES IV, ES V

HS IV, ES IV, ES V

HS IV, ES IV

HS IV, ES IV

HS III, HS IV

HS IV, ES IV

HS IV, ES IV

ES IV

ES V

ES V

Verkehrsbelastung

über 1400 Busse / Tag

über 425 Busse / Tag bis 1400 Busse / Tag

über 130 Busse / Tag bis 425 Busse / Tag

über 65 Busse / Tag bis 130 Busse / Tag

bis 65 Busse / Tag 1)

             

Tabelle A 3: Belastung von Busverkehrsflächen und zugeordnete 
	 Belastungsklasse gemäß den RStO

Belastungsklasse

Bk100

Bk32

Bk10

Bk3,2

Bk1,8

Verkehrsart

Schwerverkehr

nicht ständig von Schwerverkehr 
genutzte Flächen

Pkw-Verkehr (Befahren durch Fahrzeuge 
des Unterhaltungsdienstes möglich)

            

Tabelle A 5: Abstellflächen1) und zugeordnete Belastungsklasse 		
	 gemäß den RStO

Belastungsklasse

Bk3,2 bis Bk10

Bk1,0 oder Bk1,8

Bk0,3

1) Abstellflächen (auch Abstellplätze) sind zum Abstellen von 
Fahrzeugen bestimmte Flächen einschließlich der Manövrier-
fläche, wobei unter „Abstellen“ der Stillstand eines Fahrzeugs 
verstanden wird, der weder verkehrs- oder betriebsbedingt ist, 
noch ausschließlich dem Ein- und Aussteigen oder dem Be- 
und Entladen dient.

Verkehrsart

Schwerverkehr

Pkw-Verkehr einschließlich geringem 
Schwerverkehrsanteil

             

Tabelle A 4: Verkehrsflächen in Neben- und Rastanlagen und 
	 zugeordnete Belastungsklasse gemäß den RStO

Belastungsklasse

Bk3,2 bis Bk10

Bk0,3 bis Bk1,8

2. Schritt: Ermittlung der Dicke des frostsicheren 
Oberbaus

Zur Vermeidung von Schäden infolge Frosteinwir-
kung ist die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus 
einzuhalten. Die Ausgangswerte zur Bestimmung der 
frostsicheren Gesamtdicke sind festzulegen in Abhän-
gigkeit von

•	 der Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens gemäß 	
	 den ZTV E-StB (siehe Anhang B dieses Handbuchs),

•	 der Belastungsklasse (siehe Tabelle A 1 bis Tabelle A 5).

Des Weiteren sind Mehr- oder Minderdicken in Abhän-
gigkeit von 

•	 den örtlichen klimatischen Bedingungen, unter 
	 anderem der Frosteinwirkungszone, sowie

•	 den örtlichen Verhältnissen, welche die Frostein-
	 dringung beeinflussen (siehe Tabelle A 8),

zu berücksichtigen.

Die in der DIN 18196 beschriebenen Böden sind hin-
sichtlich ihrer Frostempfindlichkeit in den ZTV E-StB 
in die Frostempfindlichkeitsklasse F1 (frostsicher), 
F2 (frostempfindlich) oder F3 (sehr frostempfindlich) 
eingeteilt.

Dicke des Oberbaus bei nicht frostsicherem Unter-
grund/Unterbau

Für F2- und F3-Böden ergibt sich die Mindestdicke des 
frostsicheren Oberbaus durch Addition des Ausgangs-
wertes, das heißt, aus der Mindestdicke des frostsi-
cheren Straßenaufbaus gemäß Tabelle A 6, und den 
Werten infolge örtlicher Verhältnisse gemäß Tabelle A 8.

Frost-
empfindlich-
keitsklasse

F2

F3

             

Tabelle A 6: Ausgangswerte für die Bestimmung der Mindestdicke 	
	 des frostsicheren Oberbaus gemäß den RStO

Dicke in cm bei Belastungsklasse

Bk100 bis Bk10        Bk3,2 bis Bk1,0       Bk0,3

55

65

50

60

40

50

1) Wenn die Verkehrsbelastung weniger als 15 Busse/Tag be-
trägt, kann eine niedrigere Belastungsklasse gewählt werden.
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Die Dicke der Frostschutzschicht berechnet sich als 
Differenz aus der Gesamtdicke des frostsicheren Ober-
baus abzüglich der Summe der Dicken der weiteren 
Schichten des Oberbaus (siehe Tabelle A 9). Wenn die 
so ermittelte Dicke der Frostschutzschicht größer ist 
als die in Tabelle A 7 für die erforderliche Tragfähig-
keitserhöhung ausgewiesene Dicke, dann kann diese 
Dicke der Frostschutzschicht angewendet werden. Ist 
die berechnete Dicke der Frostschutzschicht jedoch 
kleiner als die in Tabelle A 7 ausgewiesene Dicke, so ist 
die Dicke der Tabelle A 9 zu übernehmen. Die erforder-
liche Gesamtdicke des Oberbaus ist dann größer als 
die berechnete Dicke des frostsicheren Oberbaus. Die 
erforderliche Gesamtdicke ergibt sich dann aus der 
Summe der Dicken der Schichten oberhalb der Frost-
schutzschicht (siehe Tabelle A 9) und der Dicke der 
Frostschutz- bzw. Tragschicht nach Tabelle A 7.

Dicke des Oberbaus bei frostsicherem Untergrund/
Unterbau

Es ist keine Frostschutzschicht notwendig, wenn der 
Untergrund bzw. der Unterbau unmittelbar unter dem 
Oberbau aus einem Boden der Frostempfindlichkeits-
klasse F1 besteht und dieser bis in eine Tiefe von 1,2 m 
in der Frosteinwirkungszone I bzw. von 1,3 m in der Fro-
steinwirkungszone II bzw. von 1,5 m in der Frosteinwir-
kungszone III unter die Oberfläche der Verkehrsfläche 

reicht. Die Dicke der anstelle der Frostschutzschicht zu 
verwendenden Tragschicht ergibt sich dann aufgrund 
von Tragfähigkeitsanforderungen.

•	 Erfüllt der F1-Boden alle Anforderungen an Frost-		
	 schutzschichten bezüglich des Verdichtungsgrades
	 DPr und des Verformungsmoduls Ev2, kann die zu-		
	 sätzliche Tragschicht vollständig entfallen. Die 		
	 Schichten oberhalb der Frostschutzschicht werden 	
	 dann direkt auf dem Untergrund/Unterbau angeord-	
	 net. Ihre Reihenfolge und Schichtdicke ergibt sich
	 für die gewählte Bauweise aus Tafel 3 der RStO 		
	 (siehe auch Tabelle A 9).

•	 Erfüllt der F1-Boden die Anforderungen an Frost-	
	 schutzschichten ausgenommen der Tragfähigkeits-		
	 anforderung, ist anstelle der Frostschutzschicht
	 eine zusätzliche Tragschicht erforderlich. Ihre Dicke 	
	 wird anhand des auf dem Planum, das heißt, auf 
	 der Oberfläche des F1-Bodens, vorhandenen Verfor-	
	 mungsmoduls Ev2 und der Anforderung auf der
	 sonst 	notwendigen Frostschutzschicht festgelegt. 
	 Anhaltswerte hierfür können der Tabelle A 7 ent-
	 nommen werden. Die erforderliche Gesamtdicke des 	
	 Oberbaus ergibt sich dann aus der Summe der
	 Dicken der Schichten oberhalb der Frostschutzschicht
	 (siehe Tabelle A 9) und der Dicke der Tragschicht
	 nach Tabelle A 7.

Tabelle A 7: Anhaltswerte für die aus Tragfähigkeitsgründen erforderlichen Schichtdicken von Tragschichten ohne Bindemittel gemäß den RStO 	
	  in Abhängigkeit von den Ev2-Werten der Unterlage sowie von der Art des Tragschichtmaterials

Ev2-Wert [MPa]
auf Oberfläche ToB

STS [cm]

KTS [cm]

FSS [cm] aus überwiegend 
gebrochenem Material

FSS [cm] aus überwiegend 
ungebrochenem Material

Ev2-Wert [MPa] der Unterlage

Unterlage

	  
15
   

15

15*

20

= nicht mögliche Kombination
= nicht gebräuchliche Kombination-

≥ 
18

0

≥ 
15

0

≥ 
18

0

≥ 
15

0

≥ 
12

0

≥ 
10

0

≥ 
15

0

≥ 
12

0

≥ 
10

0

≥ 
80

A
rt 
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r T

oB

	  
15
   

15

20

25

	  
25
   

30

30

35

	  
35**
   

50**

	  
-

   

-

15*

-
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25

25

-

	  
15*
   
20

 30
	  

15*
   
20

20

≥ 
15

0

≥ 
12

0

	  
25
   
35

	  
20
   
30

45 80 100 120

Planum Frostschutzschicht

            

15* technologische Mindestdicke
** bei der örtlichen Bewährung auch geringere Dicke möglich

Auf die Abbildung der Karte der Frosteinwirkungszonen 
gemäß den RStO wird hier verzichtet. Die Karte steht 
unter anderem auf der Homepage der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (www.bast.de) sowie auf der Homepage 
des FGSV-Verlages (www.fgsv-verlag.de) zum kostenlo-
sen Download zur Verfügung. Mit ihr lässt sich für jede 

örtliche Lage in Deutschland die Frosteinwirkungszone 
anhand von Gauss-Krüger-Koordinaten exakt bestim-
men.
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Tabelle A 8: Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse gemäß den RStO

Frosteinwirkung

kleinräumige
Klimaunterschiede

Wasserverhältnisse im
Untergrund

Lage der Gradiente

Entwässerung der
Fahrbahn/ Ausführung
der Randbereiche

A	      B	            C	                 D	      E
    
    

Zone I

Zone II

Zone III

ungünstige Klimaeinflüsse, z. B. durch
Nordhang oder in Kammlagen von
Gebirgen

keine besonderen Klimaeinflüsse

günstige Klimaeinflüsse bei
geschlossener seitlicher Bebauung
entlang der Straße

kein Grund- und Schichtenwasser bis
in eine Tiefe von 1,5 m unter Planum

Grund- oder Schichtenwasser dauernd
oder zeitweise höher als 1,5 m unter
Planum

Einschnitt, Anschnitt

Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m 

Damm > 2,0 m

Entwässerung der Fahrbahn über
Mulden, Gräben bzw. Böschungen

Entwässerung der Fahrbahn und
Randbereiche über Rinnen bzw.
Abläufe und Rohrleitungen

± 0 cm

+ 5 cm

+ 15 cm

+ 5 cm

± 0 cm

- 5 cm

± 0 cm

+ 5 cm

+ 5 cm

± 0 cm

- 5 cm

örtliche Verhältnisse

± 0 cm

5 cm

Für Rad- und Gehwege ist beim Vorhandensein eines 
Bodens der Frostempfindlichkeitsklasse F1 keine 
Frostschutzschicht erforderlich. Es ist jedoch gemäß 
den RStO eine Tragfähigkeit von Ev2 ≥ 100 MPa auf 
der Unterlage der Pflasterdecke sicherzustellen. Steht 
ein Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F2 oder 
F3 an, ist außerhalb geschlossener Ortschaften eine 
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus von 30 cm 
ausreichend. Ungünstige klimatische Bedingungen 
und Wasserverhältnisse sind jedoch in Hinblick auf die 
Gesamtdicke des Gehweg- bzw. Radwegoberbaus zu 
berücksichtigen. Hierfür sollten örtliche Erfahrungen 
herangezogen werden.

Die Befestigungsdicke von Überfahrten für Kraftfahr-
zeuge, zum Beispiel Grundstückszufahrten, ist für die 
jeweils maßgebende Verkehrsbelastung zu ermitteln. 
Liegen Überfahrten in kurzen Abständen nebeneinan-
der, sollte die für die Überfahrten gewählte Bauweise 
und maßgebende Dicke im gesamten Geh- und Rad-
wegbereich ausgeführt werden.

3. Schritt: Wahl der Bauweise

Die Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen sind 
in der Tafel 3 der RStO zusammengestellt (siehe auch 
Tabelle A 9). Sie sind grundsätzlich bautechnisch geeig-

net für eine dimensionierungsrelevante Beanspruchung 
von B ≤ 3,2 Mio. äquivalente 10-t-Achsübergänge, 
das heißt für die Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk0,3. 
Für höhere Verkehrsbelastungen, das heißt, für eine 
Belastungsklasse Bk10 oder höher wird eine Bauweise 
mit Pflasterdecke nicht empfohlen. Die Bauweisen mit 
Pflasterdecke sind unter wesentlicher Berücksichtigung 
der Anforderungen an den Straßenbau in geschlossener 
Ortslage festgelegt worden. Sie können dabei unter-
einander und im Vergleich zu den in dieselbe Belas-
tungsklasse eingeordneten Bauweisen mit Asphalt- oder 
Betondecke hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit und Nut-
zungsdauer ungleichwertig sein (vgl. auch RStO).
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Tabelle A 9: Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergund/Unterbau gemäß den RStO 	                               
								                      (Dickenangaben in cm; __▼__ Ev2-Mindestwerte in MPa)
							      Belastungsklasse	 Bk100	 Bk32	 Bk10 	 Bk3,2	 Bk1,8	 Bk1,0	 Bk0,3

1

2

3

4

5

6

7

	 B [Mio.]	 > 32	 > 10 - 32	 > 3,2 - 10	 > 1,8 - 3,2	 > 1,0 - 1,8	 > 0,3 - 1,0	 ≤ 0,3
    
    

55   65   75   85   55   65   75   85  55   65   75   85   45   55   65  75   45   55   65   75   45   55   65  75   35   45   55   65
Schottertragschicht auf Frostschutzschicht13)

Kiestragschicht auf Frostschutzschicht

Schotter- oder Kiestragschicht auf Schicht aus frostunempfindlichem Material 13)

Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht

Asphalttragschicht und Schottertragschicht auf Frostschutzschicht

Asphalttragschicht und Kiestragschicht auf Frostschutzschicht

Dränbetontragschicht auf Frostschutzschicht

-      -   263  36     -     -    263)  36    -      -   332)   43   -   183)  28   38

-      -      -    312      -     -    283) 38     -     -    232)  33

Dicke des frostsicheren Oberbaus 1)

Pflasterdecke 9)

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Dicke der Frostschutzschicht

Pflasterdecke 9)

Kiestragschicht

Frostschutzschicht

Dicke der Frostschutzschicht

Pflasterdecke 9)

Schotter- oder
Kiestragschicht

Schicht aus frostunem-
pfindlichem Material
Dicke der Schicht aus frostun-
empfindlichem Material

Pflasterdecke 9)

wasserdurchlässige
Asphalttragschicht 10)

Frostschutzschicht

Dicke der Frostschutzschicht

Pflasterdecke 9)

wasserdurchlässige
Asphalttragschicht 10)

Schottertragschicht
Frostschutzschicht

Dicke der Frostschutzschicht

Pflasterdecke 9)

wasserdurchlässige
Asphalttragschicht 10)

Kiestragschicht
Frostschutzschicht

Dicke der Frostschutzschicht

Pflasterdecke 9)

Dränbeton-
tragschicht (DBT)10)

Frostschutzschicht

Dicke der Frostschutzschicht

Ab 12 cm aus frostunempfindlichem Material, geringere Restdicke ist mit dem darüber liegenden Material auszugleichen

-    273) 37   47    -    272)  37   47     -   312)  41   51    -   232)  33   43

-      -   263)  36    -      -   262)  36     -   202)  30   40    -      -   202)  30

312)     -     -      -    312)     -   253)  35    45    -     -   153)  25

-      -    312) 41    -      -    312)  41  183)  28   38   48    -   183)  28   38
1)	 Bei abweichenden Werten sind die Dicken der Frostschutzschicht bzw. 		
	 des frostempfindlichen Materials durch Differenzbildung zu bestimmen, 		
	 siehe auch Tab. 8 der RStO
2) 	 Mit rundkörnigen Gesteinskörnungen nur bei örtlicher Bewährung 
	 anwendbar
3) 	 Nur mit gebrochenen Gesteinskörnungen und bei örtlicher Bewährung
	 anwendbar
9) 	 Abweichende Steindicke siehe Abschnitt 3.3.5 der RStO

10) 	Siehe ZTV Pflaster-StB
11) 	Bei Kiestragschichten in Belastungsklassen Bk1,8 und BK3,2 in 40 cm 		
	 Dicke, in Belastungsklassen Bk0,3 und Bk1,0 in 30 cm Dicke
13)	 Anwendung in Bk3,2 nur bei örtlicher Bewährung
15)	 Mit Ev2 ≥ 150 MPa bei bewährten regionalen Bauweisen anwendbar
19)	 Nur Schottertragschicht

Ze
ile
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Tabelle A 9: Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergund/Unterbau gemäß den RStO 	                               
								                      (Dickenangaben in cm; __▼__ Ev2-Mindestwerte in MPa)
							     

Bauweisen mit einer Pflasterdecke sind für eine Erneu-
erung des Oberbaus nicht gesondert standardisiert. Für 
die Erneuerung des gesamten Oberbaus gelten folglich 
die standardisierten Bauweisen gemäß der Tafel 3 der 
RStO (siehe auch Tabelle A 9). Die Erneuerung nur 
der Pflasterdecke kann erfolgen, wenn die vorhandene 
Unterlage ausreichend tragfähig, eben und wasser-
durchlässig ist (siehe auch Abschnitt 10) sowie – falls 

erforderlich - die frostsichere Gesamtdicke der Befes-
tigung gewährleistet ist. Weiterhin ist auf ausreichende 
Filterstabilität zwischen Bettungs- und Tragschichtmate-
rial zu achten (siehe auch Abschnitt 12.4).

Die Bauweisen mit Pflasterdecke für Rad- und Geh-
wege sind in der Tafel 6 der RStO zusammengestellt 
(siehe auch Tabelle A 10).

Tabelle A 10:	 Bauweisen mit Pflasterdecke oder Plattenbelag für Rad- und Gehwege auf F2- und F3-Untergrund/Unterbau gemäß den RStO	               	
								                     (Dickenangaben in cm; __▼__ Ev2-Mindestwerte in MPa)

Jede Zeile innerhalb der Tabelle A 9 und der Tabelle A 10 
repräsentiert eine Bauweise. Die Auswahl der für die 
jeweilige Baumaßnahme technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Bauweise kann zum Beispiel nach folgen-
den Gesichtspunkten erfolgen:

•	 örtlich verfügbare Baustoffe

•	 regionale Erfahrungen

•	 Leistungsfähigkeit der in Frage kommenden 		
	 Bauunternehmen sowie

•	 zu erwartende Beanspruchung.

4. Schritt: Festlegung der Schichtdicken

Für die gewählte Bauweise werden im entsprechenden 
Feld der Tabelle A 9 bzw. der Tabelle A 10 die Schicht-

dicken abgelesen. Die RStO legen 10 cm Pflasterstein-
dicke für Bk3,2 und Bk1,8 sowie 8 cm Pflastersteindicke 
für Bk1,0 und Bk0,3 sowie für Rad- und Gehwege als 
Regelsteindicke zugrunde. Grundsätzlich können auch 
Pflastersteine mit größerer Dicke verwendet werden. 
Kleinere Dicken, jedoch nicht unter 6 cm, sind eben-
falls grundsätzlich möglich und können bei Vorliegen 
ausreichend positiver Erfahrungen mit entsprechenden 
regionalen Bauweisen angewendet werden. Mit Regel-
steindicke ist stets die Stein-Nenndicke gemeint. Diese 
werden in anderen Regelwerken, zum Beispiel in der 
DIN EN 1338 und in den ATV DIN 18318, in Millimeter 
angegeben.

Die festgelegte Dicke des frostsicheren Oberbaus muss 
auch bei Verwendung von Pflastersteinen beibehalten 
werden, welche von der Regeldicke abweichen. Die 
Abweichung bei dickeren Steinen wird durch Verringe-

1

2

       Bauweisen	                                           Pflasterdecke oder Plattenbelag         

Dicke des frostsicheren Oberbaus		                                            30                                             40

Schotter- oder Kiestragschicht auf Schicht aus
frostunempfindlichem Material

Decke
Schotter- oder Kiestragschicht

Schicht aus frostunempfindlichen Material

Dicke der Schicht aus frostunempfindlichen Material16)			  	 -		                 13

ToB auf Planum

Decke

Schotter-, Kiestragschicht oder Frostschutzschicht

Dicke der Schotter-, Kiestragschicht oder Frostschutzschicht			   18		                 28

    
    Zeile

14)  Auch geringere Dicke möglich
16)  Aus 12 cm aus frostunempfindlichem Material, geringere Restdicke ist mit dem darüberliegenden Material auszugleichen
20)  Kann keine Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung) erfolgen, so ist auch Ev2 > 80 MPa möglich.
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rung der Dicke der Frostschutzschicht oder der Schicht 
aus frostunempfindlichem Material und bei dünneren 
Steinen durch Erhöhung der oberen Tragschicht 
ausgeglichen. Die Dicke der Frostschutzschicht ergibt 
sich aus der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus 
abzüglich der Dicken der Pflasterdecke und der übrigen 
Tragschicht(en).

5. Schritt: Zuordnung der Tragfähigkeit

Die für die einzelnen Schichten angegebenen Tragfähig-
keitswerte sind Empfehlungen, welche bauvertraglich 
als Mindestwerte vereinbart werden sollten. Für die 
Bauausführung sollten weiterhin die ZTV E-StB und 
die ZTV SoB-StB bauvertraglich vereinbart werden. 
Diese Regelwerke stellen teilweise höhere Tragfähig-
keitsanforderungen als die RStO (siehe Abschnitt 9 und 
Abschnitt 10).
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Anhang A.2 Dimensionierung des Ober-
baus am Beispiel von Busverkehrsflächen

Vorbemerkungen

Im Abschnitt 7 wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
zur realitätsnahen Berücksichtigung der Verkehrsbelas-
tung eine Berechnung der dimensionierungsrelevanten 
Beanspruchung B nach Methode 1 oder 2 gemäß den 
RStO dringend zu empfehlen ist. Die Alternative, nämlich 
die Zuordnung der betreffenden Verkehrsfläche zu einer 
Belastungsklasse unter Anwendung der Tabelle A 2 oder 
der Tabelle A 3 ist risikobehaftet und kann zu einer erheb-
lichen Fehleinschätzung der Verkehrsbelastung führen. 
Schäden an der Pflasterbefestigung infolge zu hoher 
Verkehrsbelastung können dann bereits während der Ge-
währleistungszeit auftreten. Ursache hierfür ist die relativ 
zu gebundenen Schichten (Asphalt- oder Beton) geringe 
Lastverteilung durch die ungebundene Pflasterdecke. Nur 
die Pflastersteine, welche direkt von der Reifenaufstands-
fläche erfasst werden, verteilen die Last und reduzieren 
dadurch nur in geringem Maße die Vertikalspannung direkt 
auf der Oberfläche zur Unterseite der Pflasterdecke hin.

Beispiele

Anhand von Beispielrechnungen (Busverkehr) soll ver-
deutlicht werden, welche Auswirkung die Fehleinschät-
zung der Verkehrsbelastung haben kann. In der Tabelle 
A 11 ist für verschiedene Arten von Bussen unter der Vo-
raussetzung der Frequentierung einer Busverkehrsfläche 
mit der maximalen Anzahl gemäß Tabelle A 3 zum einen 
die Zuordnung dieser Anzahl an Bussen/Tag zu einer 
Belastungsklasse und zum anderen unter Zuordnung 
der Belastungsklasse entsprechend der Berechnung der 
dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B (anhand 
der Methode 2, RStO) gegenübergestellt.

In Tabelle A 3, werden in Anlehnung an die RStO für bis 
zu 15 Bussen/Tag die Belastungsklasse Bk0,3 für bis zu 
65 Bussen/Tag die Bk1,8 und für bis zu 130 Bussen/Tag 
die Bk3,2 angegeben. Diese Zuordnung wurde im Rah-
men der Erarbeitung der RStO auf der Grundlage eines 
gemischten Buskollektivs (Kleinbusse bis vierachsige 
Busse) berechnet, und ist demzufolge auch nur für diese 
Art von Busverkehrsbelastung anzuwenden.  

Für Busverkehrsflächen, aber auch für alle anderen 
regelmäßig durch Schwerverkehr frequentierten Be-
tonpflasterbefestigungen wird generell empfohlen, die 
Berechnung der dimensionierungsrelevanten Bean-
spruchung B auf der Grundlage der Methode 2 gemäß 
den RStO vorzunehmen. Hierfür ist die Kenntnis der zu 
erwartenden Achslasten sowie der Häufigkeit des Auftre-
tens dieser erforderlich.

Für die Berechnung der in der Tabelle A 11 dargestellten 
Ergebnisse wurden zwei-, drei- und vierachsige Busse 
mit Achslasten – abgeleitet aus den maximal zulässigen 

Achslasten verschiedener Bushersteller – angenom-
men. Die angenommene Anzahl der Busse pro Tag 
entspricht dabei den Angaben (Maxima) der Tabelle 
A 3, woraus die Häufigkeit des Auftretens der einzelnen 
Achslasten bestimmt werden konnte. Die Berechnungen 
wurden zudem unter der Annahme mit bzw. ohne Pen-
delbewegung der Busse in Querrichtung durchgeführt.

•	 Annahme mit Pendelbewegung: Spurfaktor f2 = 1,0 	
	 gemäß RStO, Fahrstreifenbreite > 3,75 m.

•	 Annahme ohne Pendelbewegung (Spurtreue): Spur-
	 faktor f2 = 2,0 gemäß RStO, Fahrstreifenbreite
	 < 2,5 m, zum Beispiel Ein- und Ausstiegsbereiche von
	 Haltestellen und Bereiche von Überquerungshilfen, in 	
	 denen Spurtreue erzwungen wird.

Ansonsten wurde der Steigungsfaktor f2 für alle Berech-
nungen zu 1,02 gesetzt und alle weiteren Faktoren f 
wurden zu 1,0 gesetzt.

Aus den Berechnungsergebnissen ist erkennbar, dass 
bei Befahrung einer Busverkehrsfläche mit 130 Bussen/
Tag – ohne Ansatz der Spurtreue – mit drei- und vier-
achsigen Bussen statt Bk3,2 (Pflasterbefestigung wird 
gemäß RStO, Tafel 3, noch empfohlen) Bk10 (Pflasterbe-
festigung wird gemäß RStO, Tafel 3, nicht mehr empfoh-
len) berechnet wird. Für Busverkehrsflächen mit spur-
treuem Befahren (Bushaltestelle) ist bereits bei Annahme 
von nur zweiachsigen Bussen davon auszugehen, dass 
eine dimensionierungsrelevante Beanspruchung B von > 
3,2 Mio. 10-t Standardachsen im Nutzungszeitraum von 
30 Jahren erreicht und Bk10 (Pflasterbefestigung wird 
nicht mehr empfohlen) berechnet wird. Bei Annahme 
von ausschließlich vierachsigen Bussen ergibt sich die 
dimensionierungsrelevante Beanspruchung zu B = 12 
Mio. 10-t Standardachsen in einem Nutzungszeitraum 
von 30 Jahren, und damit die Zuordnung zu Bk32! Selbst 
unter Annahme einer reduzierten Nutzungsdauer von 
nur 15 statt 30 Jahren reduziert sich B auf 6 Mio. 10-t 
Standardachsen, wofür eine Bk10 anzunehmen ist und 
die Anwendung einer Pflasterbefestigung nicht mehr 
empfohlen werden kann.

Auch bei Annahme von nur 65 Bussen/Tag zeigt sich für 
die drei- und vierachsigen Busse unter Annahme des 
Spurtreuen Fahrens dieser, dass eine Zuordnung zu 
Bk10 erforderlich ist, eine Pflasterbefestigung wird hierfür 
ebenfalls nicht mehr zur Anwendung empfohlen. Bei 
möglicher Pendelbewegung der drei- und vierachsigen 
Busse ist zumindest die Zuordnung zu Bk3,2 statt Bk1,8 
erforderlich. Auch bei 15 Bussen/Tag fällt die Empfeh-
lung mit und ohne Spurtreue aus der Berechnung für die 
drei- und vierachsigen Busse zugunsten einer höheren 
Belastungsklasse als in Tabelle A 3 aus.

Für einen weiteren Vergleich wurde die Berechnung un-
ter der Annahme von zweiachsigen Kleinbussen mit einer 
maximalen Achslast von 1,6 t, wie sie zum Beispiel im 
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Schülerbusverkehr häufig eingesetzt werden, durchge-
führt. Dabei zeigen die Berechnungen, dass eine unrea-
listisch hohe Anzahl von Kleinbussen angesetzt werden 
müsste, um die Grenze der Belastungsklasse zu er-

reichen bzw. dass es bei einer realistisch auftretenden 
Anzahl von Kleinbussen zu einer Überdimensionierung 
und damit unter Umständen zu einer unwirtschaftlichen 
Befestigung kommen kann.

Tabelle A 11: Ergebnisse von berechneten Belastungsklassen anhand unterschiedlicher Busverkehrsbelastungen
130 Busse, mit Spurtreue (f2 = 2)

Bus

2-Achser

3-Achser

4-Achser

Kleinbus

Busse/d

130

130

130

110.000

Bk nach
Tab. A 3

Bk3,2

Bk3,2

Bk3,2

keine 
Angaben

Achslasten

6,6

6

7,5

1,6

11

10

10

1,6

11

13 6,93

f1

1

1

1

1

f2

2

2

2

2

f3

1,02

1,02

1,02

1,02

fz

1

1

1

1

Faktoren gemäß RStO
EDTA(SV)

215,0

337,2

542,5

144,2

B [Mio]

4,8

7,5

12,1

3,2

berechnete Bk1)

Bk10

Bk10

Bk32

Bk3,2

130 Busse, mit Spurtreue (f2 = 1)

Bus

2-Achser

3-Achser

4-Achser

Kleinbus

Busse/d

130

130

130

210.000

Achslasten

6,6

6

7,5

1,6

11

10

10

1,6

11

13 6,93

f1

1

1

1

1

f2

1

1

1

1

f3

1,02

1,02

1,02

1,02

fz

1

1

1

1

Faktoren gemäß RStO
EDTA(SV)

215,0

337,2

542,5

288,4

B [Mio]

2,4

3,8

6,1

3,2

berechnete Bk1)

Bk3,2

Bk10

Bk10

Bk3,2

65 Busse, mit Spurtreue (f2 = 2)

Bus

2-Achser

3-Achser

4-Achser

Kleinbus

Busse/d

65

65

65

60.000

Bk nach
Tab. A 3

Bk1,8

Bk1,8

Bk1,8

keine 
Angaben

Achslasten

6,6

6

7,5

1,6

11

10

10

1,6

11

13 6,93

f1

1

1

1

1

f2

2

2

2

2

f3

1,02

1,02

1,02

1,02

fz

1

1

1

1

Faktoren gemäß RStO
EDTA(SV)

107,5

168,6

271,3

78,6

B [Mio]

2,4

3,8

6,1

1,8

berechnete Bk1)

Bk3,2

Bk10

Bk10

Bk1,8

65 Busse, ohne Spurtreue (f2 = 1)

Bus

2-Achser

3-Achser

4-Achser

Kleinbus

Busse/d

65

65

65

120.000

Bk nach
Tab. A 3

Bk1,8

Bk1,8

Bk1,8

keine 
Angaben

Achslasten

6,6

6

7,5

1,6

11

10

10

1,6

11

13 6,93

f1

1

1

1

1

f2

1

1

1

1

f3

1,02

1,02

1,02

1,02

fz

1

1

1

1

Faktoren gemäß RStO
EDTA(SV)

107,5

168,6

271,3

157,3

B [Mio]

1,2

1,9

3,0

1,8

berechnete Bk1)

Bk1,8

Bk3,2

Bk3,2

Bk1,8

15 Busse, mit Spurtreue (f2 = 2)

Bus

2-Achser

3-Achser

4-Achser

Kleinbus

Busse/d

15

15

15

10.000

Bk nach
Tab. A 3

Bk0,3

Bk0,3

Bk0,3

keine 
Angaben

Achslasten

6,6

6

7,5

1,6

11

10

10

1,6

11

13 6,93

f1

1

1

1

1

f2

2

2

2

2

f3

1,02

1,02

1,02

1,02

fz

1

1

1

1

Faktoren gemäß RStO
EDTA(SV)

24,8

38,9

62,6

13,1

B [Mio]

0,6

0,9

1,4

0,3

berechnete Bk1)

Bk1,0

Bk1,0

Bk1,8

Bk0,3

15 Busse, ohne Spurtreue (f2 = 1)

Bus

2-Achser

3-Achser

4-Achser

Kleinbus

Busse/d

15

15

15

10.000

Bk nach
Tab. A 3

Bk0,3

Bk0,3

Bk0,3

keine 
Angaben

Achslasten

6,6

6

7,5

1,6

11

10

10

1,6

11

13 6,93

f1

1

1

1

1

f2

1

1

1

1

f3

1,02

1,02

1,02

1,02

fz

1

1

1

1

Faktoren gemäß RStO
EDTA(SV)

24,8

38,9

62,6

13,1

B [Mio]

0,3

0,4

0,7

0,3

berechnete Bk1)

Bk0,3

Bk1,0

Bk1,0

Bk0,3

1) Rote Schrift = Warnhinweis: Die berechnete Bk ist höher bzw. deutlich höher als die nach der Tabelle A 3 zugeordnete Bk.

    
      

Bk nach
Tab. A 3

Bk3,2

Bk3,2

Bk3,2

keine 
Angaben
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Schlussfolgerungen

Die Beispiele mit den angenommenen, aus den zuläs-
sigen Achslasten verschiedener Bushersteller abge-
leiteten Achslasten zeigen, dass die Werte der Tabelle 
A 3 zur Einordnung einer Busverkehrsfläche zu einer 
Belastungsklasse äußerst risikobehaftet sein kann. Für 
die Planung von Pflasterbefestigungen für Busverkehrs-
flächen sollten stattdessen zum Beispiel Fahrpläne 
ausgewertet und die Angaben der Verkehrsbetriebe 
zu Größe und Häufigkeit des Auftretens von Achslas-
ten herangezogen werden, um darauf aufbauend die 
dimensionierungsrelevante Beanspruchung B möglichst 
zutreffend und realitätsnah ermitteln zu können.

Diese Empfehlung gilt analog auch für die Zuordnung 
von Belastungsklassen zu Verkehrsflächen nach der 
Tabelle A 2. Auch hier ist die Zuordnung der Belastungs-
klasse lediglich anhand einer bestimmten Entwurfssitua-
tion äußerst risikobehaftet. Wenn immer möglich sollten 
Verkehrszählungen als Grundlage für die Bestimmung 
der Belastungsklassen für die einzelnen zu planenden 
Befestigungen herangezogen werden. Dabei sollte 

zusätzlich berücksichtigt werden, dass örtliche Gege-
benheiten, wie zum Beispiel Gewerbegebiete, Industrie-
betriebe, Steinbrüche, Mischanlagen usw., meist in 
eine Richtung unbeladene, aber in die andere Richtung 
fast ausschließlich vollbeladene Fahrzeuge – teilweise 
auch mit der Tendenz zur Überladung – verursachen. 
In solchen Fällen sollte die Zuordnung zu einer Belas-
tungsklasse immer auf der Grundlage der Berechnung 
der dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B nach 
der Methode 2 gemäß den RStO erfolgen. Anderenfalls 
kann eine deutliche Fehleinschätzung der Verkehrsbe-
lastung erfolgen, mit der Konsequenz des vorzeitigen 
Versagens der Befestigung im Allgemeinen, insbeson-
dere jedoch einer ungebundenen Pflasterbefestigung.

Wie bereits weiter vorn beschrieben, sind Pflaster-
befestigungen gegen eine Überlastung besonders 
empfindlich, da die lastverteilende Wirkung durch die 
Pflasterdecke gegenüber der von Asphalt- oder Beton-
befestigungen viel geringer ist. Pflasterbefestigungen 
tolerieren keine Überlastungen.
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Anhang B Böden für bautechnische Zwecke

Tabelle B 1: Klassifikation von Bodengruppen nach ihrer Frostempfindlichkeit gemäß den ZTV E-StB einschließlich Beschreibung und Eigen-		
	   schaftsangaben nach der DIN 18196

Frostempfindlichkeitsklasse 
und Frostempfindlichkeit

F1

nicht
frostempfindlich

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: < 5 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
gute bis mittlere Verdichtungsfähigkeit, 
sehr große Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: < 5 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
sehr gute Verdichtungsfähigkeit, 
große bis mittlere Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: < 5 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
gute Verdichtungsfähigkeit, 
große Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: < 5 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
mittlere Verdichtungsfähigkeit, 
große Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: < 5 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
sehr gute Verdichtungsfähigkeit, 
große bis mittlere Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: < 5 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
gute Verdichtungsfähigkeit, 
große bis mittlere Durchlässigkeit

Bodengruppe nach DIN 18196

grobkörnige Böden der Gruppen

GE
eng gestufte Kiese, z. B. Flusskies, 
Strandkies

GW
weit gestufte Kies-Sand-Gemische, 
z. B. Terrassenschotter

GI
intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische, 
z. B. unverfestigte vulkanische Schlacken

SE
eng gestufte Sande,z. B. Dünensand, 
Flugsand, Beckensand

SW
weit gestufte Sand-Kies-Gemische, 
z. B. Niederungssand, Terrassensand, 
Geschiebedecksand

SI
intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische, 
z. B. Geschiebedecksand, Flusssand, 
Granitgrus
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1)	 Zu F1 gehörig bei einem Anteil an Korn ≤ 0,063 mm von 5,0 M.-% bei CU ≥ 15,0 oder 15,0 M.-% bei CU ≤ 6.0. Im Bereich 6,0 < CU < 15,0 		
	 kann der für eine Zuordnung zu F1 zulässige Anteil an Korn < 0,063 mm linear interpoliert werden (siehe auch Bild B 1).

Tabelle B 1 (fortgesetzt):	Klassifikation von Bodengruppen nach ihrer Frostempfindlichkeit gemäß den ZTV E-StB einschließlich Beschreibung und 	
	 Eigenschaftsangaben nach der DIN 18196

	 Frostempfindlichkeitsklasse 	
	 und Frostempfindlichkeit

F2

gering bis 
mittel frostempfindlich

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: ≥ 5 M.-% bis 15 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
gute Verdichtungsfähigkeit, 
mittlere Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: ≥ 5 M.-% bis 15 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
gute Verdichtungsfähigkeit, 
geringe bis mittlere Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: ≥ 5 M.-% bis 15 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
gute Verdichtungsfähigkeit, 
mittlere Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: ≥ 5 M.-% bis 15 M.-%
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
mittlere Verdichtungsfähigkeit, 
geringe bis mittlere Durchlässigkeit

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
sehr schlechte Verdichtungsfähigkeit, 
sehr geringe Durchlässigkeit

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
sehr schlechte Verdichtungsfähigkeit, 
sehr geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: ≤ 40 M.-%
mäßige Verdichtungsfähigkeit, 
mittlere Durchlässigkeit

Bodengruppe nach DIN 18196    
    

gemischtkörnige Böden der Gruppen

GU1)

Kies-Schluff-Gemische, z. B. Hangschutt, 
Moränenkies

GT1)

Kies-Ton-Gemische, z. B. Hangschutt

SU1)

Sand-Schluff-Gemische, z. B. Beckensand, 
Hochflutsand, Auesand, Wattsand

ST1)

Sand-Ton-Gemische, z. B. Terrassensand, 
Hanglehm

feinkörnige Böden der Gruppe

TA
ausgeprägt plastische Tone, z. B. Beckenton

organogene Böden und Böden mit 
organischen Beimengungen der Gruppen

OT
Tone mit organischen Beimengungen und 
organogene Tone, z. B. Schlick, Klei, 
Glimmerton

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimen-
gungen humoser Art, z. B. Oberboden
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Tabelle B 1 (fortgesetzt):	Klassifikation von Bodengruppen nach ihrer Frostempfindlichkeit gemäß den ZTV E-StB einschließlich Beschreibung und 	
	 Eigenschaftsangaben nach der DIN 18196

	 Frostempfindlichkeitsklasse 	
	 und Frostempfindlichkeit

F3

sehr
frostempfindlich

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 15 M.-% bis 40 M.-% 
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
gute bis mittlere Verdichtungsfähigkeit, 
geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 15 M.-% bis 40 M.-% 
Kornanteil ≤ 2 mm: ≤ 60 M.-%
mittlere Verdichtungsfähigkeit, 
sehr geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 15 M.-% bis 40 M.-% 
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
mittlere Verdichtungsfähigkeit, 
geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 15 M.-% bis 40 M.-% 
Kornanteil ≤ 2 mm: > 60 M.-%
mäßige Verdichtungsfähigkeit, 
sehr geringe Durchlässigkeit

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
mäßige Verdichtungsfähigkeit, 
geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
schlechte Verdichtungsfähigkeit, 
sehr geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
mäßige Verdichtungsfähigkeit, 
geringe bis mittlere Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
schlechte Verdichtungsfähigkeit, 
geringe Durchlässigkeit

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
schlechte Verdichtungsfähigkeit, 
sehr geringe Durchlässigkeit

Eigenschaften u. a.

Feinanteil ≤ 0,063 mm: > 40 M.-%
schlechte Verdichtungsfähigkeit, 
geringe bis mittlere Durchlässigkeit

Bodengruppe nach DIN 18196    
          

gemischtkörnige Böden der Gruppen

GU*
Kies-Schluff-Gemische, 
z. B. Verwitterungskies, Hanglehm

GT*
Kies-Ton-Gemische, 
z. B. Geschiebelehm, Verwitterungskies

SU*
Sand-Schluff-Gemische, 
z. B. Auemergel, Auelehm, Sandlöss, 
Hochflutsand

ST*
Sand-Ton-Gemische, 
z. B. Geschiebelehm, Geschiebemergel, 
Hanglehm

feinkörnige Böden der Gruppen

TL
leicht plastische Tone, z. B. Geschiebelehm, 
Geschiebemergel, Bänderton

TM
mittelplastische Tone, z. B. Löss, Lösslehm, 
Beckenton

UL
leicht plastische Schluffe, 
z. B. Löss, Hochflutlehm, Auelehm, Auemergel

UM
mittelplastische Schluffe, z. B. Beckenschluff

UA
ausgeprägt plastische Schluffe, 
z. B. vulkanische Böden

organogene Böden und Böden mit 
organischen Beimengungen der Gruppe

OU
Schluffe mit organischen Beimengungen 
und organogene Schluffe, z. B. Seekreide, 
Schlick, Klei, Oberboden
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Bild B 1: Zuordnung der Frostempfindlichkeitsklassen nach den ZTV E-StB
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Anhang C  Produktdatenblätter Bettungsmaterialien
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Anhang D Produktdatenblätter Fugenmaterialien
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